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den und sich die Finanzlage damit noch weiter ver­

schlechtern würde. 

Dabei sind zukünftige Investitionen für die Nach­

haltigkeitstransformation noch nicht einmal ein­

gepreist. Denn das Thema Nachhaltigkeitstrans­

formation und die damit verbundenen sehr hohen 

zusätzlichen kommunalen Investitionsbedarfe spie­

len in der aktuellen finanzpolitischen Debatte leider 

eine sehr untergeordnete Rolle. 

Die Bertelsmann Stiftung befasst sich mit ihrem 

Zentrum für Nachhaltige Kommunen schon seit 

Jahren mit Fragen der Transformation und der 

Staatsmodernisierung. Die Optimierung bestehen­

der Strukturen und Prozesse, die Nutzung digita­

ler Technologien zur Effizienzsteigerung sowie die 

Mobilisierung von Bürgerbeteiligung und bürger­

schaftlichem Engagement sind unerlässlich und 

zwingend erforderlich, um die Herausforderungen 

zu meistern und Lösungsansätze tatsächlich auch 

in die Umsetzung zu bringen. 

Aber auch wenn Kommunen all diese Potenziale 

nutzen, wird das nicht annähernd reichen, um die 

erforderlichen Mittel für die Transformationsfinan­

zierung freizusetzen. Wollen wir Kommunen wieder 

handlungsfähig machen, brauchen wir grundsätz­

liche Reformen der Finanzverfassung im Schulter­

schluss von Bund, Ländern und Kommunen.

Die Nachhaltigkeitstransformation bedingt eine 

tiefgreifende Änderungen von Infrastrukturen, Pro­

duktionsprozessen, Regulierungssystemen und Le­

bensstilen einschließlich eines neuen Zusammen­

Der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stif­

tung erscheint seit 2008 alle zwei Jahre. Er basiert 

auf den jeweils aktuellen amtlichen Finanzstatis­

tiken. Ziel des Finanzreports ist es, die Trends in 

Bezug auf die Entwicklung der Kommunalfinanzen 

aufzuzeigen und Reformbedarfe zu diskutieren. Im 

Jahr 2025 steht das Thema Finanzierung der Nach­

haltigkeitstransformation im Fokus.

Der aktuelle kommunale Finanzreport 2025 adres­

siert im ersten Teil die Frage, welche finanziellen  

Spielräume Kommunen haben, um kommunale 

Infrastruktur zu erhalten, Investitionen zu tätigen  

und die Transformation voranzubringen. Im Er­

gebnis zeigt sich, dass die finanzielle Situation 

der Kommunen im Jahr 2024 mit einem Defizit 

von 24,8 Milliarden Euro einen Negativrekord er­

reicht hat. Nicht nur sind die großen und sich ver­

festigenden Unterschiede zwischen Kommunen zu 

einem Dauerproblem geworden, sondern ist eine 

erhebliche Zahl der Kommunen in einer derart  

prekären Finanzlage, dass selbst die Erfüllung der 

Pflichtaufgaben vielerorts nur noch mit großen  

Kraftanstrengungen geleistet werden kann. Für 

dringend notwendige Investitionen mangelt es an 

finanzieller Ausstattung. Der Gestaltungsraum in 

den Kommunen geht gegen Null. 

Vor diesem Hintergrund stellen wir im zweiten Teil 

des Finanzreportes Konzepte vor, die es Kommunen 

ermöglichen würden, erforderliche Investitionen 

zu tätigen. Dies ist notwendig, da ohne grundsätz­

liche Reformen nicht nur im Status quo, sondern 

auch perspektivisch in den Kommunen die Aus­

gaben schneller als die Einnahmen wachsen wer­

Vorwort
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Vorwort

Allerdings kommen wir bereits in unserer 2023 ver­

öffentlichten Halbzeitbilanz zur Umsetzung der 

Agenda 2030 in den Kommunen zu dem Ergebnis,  

dass kommunale Akteure eine nachhaltige Entwick­

lung zwar wichtig finden, aber mit dem vor Ort  

Erreichten selbst nicht zufrieden sind. In den Ana­

lysen konnten wir zeigen, dass insbesondere nicht 

ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen 

als Begründung für diesen unbefriedigenden Fort­

schritt anzuführen sind. Die Analysen in der vor­

liegenden Ausarbeitung zeigen sehr deutlich, dass 

es einen enormen Investitionsstau auf der kommu­

nalen Ebene gibt, der sich über viele Jahre aufge­

baut hat. 

Denn wenn die Transformation gelingen soll, müs­

sen möglichst viele Kommunen auch in die Lage 

versetzt werden, diese voranzutreiben und nicht 

nur den Mangel zu verwalten. Investitionen für die 

Transformation dürfen kein Privileg der großen und 

finanziell starken Kommunen sein. Auskömmli­

che Finanzen sind eine notwendige Voraussetzung, 

ohne die die Nachhaltigkeitstransformation vor Ort 

nicht gelingen kann. 

Wir sind überzeugt, dass die Kommunen in 

Deutschland über das Potenzial und die Innovati­

onskraft verfügen, um die Herausforderungen der 

Nachhaltigkeitstransformation zu meistern. Es be­

darf jedoch gemeinsamer Anstrengungen und eines 

starken politischen Willens, um die notwendigen 

Rahmenbedingungen zu schaffen und die erforder­

lichen Ressourcen bereitzustellen.

Dr. Kirsten Witte

spiels von Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft 

und Wirtschaft. Damit hat sie unmittelbare Auswir­

kungen auf die Erbringung von Leistungen sowie 

Infrastrukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge 

der Kommunen..

Allein der Abbau des bestehenden Investitions­

rückstands, der sich in den vergangenen Jahrzehn­

ten bei den Kommunen aufgebaut hat, liegt bei 

rund 216 Milliarden Euro. Schätzungen für zusätz­

liche Investitionsbedarfe im Rahmen der Nachhal­

tigkeitstransformation liegen im zwei- bis drei­

stelligen Milliardenbereich. Insbesondere in Bezug 

auf den Klimawandel und die durch ihn ausgelösten 

Folgewirkungen und Anpassungsbedarfe, aber auch 

z. B. in Bezug auf die Bildungsinvestitionen drängt 

dabei die Zeit! Jedes verlorene Jahr vergrößert die 

Probleme.

Für den Staat als Ganzes, insbesondere aber auch 

für die Kommunen, folgen daraus weitreichende 

Handlungserfordernisse: Urbane Räume sind für 

mehr als 70 Prozent des globalen Treibhausgasaus­

stoßes verantwortlich. Den Kommunen kommt hier 

also eine enorm wichtige, wenn nicht sogar ent­

scheidende Rolle zu. Neben wichtigen Weichenstel­

lungen für die sozialökologische Transformation 

sind die Kommunen auch der Ort, an dem die Men­

schen leben. Hier können und müssen gesellschaft­

licher Zusammenhalt gestaltet, Beteiligung gelebt 

und in Infrastruktur investiert werden. 

Es wird deutlich: Vor Ort werden zentrale Entschei­

dungen getroffen und die Zufriedenheit mit sowie 

das Vertrauen in Demokratie in unserem Land wer­

den hier maßgeblich geprägt. Es ist daher von im­

menser Bedeutung und bedarf einer umfassen­

den finanziellen Unterstützung sowie strategischer 

Planung, damit dies gelingt und auch von den 

Bürger:innen wahrgenommen wird. So kann Ver­

trauen in die Demokratie und ihre Lösungsfähigkeit 

mit Blick auf komplexe Sachverhalte zurückgewon­

nen werden. 
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Aktueller Finanzierungssaldo

Im Jahr 2024 verzeichneten die Kommunen mit 

rund 25 Milliarden Euro das größte Finanzierungs­

defizit der Geschichte und eine weitere deutliche 

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr. Dies be­

deutet eine endgültige und abrupte Trendumkehr 

der zuvor zehn Jahre mit Überschüssen. Die Krise 

tritt nahezu flächendeckend auf. Besonders hoch 

sind die Defizite je Einwohner:in in Hessen, Nie­

dersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. 

Anders als in früheren Krisen liegt die Ursache 

nicht bei den Einnahmen, die in allen Ländern und 

bundesweit mit fünf Prozent weiterwuchsen. Pro­

blematisch ist die seit einigen Jahren hohe Ausga­

bendynamik. Deren jüngster Anstieg von zehn Pro­

zent konnte im Gegensatz zu den Vorjahren nicht 

mehr aufgefangen werden. 

Allerdings waren die kommunalen Finanzen bereits 

seit 2020 angeschlagen und wurden lediglich durch 

Hilfen von Bund und Ländern stabilisiert. Da diese 

endeten, wirkten sich die strukturellen Fehlentwick­

lungen spätestens 2024 voll aus. Die Folgen treffen 

schwache Regionen härter und machen die Konsoli­

dierungserfolge der vergangenen Dekade zunichte. 

Einnahmen

Steuern sind im Durchschnitt die zweitwichtigste  

Einnahmenkategorie der Kommunen. Deren lange 

Zeit hohe Wachstumsdynamik (über 60 Prozent  

brutto binnen zehn Jahren) kam 2024 praktisch  

Der Finanzreport beschreibt die aktuelle Finanzlage 

im regionalen und zeitlichen Vergleich und unter­

sucht die Wirkungen von Inflation und Konjunktur. 

Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, Zusammen­

hänge aufzudecken, konstruktive Debatten zu be­

fördern und Lösungsansätze aufzuzeigen. 

Der Finanzreport basiert im Wesentlichen auf der 

Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes für 

die Jahre 2023 und 2024. Sie ist die aktuellste und  

valide Grundlage nationaler und regionaler Be­

trachtungen. Im Gegenzug ist ihre inhaltliche Dif­

ferenzierung begrenzt. Ergänzend werden weitere 

amtliche Statistiken wie die Schuldenstatistik, die 

Personalstatistik sowie das Datenportal www.weg­

weiser-kommune.de der Bertelsmann Stiftung he­

rangezogen.

Die kommunalen Haushalte werden stark von ex­

ternen Faktoren beeinflusst. Die makroökonomische 

Entwicklung zeigt im Kontext internationaler Krisen 

preisbereinigt nur eine Stagnation. Die lange Phase 

historisch niedriger Inflationsraten endete 2020 im 

Zuge der Covid-Pandemie und folgend des russi­

schen Angriffskrieges. In Summe ist aus einer sta­

gnierenden Wirtschaftskraft eine sinkende Steuerdy­

namik zu erwarten, während Inflation die Ausgaben 

schneller steigen lässt. Das haushalterische Umfeld 

der Kommunen hat sich somit seit 2020 dramatisch 

verschlechtert, was ab 2023 sichtbar wurde. 

Summary

http://www.wegweiser-kommune.de
http://www.wegweiser-kommune.de
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Summary

ker als Inflation und Steuern. Ihre Bedeutung ver­

hält sich tendenziell spiegelbildlich zu den Steuern 

und ist in wirtschaftsschwachen Regionen höher.

Ausgaben

Personal ist die mit gut einem Viertel größte Aus­

gabenkategorie der Kommunen. In den vergan­

genen zehn Jahren haben sich diese Ausgaben im 

Kontext des Stellenzuwachses und der Tarifer­

höhungen nahezu verdoppelt. Die Stellenzahlen 

wuchsen in allen Aufgabenbereichen, überpropor­

tional jedoch im Bereich Kita. Insbesondere 2024 

kam es zu einer spürbaren Tariferhöhung zum Aus­

gleich der Inflation. Die Dynamiken der Stellenzah­

len und Tariferhöhungen sind angesichts der aktu­

ellen finanziellen Lage nicht mehr finanzierbar.

Der laufende Sachaufwand, z. B. für die Bewirt­

schaftung der Gebäude, Dienstleister oder Büro­

ausstattung, macht ebenso knapp ein Viertel der 

Ausgaben aus. Diese Ausgaben sind infolge der In­

flation in den vergangenen beiden Jahren sprung­

haft gestiegen (+26 Prozent). 

Die Kommunen tragen ein großes Spektrum so­

zialer Aufgaben, die überwiegend bundesgesetz­

lich geregelt sind. Deren Ausgabendynamik ist seit 

Jahrzehnten problematisch. Sie resultiert aus zu­

sätzlichen Leistungen, Standardverbesserungen, 

gesellschaftlichen Problemen, Demografie und Mi­

gration. Die Sozialausgaben stiegen allein binnen 

der vergangenen beiden Jahre um ein Viertel auf 

nunmehr 85 Milliarden Euro. In Anbetracht der fi­

nanziellen Belastung erhöhten Bund und Länder 

ihre Erstattungsquoten der Sozialausgaben auf ak­

tuell knapp die Hälfte. 

Investitionen in Infrastruktur und Ausstattung be­

sitzen hohe Bedeutung für die Qualität der öffentli­

chen Leistungen, die Volkswirtschaft und nicht zu­

letzt die Lokalpolitik. Die Sachinvestitionen sind 

seit vielen Jahren zu gering für den Erhalt, Aus- 

und Umbau der Infrastruktur, was seit 2015 ei­

nige bundespolitische Maßnahmen und eine in­

zum Erliegen (+1,4 Prozent). Diese Stagnation  

trotz hoher Inflation deutet auf die deutlich 

schwächere wirtschaftliche Lage hin und ist äu­

ßerst besorgniserregend. Preisbereinigt bedeutet 

die nominale Stagnation der Steuern einen Verlust 

an kommunaler Kaufkraft.

Die regionale Steuerkraft zeigt die langfristig be­

kannten Muster. An der Spitze stehen wie in den 

Vorjahren Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und 

Nordrhein-Westfalen, am Ende die fünf ostdeutschen 

Länder. Hessen erreicht je Einwohner:in mehr als das 

Doppelte des thüringischen Wertes. Thüringen und 

Sachsen-Anhalt als steuerschwächste Länder muss­

ten 2024 sogar einen nominalen Steuerrückgang 

hinnehmen. Ursächlich für diese Differenzen ist die 

unterschiedliche Wirtschaftskraft, die sich in Ge­

werbe- und Einkommensteuer ausdrückt. 

Spiegelbildlich decken die Kommunen in Hessen 

und Bayern über 40 Prozent ihrer Haushalte aus 

Steuern, während es in Ostdeutschland weniger als 

ein Viertel ist. Nur acht der siebzig ostdeutschen 

Kommunen erreichen den Bundesdurchschnitt. Von 

den zwanzig schwächsten Kommunen liegen 17 in 

Ostdeutschland. Eine hohe Steuerkraft verbessert 

die Autonomie der Kommunen, macht diese aber 

auch anfällig für wirtschaftliche Einbrüche.

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste, aber konjunk­

tursensible Steuer der Kommunen. Die einzelge­

meindliche Auswertung für Nordrhein-Westfalen 

zeigt, dass sich Mehr- und Minderaufkommen ein­

zelner Gemeinden 2024 trotz der wirtschaftlichen 

Abkühlung die Waage halten. Offenbar ist das lo­

kale Aufkommen eher von der Lage einzelner Un­

ternehmen, denn von der Konjunktur insgesamt 

geprägt. Gleichwohl bedeutet eine nominale Sta­

gnation des Aufkommens einen Trendwechsel und 

inflationsbedingt einen Verlust an Kaufkraft.

Zuweisungen von Bund und Ländern sind die 

größte Einnahmenart der Kommunen. Sie dienen zu 

90 Prozent laufenden Zwecken, wie z. B. Schlüssel­

zuweisungen oder Erstattungen. Im Zeitverlauf von 

zehn Jahren stiegen die Zuweisungen deutlich stär­
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Saarland und Rheinland-Pfalz Hilfsprogramme im­

plementieren. Der größte Teil der bundesdeutschen 

Kommunen ist weiterhin nicht betroffen. Demge­

genüber entfällt ein Viertel des bundesdeutschen 

Volumens auf lediglich zwölf Städte Nordrhein-

Westfalens. 

Der Ausblick für die kommunalen Finanzen ist pes­

simistisch. Die strukturellen Probleme z. B. der So­

zialausgaben sind ungelöst, die Inflation hat das 

Ausgabenniveau dauerhaft erhöht, die Steuern 

wachsen konjunkturbedingt kaum. Das Defizit aus 

2024 prägt die Haushaltsplanungen, sodass zumin­

dest mittelfristig die üblichen Reaktionen wie Kür­

zungen bei Investitionen und ein Einstellungsstopp 

zu erwarten sind. 

Gleichzeitig stehen die Kommunen in Deutschland 

aktuell vor enormen Investitionsnotwendigkeiten 

mit Blick auf die erforderlichen Transformations­

aufgaben. Hochrechnungen gehen davon aus, dass 

allein der Abbau des Investitionsrückstands, der 

sich in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund der 

vielerorts unzureichenden Unterhaltsaufwendungen 

und/oder Investitionstätigkeit bei den Kommunen 

aufgebaut hat, bei zuletzt rund 216 Mrd. Euro lag 

(Raffer et al. 2025). Teil B widmet sich dieser Prob­

lemlage: Hierzu werden die zu erwartenden trans­

formativen Investitionsbedarfe auf Basis einer Aus­

wertung der bestehenden Literatur quantifiziert 

und anschließend Finanzierungsoptionen aufge­

zeigt, um die Investitionsfähigkeit der Kommunen 

dauerhaft zu stärken.

tensive Fachdiskussion auslöste. Infolge der guten 

Konjunktur verdoppelten sich die Investitionen seit 

2017 nahezu. Allerdings treffen diese Ausgaben auf 

hohe Inflationsraten der Baubranche, sodass der 

reale Mehrwert gering ist. 

Im regionalen Vergleich tritt eine seit Langem be­

kannte Verteilung auf. Die höchsten Investitio­

nen tätigen mit Abstand die Kommunen Bayerns, 

am Ende stehen jene des Saarlandes. Im Jahresver­

gleich tritt eine gewisse Volatilität auf, sodass ei­

nige Länder höher oder tiefer im Ranking ste­

hen. Dennoch kristallisieren sich mit dem Saarland, 

Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen über die Zeit Regionen heraus, die infra­

strukturell zurückfallen. 

Zinsen spielen infolge der geringen Verschuldung 

seit jeher nur eine kleine Rolle in den kommuna­

len Haushalten (Ausgabenanteil ein Prozent). Die 

Zinsbelastung ist infolge der EZB-Nullzinspoli­

tik bis 2022 stetig gesunken. Dieser Trend drehte 

nach 2022, sodass Zinsausgabenquote und Durch­

schnittszins wieder stiegen, jedoch auf geringem 

Niveau.

Verschuldung

Die Verschuldung der Kommunen unterliegt in 

Deutschland strengen Regeln und ist daher rela­

tiv gering. Die Schuldentragfähigkeit hat sich über­

dies in den vergangenen zehn Jahren flächende­

ckend deutlich verbessert. Gleichwohl ist seit 2021 

ein merklicher Anstieg der Investitionskredite fest­

zustellen (+40 Prozent), was auf höhere Investitio­

nen, aber auch sinkende Spielräume aus laufenden 

Einnahmen hindeutet. 

Problematisch und Gegenstand intensiver Diskus­

sion sind seit jeher die Kassenkredite, die primär 

Folge langjähriger Haushaltsdefizite sind. Nach sie­

ben Jahren des Abbaus trat bereits 2023 ein Trend­

wechsel und ein erneuter Anstieg auf. Diese Pro­

blematik konzentriert sich immer stärker auf 

Nordrhein-Westfalen, da Krisenregionen wie das 
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1	 |	 Einleitung

des Finanzreports ist es, die aktuellen amtlichen 

Finanzstatistiken auszuwerten, Problemlagen und 

ihre Ursachen aufzudecken und damit eine fakten­

basierte Debatte zu befördern. 

Der Kommunale Finanzreport 2025 widmet sich in 

Teil A zwei übergreifenden Fragestellungen: 

1.	� Wie stellt sich die Finanzlage der Kommunen 
im regionalen Vergleich und in der zeitlichen 
Entwicklung dar?

2.	� Wie ist der plötzliche Einbruch der 
Kommunalfinanzen zu erklären? 

Die vergleichende Analyse der Finanzstatistik ist 

der Kern des Finanzreports. Dazu werden aus der 

Fülle vorhandener Indikatoren jene ausgewählt, die 

interpretierbar, in der zeitlichen Entwicklung sowie 

regionalen Ausprägung vergleichbar sind und somit 

belastbare Aussagen zur Lage der kommunalen Fi­

nanzen erlauben. Die aktuelle Ausgabe des Kom­

munalen Finanzreports geht über diese deskriptive 

Analyse hinaus und untersucht mögliche Ursachen 

der aktuellen Finanzlage. Inflation und Konjunk­

tur sind dabei naheliegende Erklärungen. Die seit 

2021 hohe Inflation führt zu überproportionalen 

Ausgabenanstiegen, der Einbruch der Konjunktur 

wirkt negativ auf die Steuern. Gleichwohl existieren 

weitere Ursachen und dies teils seit Jahrzehnten. 

Im Ergebnis des Kommunalen Finanzreports wird 

somit auch deutlich, ob die aktuelle Finanzlage eine 

Folge vorübergehend ungünstiger Rahmenbedin­

gungen oder Ausdruck struktureller Unterfinanzie­

rung der Kommunen ist. 

Mitte des Jahres 2025 befinden sich die öffentlichen 

Finanzen Deutschlands in einem Ausnahmezustand. 

Auf Bundesebene wird ein Sondervermögen enor­

men Ausmaßes beschlossen, die grundgesetzlich 

verankerte Schuldenbremse wird nach Jahren er­

bitterter Diskussion gelockert und die Kommunen 

verzeichnen das größte Haushaltsdefizit ihrer Ge­

schichte. Die Ursachen dieser Entwicklung liegen 

überwiegend in neuen geopolitischen Unsicherhei­

ten. Doch auch die alten Probleme der Kommunen, 

wie galoppierende Sozialausgaben, hoher Investiti­

onsrückstand, lokale Überschuldung und allgemein 

ein regionales Auseinanderdriften, sind weiterhin 

akut. Die Handlungs- und Zukunftsfähigkeit vieler 

Städte, Gemeinden und Kreise ist gefährdet. 

Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich seit vielen 

Jahren für starke Kommunen. Kommunale Selbstver­

waltung gehört zu den Grundpfeilern unseres Staa­

tes. Die Bürger:innen erleben die Städte, Gemeinden 

und Kreise als wichtigste Ebene. Um die positiven Ef­

fekte kommunaler Selbstverwaltung zur Entfaltung 

kommen zu lassen, benötigen die Kommunen Hand­

lungsspielräume und finanzielle Ressourcen.1

Der Kommunale Finanzreport erscheint seit dem 

Jahr 2013 im zweijährigen Rhythmus und 2025 

somit zum siebenten Male. Mit ihm legt die Ber­

telsmann Stiftung eine bundesweit vergleichende 

Betrachtung der finanziellen Lage vor. Anspruch 

1	 Das Deutsche Institut für Urbanistik benennt die Kom­
munalfinanzen als das mit Abstand bestimmende Thema 
bei ihrer jährlichen Befragung der (Ober-)Bürgermeister. 
Auch der Zusammenhang zur Stabilität der Demokratie 
wird deutlich hergestellt. Vgl. Difu 2025a.
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Einleitung

Der Kommunale Finanzreport 2025 gliedert sich in 

Teil A in fünf Kapitel:

Er untersucht den Einfluss von Konjunktur und In­

flation auf die Haushaltslage. Um diese Effekte 

nachvollziehen zu können, erläutert Kapitel 2 diese 

Trends und zeigt die möglichen Wirkrichtungen 

auf.

Kapitel 3 legt im Sinne guter wissenschaftlicher 

Praxis die Datengrundlagen und Auswertungs­

schritte offen. Es erklärt, warum bestimmte Daten­

grundlagen genutzt werden, worin deren Aussage­

kraft und Grenzen bestehen.

Kapitel 4 beinhaltet die eigentlichen empirischen 

Analysen des Finanzreports. Untergliedert in Ein­

nahmen, Ausgaben und Verschuldung werden die 

ausgewählten Indikatoren erklärt sowie deren regi­

onale Ausprägung und zeitliche Trends beschrieben. 

Das fünfte Kapitel fasst die deskriptiven Erkennt­

nisse zusammen und geht insbesondere auf die Ur­

sachen der aktuellen Finanzentwicklung ein. Damit 

werden die beiden genannten Leitfragen beantwor­

tet. 

Der anschließende Ausblick richtet sich auf die mit­

telfristige Entwicklung der kommunalen Finanzen 

sowie auf die Chancen zur Gestaltung der sozial­

ökologischen Transformation.
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Die finanziellen Spielräume der Kommunen wer­

den durch externe gesamtwirtschaftliche und ge­

sellschaftliche Entwicklungen beeinflusst. Inflation 

und Wirtschaftsentwicklung stehen als prägende 

Entwicklungen in den letzten Jahren vor dem Hin­

tergrund multipler Krisen besonders im Fokus: Sie 

wirken sich unmittelbar auf die Einnahmen- und 

Ausgabensituation kommunaler Haushalte aus.2 

Das folgende Kapitel beschreibt diese Rahmenbe­

dingungen auf Basis statistischer Kennzahlen und 

ordnet sie in ihren möglichen Wirkungszusammen­

hang mit den kommunalen Finanzen ein. In den 

nachfolgenden Kapiteln werden diese Zusammen­

hänge im Kontext konkreter Finanzkennzahlen ver­

tieft.

2.1	 Preisentwicklung

Über Jahrzehnte hinweg wies Deutschland eine 

historisch niedrige Inflationsrate auf.3 Zwischen 

1995 und 2020 lag sie nahezu durchgehend unter 

zwei Prozent, häufig sogar unter einem. Diese 

Phase der Preisstabilität endete im Jahr 2021, teil­

weise bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen 

der Coronapandemie. Die Inflationsrate stieg erst­

mals auf über drei Prozent. Mit dem russischen 

Angriff auf die Ukraine und der daraus resultie­

renden Energiepreiskrise verschärfte sich die Ent­

2	 Grömling (2025) untersucht den allgemeinen Zustand der 
deutschen Wirtschaft im Kontext der multiplen Krisen 
und zeigt, dass die derzeitige Stagnation vorangegangene 
Krisen deutlich übersteigt.

3	 Vgl. Menz 2024.

2	 |	� Rahmenbedingungen der Inflation  
und Konjunktur

wicklung weiter.4 In den Jahren 2022 und 2023 er­

reichten die Inflationsraten +6,9 bzw. +5,9 Prozent. 

Innerhalb von nur drei Jahren stiegen die Verbrau­

cherpreise somit kumuliert um rund +16,7 Prozent, 

ein markanter Trendwechsel im Vergleich zur vo­

rausgegangenen Niedriginflationsphase. Inflation 

war nach langen Jahren wieder im Bewusstsein der 

Bürger:innen angekommen. Auch wenn die Inflati­

onsrate im Jahr 2024 mit +2,2 Prozent wieder rück­

läufig ist, werden die Folgen der erhöhten Preisent­

wicklung noch lange nachwirken.5 Dies spüren auch 

die Kommunen.

Abbildung 1 zeigt die allgemeine Preisentwick­

lung im Betrachtungszeitraum von 2014 bis 2024. 

In diesem Zeitraum lag die kumulierte Inflations­

rate bei insgesamt 26,9 Prozent. Auffällig ist die 

Phase relativer Preisstabilität bis zum Jahr 2020, 

gefolgt von deutlichen Preissprüngen in den Jahren 

2021 bis 2023. Die abgebildete Inflationskurve dient 

im weiteren Verlauf in der Analyse der Kommunal­

finanzen als Vergleichsmaßstab, um Entwicklungen 

bei beispielsweise den kommunalen Einnahmen,  

Ausgaben oder Schulden im Verhältnis zur allge­

meinen Preisentwicklung einordnen zu können. 

Besonders relevant wird dabei die Frage sein, ob 

einzelne finanzielle Kennzahlen über oder unter der 

durchschnittlichen Inflationsrate verlaufen sind.

4	 Vgl. IfW Kiel 2025.

5	 Statistisches Bundesamt 2025a.
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aufwand widerspiegelt. Die Inflation wirkt somit in 

mehrfacher Hinsicht kostentreibend und stellt die 

kommunalen Haushalte vor erhebliche finanzielle 

Herausforderungen.

Um die Preisentwicklung auch in ausgewählten 

Sektoren besser zu verstehen, zeigt Abbildung 2 

beispielhaft die Energiekosten, den Baupreisindex 

und die Tarifentwicklung. Im oberen Panel der Ab­

bildung 2 ist exemplarisch für die Entwicklung der 

Energiekosten (Wärme und Strom) der Verbrau­

cherpreisindex für Erdgas (ohne Betriebskosten) 

dargestellt.8 Die monatlichen Daten von Dezem­

ber 2019 bis Dezember 2024 belegen, wie stark die 

Gaspreise im Zuge der geopolitischen Krise Anfang 

2022 angestiegen sind. Mit dem Beginn des russi­

schen Angriffskrieges gegen die Ukraine setzte eine 

rasante Preisentwicklung ein: Innerhalb nur eines 

Jahres kam es zu einer Verdopplung des Preisni­

veaus auf über 200 Prozent. Zwar konnte durch po­

litische Maßnahmen (Gasspeicherung, LNG-Aus­

bau, strategische Energieverträge) eine weitere 

Eskalation der Energiepreise nach 2022 verhindert 

8	 Krebs (2023) untersucht die kurzfristigen Auswirkungen 
der fossilen Energiekrise 2022 auf die deutsche Wirtschaft 
und zeigt, dass die wirtschaftlichen Verluste ähnlich 
hoch wie während der Coronapandemie 2020 oder der 
Finanzkrise 2008/09 waren.

Die allgemeine Preisentwicklung von 26,9 Prozent6 

über einen Zeitraum von zehn Jahren stellt lediglich 

einen Durchschnittswert dar und verdeckt teils er­

hebliche Abweichungen in einzelnen Kategorien.  

Wie private Haushalte sind auch Kommunen in 

Deutschland in mehreren Bereichen überdurch­

schnittlich stark von Preissteigerungen betroffen.7  

Besonders deutlich zeigen sich die Belastungen bei 

den Energiekosten sowie im Bausektor, wo die Teu­

erung zu erheblichen Mehrkosten führt. Auf der 

Ausgabenseite wirken sich neben diesen unmittel­

baren Preissteigerungen auch deren mittelbare Fol­

gewirkungen aus: So hat die stark gestiegene In­

flation in den letzten Jahren zu spürbar höheren 

Tarifabschlüssen geführt, die den Personalaufwand 

vieler Kommunen belasten. Zusätzlich treiben ge­

stiegene Energie- und Personalkosten auch die 

Preise für Dienstleistungen und Güter in die Höhe, 

die Kommunen von externen Anbietern beziehen, 

was sich in erhöhtem Sach- und Dienstleistungs­

6	 Destatis 2025a. Beachtlich ist, dass der Harmonisierte 
Verbraucherpreisindex (Code: 61121-0001, https://www-
genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/61121/details 
(Download 15.5.2025) durchaus signifikant abweicht. Hier 
wird beispielsweise für 2022 eine jährliche Veränderung 
von 8,7 Prozent dokumentiert. Insgesamt kommt der 
Harmonisierte Verbraucherpreisindex auf annähernd 
30 Prozent Inflation über den Zeitraum von 2014 bis 2024.

7	 Vgl. Christofzik et al. 2024.
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Abbildung 1 | Verbraucherpreisindex 2014–2024, Index (2014 = 100)

Quelle: eigene Berechnung nach Daten zum Verbraucherpreisindex für Deutschland von Destatis  
(Jahreswerte) (61111-0001).6

https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/61121/details
https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/61121/details
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Verbraucherpreisindex für Erdgas, monatlich, Index (Jan 2020 = 100)

Baupreisindex für Neubauten (2014 = 100)

Entwicklung Jahresbruttogehalt eines Tarifbeschäftigten (TVöD, E8, Stufe 1)

* Destatis (2025b).
** Destatis (2025c).
*** �Über die Webseite https://oeffentlicher-dienst.info/ wurde für 

den Zeitraum 2014 bis 2024 im TVöD für einen exemplarischen 

Angestellten in der Entgeltgruppe 8, Stufe 1 (Einstiegsgehalt) das 
Jahresbruttogehalt ermittelt und als Index dargestellt.

https://oeffentlicher-dienst.info/
https://oeffentlicher-dienst.info/
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trag ist methodisch anspruchsvoll, da neben pro­

zentualen Tariferhöhungen auch steuerfreie Son­

derzahlungen, Mindestbeträge (sogenannte 

„Sockelbeträge“) sowie Veränderungen bei den 

Jahressonderzahlungen berücksichtigt werden müs­

sen. Für die Visualisierung wurde daher das Jahres­

bruttogehalt eines Beschäftigten nach TVöD in der 

Entgeltgruppe 8, Stufe 1 (Einstiegsgehalt)12 ausge­

wählt und auf Indexbasis ab dem Jahr 2014 abgebil­

det. Die Grafik zeigt, dass die Tarifentwicklung in 

den Jahren 2014 bis 2019, getragen von einer guten 

wirtschaftlichen Lage, deutlich über der allgemei­

nen Inflation lag. Dabei handelte es sich teils um 

Nachholeffekte aus früheren Jahren mit moderater 

Lohnentwicklung. In der Folgephase zwischen 2021 

und 2023 blieb das Tarifwachstum hinter der Infla­

tionsrate zurück, was temporär zu realen Einkom­

mensverlusten im öffentlichen Dienst führte. Erst 

mit dem Tarifabschluss im Jahr 2024 konnten diese 

Reallohnverluste kompensiert werden. Insgesamt 

ergibt sich über den gesamten Betrachtungszeit­

raum hinweg eine kumulierte Gehaltsentwicklung 

von 37,8 Prozent.13 

2.2	 Wirtschaftsentwicklung

In der Frühjahrsprognose der geschäftsführenden  

Bundesregierung vom April 2025 wird für das Jahr 

2025 ein Nullwachstum vorausgesagt.14 Bereits in 

den Jahren 2023 und 2024 war nur ein minima­

les Wachstum zu verzeichnen. Deutschland befindet 

sich demnach in einer schwierigen konjunkturel­

len Lage. Während eine Rezession nach Definition 

(zwei Quartale mit negativem Wachstum) derzeit 

12	 Diese beispielhafte Berechnung für eine mittlere Gehalts­
stufe soll einen Eindruck der Lohnentwicklung vermitteln. 
Zwischen den Entgeltgruppen bestehen durchaus Diffe­
renzen. Insbesondere durch pauschale Zuwächse im 
unteren Bereich der Tariftabelle sollten niedrigere Stufen 
eher höhere Gehaltssteigerungen aufzeigen als hohe 
Entgeltgruppen.

13	 Destatis kommt bei einer Berechnung der Entwicklung der 
Tarifverdienste im öffentlichen Dienst in diesem Zeitraum 
auf 32,7 Prozent. Allerdings scheinen dabei Änderungen 
an den Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld) und steuerfreie 
Sonderzahlungen nicht berücksichtigt zu sein. Vgl. 
Destatis 2025d.

14	 BMWK 2025.

werden, doch die Grafik macht ebenso deutlich, 

dass es bisher nicht gelungen ist, die Energiepreise 

der Verbraucher wieder substanziell zu verringern 

(anders als beispielsweise beim Strom).9

Das Preisniveau ist seit Ende 2022 relativ stabil 

auf hohem Niveau. Wie angesprochen, wirken sich 

die hohen Energiekosten direkt und indirekt auf 

die Ausgaben der Kommunen aus. Zum einen tra­

gen die Kommunen mit ihren kommunalen Liegen­

schaften die höheren Kosten für Wärme und Strom 

direkt.10 Indirekt steigen zudem die Preise bei allen 

Waren und Dienstleistungen, bei denen Energieko­

sten einen substanziellen Kostenanteil ausmachen.

Im mittleren Panel der Abbildung 2 ist stellvertre­

tend für die allgemeinen Baukosten der Baupreisin­

dex für den Neubau von Wohn- und Nichtwohnge­

bäuden in konventioneller Bauweise dargestellt. Die 

Preisentwicklung verläuft ähnlich dynamisch wie 

jene der Energiepreise. Bereits in den Jahren 2018 

bis 2020 kam es hier zu teils spürbaren Preisstei­

gerungen, die das übliche Inflationsniveau deutlich 

übertrafen. Ab 2021 führte die Coronapandemie zu 

weiteren Auftriebseffekten bei den Baupreisen. Ab 

dem Jahr 2022 beschleunigte sich diese Entwick­

lung erneut erheblich; auch infolge der gestiege­

nen Energiepreise, die sich direkt auf die Herstel­

lungskosten im Baugewerbe auswirken. Über den 

gesamten Zeitraum von 2014 bis 2024 ergibt sich 

im Baupreisindex ein kumulierter Preisanstieg von 

61,3 Prozent. Damit liegt die Preisentwicklung im 

Bausektor mehr als doppelt so hoch wie die allge­

meine Inflationsrate. Diese Dynamik ist insbeson­

dere bei der Bewertung kommunaler Investitionen 

von zentraler Bedeutung, wie im Abschnitt 4.3.5 

näher ausgeführt wird.11 

Das untere Panel der Abbildung 2 veranschaulicht  

exemplarisch die Tarifentwicklung im öffentlichen  

Dienst. Eine Analyse der Entlohnung im Tarifver­

9	 Vgl. BDEW 2025.

10	 Das Land Brandenburg z. B. reagierte auf diesen Kostenan­
stieg mit Sonderzuweisungen im Rahmen des „Branden­
burg Pakets“ für die Jahre 2023 und 2024.

11	 Vgl. Lerbs 2023; 2024.
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kam es hier bereits mehrfach zu spürbaren Einbrü­

chen, zuletzt in dramatischer Weise während der 

Coronakrise.17 Verschärft sich eine Rezession und 

greift sie auf den Arbeitsmarkt über, steigen in der 

Folge oftmals auch die kommunalen Sozialausga­

ben, etwa für Leistungen der Grundsicherung. Die 

konjunkturelle Lage beeinflusst somit nicht nur die 

Einnahmenseite, sondern belastet gleichzeitig die 

Ausgabenseite der kommunalen Haushalte. Eine 

Bewertung der staatlichen Leistungsfähigkeit ist 

zudem wichtig vor dem Hintergrund einer Bewer­

tung der Tragfähigkeit von Schulden.18 Aus diesem 

17	 Vgl. Boettcher und Freier 2022.

18	 Vgl. Jessen et al. 2023.

nicht vorliegt, ist die gesamtwirtschaftliche Situa­

tion insbesondere vor dem Hintergrund der außen­

wirtschaftlichen Herausforderungen angespannt.15 

Die Finanzen der deutschen Kommunen sind auf 

vielfältige Weise von der konjunkturellen Lage be­

einflusst.16 Am unmittelbarsten macht sich die 

konjunkturelle Entwicklung für Kommunen in der 

Höhe ihrer Steuereinnahmen bemerkbar. Beson­

ders deutlich zeigt sich dies traditionell bei der Ge­

werbesteuer, die allgemein stark auf wirtschaftli­

che Schwankungen reagiert. In der Vergangenheit 

15	 Vgl. Bardt et al. 2024.

16	 Vgl. Raffer 2023.

Abbildung 3 | �Bruttoinlandsprodukt nominal in Mrd. Euro (oben) und preisbereinigt (unten) (Index 2014 = 100), 

2014–2024
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Konjunktur durch eine Kette aufeinanderfolgen­

der Krisen – von der Pandemie über den Krieg in 

der Ukraine bis hin zur Energiepreiskrise – belas­

tet wurde.20 

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung lässt sich 

selten mit nur einer Kennzahl hinreichend be­

schreiben. Abbildung 4 veranschaulicht in drei Pa­

nels, wie unterschiedlich sich wirtschaftliche Dy­

namiken in verschiedenen Indikatoren abbilden 

können. Im oberen Panel wird die historische Zeit­

reihe der Schlusswerte des Deutschen Aktienindex 

(DAX) für den Zeitraum von 2014 bis 2024 darge­

stellt. Im mittleren Panel wird die Industriepro­

duktion im verarbeitenden Gewerbe für den Zeit­

raum veranschaulicht. Zuletzt zeigt das untere 

Panel den ifo-Geschäftsklimaindex – ein bekann­

tes Wirtschaftsbarometer, welches regelmäßig vom 

Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut ifo publi­

ziert wird, um die Stimmungslage in der deutschen 

Wirtschaft messbar zu machen. Das gezeichnete 

Bild könnte nicht unterschiedlicher ausfallen.

Die Entwicklung des bedeutendsten deutschen Ak­

tienindex war im betrachteten Zeitraum außerge­

wöhnlich positiv: Der Börsenwert der 30 größten 

börsennotierten Unternehmen in Deutschland hat 

sich innerhalb von nur zehn Jahren mehr als ver­

doppelt. Die Gründe für diese rasante Entwicklung 

sind vielfältig: die jahrelange Niedrigzinspolitik der 

EZB, eine hohe Exportorientierung der deutschen 

Konzerne im DAX (und eine anziehende Weltkon­

junktur) sowie ein weltweiter Boom der Aktien­

märkte. Zudem sind in den letzten Jahren wieder 

vermehrt Kleinanleger in Aktienanlagen eingestie­

gen21 und die Sparquoten waren insbesondere in der 

Coronapandemie auf historischen Höchstwerten.22

20	 Vgl. Grömling 2025.

21	 Deutsches Aktieninstitut 2025.

22	 Destatis 2025e.

Grund wird die Entwicklung der Konjunktur in Be­

trachtungszeitraum 2014 bis 2024 näher beleuchtet. 

Das obere Panel der Abbildung 3 zeigt die Entwick­

lung des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

in Deutschland im Zeitraum von 2014 bis 2024. Im 

Jahr 2024 belief sich das BIP auf etwas über 4.300 

Milliarden Euro. Da es sich um eine nicht infla­

tionsbereinigte Zeitreihe handelt, spiegelt sie die 

wirtschaftliche Gesamtleistung zu jeweiligen Prei­

sen wider. Die Betrachtung des nominalen BIP ist 

z. B. im Zusammenhang mit der staatlichen Ver­

schuldung von Bedeutung, etwa bei der Berechnung 

der Schuldenquote oder der Bewertung der Tragfä­

higkeit öffentlicher Finanzen. Im Vergleich zu un­

serem Ausgangsjahr 2014, in dem das nominale BIP 

noch unter 3.000 Milliarden Euro lag, ist das nomi­

nale BIP demnach deutlich gestiegen. Die Zeitreihe 

verdeutlicht auch den markanten Einbruch des no­

minalen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 in­

folge der wirtschaftlichen Einschränkungen und der 

Lockdowns während der Coronapandemie.19 Zu­

gleich lässt sich erkennen, dass das nominale BIP 

in der anschließenden Phase mit hoher Inflation 

ebenfalls deutlich anstieg. Diese Entwicklung un­

terstreicht den Einfluss preisgetriebener Effekte auf 

das gesamtwirtschaftliche Leistungsniveau.

Um den tatsächlichen, preisunabhängigen Anstieg 

der Wirtschaftsleistung sichtbar zu machen, wird 

das Bruttoinlandsprodukt auch in preisbereinig­

ter Form ausgewiesen. Das untere Panel der Abbil­

dung 3 zeigt die Entwicklung des realen BIP als In­

dexreihe für den Zeitraum 2014 bis 2024, wobei das 

Basisjahr 2014 auf 100 gesetzt wurde. Aus der Dar­

stellung geht hervor, dass das realwirtschaftliche 

Wachstum innerhalb der letzten zehn Jahre insge­

samt unter zehn Prozent lag. Besonders augenfäl­

lig ist der starke Einbruch im Jahr 2020 infolge der 

Coronapandemie; ein Rückgang, dessen vollständi­

ger Ausgleich rund zwei Jahre in Anspruch nahm. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass das reale BIP in den 

letzten beiden Jahren wieder rückläufig war. Diese 

Entwicklung verdeutlicht, wie stark die deutsche 

19	 Vgl. Grömling 2021.
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(oberes Panel), 2. Destatis Produktionsindex für das Verarbeitende Gewerbe (Index Jan 2014 = 100)**  
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Deutscher Aktienindex (DAX), 2014–2024, Index 2014 = 100

Industrieproduktion, Verarbeitendes Gewerbe, 2014–2024, Index 2014 = 100 

Ifo-Geschäftsklimaindex, 2014–2024, Index 2014 = 100

* Siehe Boerse.de 2025.
** Destatis 2025f.
*** �ifo München 2025a.
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2.3	 Zwischenfazit

Die Analyse in diesem Kapitel verdeutlicht, wie 

stark die finanziellen Spielräume der Kommu­

nen von externen, gesamtwirtschaftlichen und ge­

sellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst werden. 

Die Betrachtung der makroökonomischen Rah­

menbedingungen zeigt zudem, dass die wirtschaft­

liche Entwicklung in Deutschland seit 2020 von 

einer Kette aufeinanderfolgender Krisen geprägt 

ist. Die Phase historisch niedriger Inflation wurde 

seit 2020 durch einen markanten Trendwechsel ab­

gelöst. Während sich das nominale Bruttoinlands­

produkt durch Preissteigerungen weiter erhöht hat, 

stagniert das reale Wirtschaftswachstum und wich­

tige Indikatoren wie Industrieproduktion und Ge­

schäftsklimaindex signalisieren strukturelle Schwä­

chen. 

Diese Faktoren wirken sich unmittelbar auf die 

kommunalen Haushalte aus, indem sie sowohl die 

Einnahmenseite (z. B. stagnierende Steuereinnah­

men) als auch die Ausgabenseite (z. B. steigende 

Kosten für Personal, Energie und Bauleistungen, 

erhöhte Sozialausgaben) belasten. Wie sich diese 

Indikatoren genau entwickelt haben, ist Inhalt der 

kommenden Kapitel.

Dagegen zeichnet die Darstellung der Industriepro­

duktion im mittleren Panel der Abbildung 4 ein an­

deres Bild der deutschen Wirtschaft. Im Index ab 

2014 war die Entwicklung vor 2020 durchaus po­

sitiv. Der massive Einbruch in der Produktion kam 

während der Pandemie in 2020. Auch wenn sich 

die Zahlen direkt nach den ersten Lockdowns wie­

der deutlich verbesserten, so folgte in den Jahren 

ab 2020 ein weiterer Abschwung. Die Gründe sind 

auch hier mannigfaltig. Die Coronapandemie war 

die erste von multiplen Krisen für die Industrie, sie 

brachte Lockdowns, weltweite Konsumeinbrüche 

und nachhaltige Störungen in den Lieferketten. 

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ließ 

schlagartig die Energiekosten dramatisch steigen, 

was von vielen Verbänden als besonders belastend 

für den Industriestandort Deutschland beschrieben 

wird. Nicht zuletzt hat Deutschland in der vergan­

genen Dekade zudem in wichtigen Sektoren wie der 

Automobilbranche den Anschluss an die internatio­

nale Konkurrenz (insbesondere Asien) verloren. 

Im unteren Panel der Abbildung 4 zeichnet der ifo-

Geschäftsklimaindex ein ähnlich negatives Stim­

mungsbild der deutschen Wirtschaft. Der Index ist 

– mit Ausnahme der direkten Coronapandemie – 

am Ende 2024 auf einem historischen Tiefstand. 

Der Geschäftsklimaindexes bildet damit die Schwä­

che der Industrieproduktion, aber auch strukturelle 

Probleme in wichtigen Sektoren, die hohen Ener­

giekosten, zu hohe Bürokratiekosten sowie einen 

sich eintrübenden Ausblick auf die weltpolitische 

Lage und die Außenhandelsbedingungen ab. Aktu­

ell im Jahr 2025 – außerhalb unseres Betrachtungs­

zeitraums – steigt der Geschäftsklimaindex wieder 

etwas an, was durchaus als gutes Zeichen gewertet 

werden kann.23 

23	 ifo München 2025b.
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kommunalen Zuweisungen finanzieren.24 Der Um­

fang der Auslagerungen und spiegelbildlich die 

Größe der Kernhaushalte ist Gegenstand kommu­

naler Selbstverwaltung und variiert entsprechend 

in hohem Maße zwischen den Kommunen. Über die 

statistische Integration der Kern- und Extrahaus­

halte wird die Vergleichbarkeit der Verwaltungen, 

Haushalte und Finanzindikatoren verbessert.25 Aus­

lagerungen mit höherer Eigenfinanzierung (z. B. 

Stadtwerke, Wohnungsbau) zählen als sonstige öf­

fentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 

(FEU) und bleiben in der Kassenstatistik außen vor. 

Politische Entscheidungen in Hinblick auf höhere 

öffentliche Transfers bzw. Subventionen für be­

stimmte Aufgaben können Auswirkungen auf die 

Abgrenzung der Kern- und Extrahaushalte haben 

und somit Zahl und Struktur der erfassten Einhei­

ten ändern, was Zeitreihen erschwert. Dies geschah 

z. B. 2023 im Sektor ÖPNV. In Konsequenz des 

Deutschlandtickets sank dort die Eigenfinanzierung 

unter 50 Prozent und diese Einheiten werden seit­

dem als Extrahaushalte anstatt sonstige FEU ge­

zählt.

Dem Statistischen Bundesamt werden seitens der 

für die Datenerhebung verantwortlichen statisti­

24	 Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass sich der 
Kreis der Extrahaushalte in Größe und Zusammensetzung 
(z. B. Gründung oder Auflösung einer Gesellschaft, 
sektorale Neuzuordnung, Ersterfassung im Rahmen der 
Finanzstatistik) von Jahr zu Jahr ändert. Eine Verzerrung 
trat z. B. 2024 durch die Zuordnung der öffentlichen 
ÖPNV-Betriebe als Extrahaushalte auf.

25	 Der Anteil der Extrahaushalte unterscheidet sich erheblich 
zwischen den Ländern. Am geringsten ist er in Bayern 
mit zwei Prozent, am größten in Sachsen-Anhalt mit 
13 Prozent (Zahlen für 2018). Vgl. Boettcher et al. 2019: 35.

Die Auswertungen und Darstellungen des Kommu­

nalen Finanzreports basieren auf amtlichen Statis­

tiken und nutzen somit valide, regionale und in der 

Zeitreihe belastbare Daten. In diesem Kapitel stel­

len wir die entsprechenden Quellen sowie deren Be­

sonderheiten und Grenzen vor. 

Die wesentliche Grundlage ist die durch das Statis­

tische Bundesamt (Destatis) bereitgestellte Kassen­

statistik des Jahres 2024. Die Kassenstatistik erfasst 

quartalsweise die Ist-Zahlungen der Gemeinden 

und Gemeindeverbände. Sie liegt regelmäßig im 

April des Folgejahres vor und liefert wichtige In­

formationen zur zeitnahen Beurteilung der Finanz­

lage. Im Gegenzug ist sie weniger detailliert als die 

oft erst zwei Jahre später erscheinende Rechnungs­

statistik. Die kommunalen Haushaltsdaten werden 

in der Kassenstatistik im Wesentlichen nach Ein­

nahme- und Ausgabearten (z. B. Steuereinnahmen, 

Personalausgaben, Zinsausgaben), nicht nach Auf­

gabenarten (z. B. Zentrale Verwaltung, Schule und 

Kultur, Jugend und Soziales), dargestellt.

Die Kassenstatistik erfasst die Kern- und Extra­

haushalte, welche zusammen den öffentlichen  

Gesamthaushalt bilden. Bei Extrahaushalten der 

Kommunen handelt es sich um organisatorisch-

rechtliche Auslagerungen, die von der Kommune 

kontrolliert werden, über einen eigenen Wirt­

schaftsplan verfügen, sich jedoch mehrheitlich aus 

3	 |	 Methodik
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Um die statistischen Angaben zwischen den Län­

dern vergleichbar zu machen, werden die Indika­

toren jeweils in Euro je Einwohner:in angegeben. 

Grundlage ist die zum Zeitpunkt der Untersuchung 

aktuellste amtliche Bevölkerungsstatistik, in die­

sem Fall zum Stichtag 31.12.2023 (Fachserie 1,  

Reihe 1.3). 

Die Daten der amtlichen Finanzstatistik werden 

jährlich nominal ausgewiesen. Insbesondere bei 

längeren Zeitreihen sind Effekte der Inflation zu 

berücksichtigen. So ergibt sich eine tatsächliche  

Erhöhung der finanziellen Gestaltungskraft nur, 

wenn die Wachstumsraten der Einnahmen über  

den Inflationsraten liegen.

Ein Nachteil der amtlichen Finanzstatistik ist, dass 

sich die bundesweite Erhebung bis dato nur auf ka­

merale Daten erstreckt. Der Großteil der Kommunen  

arbeitet jedoch mittlerweile doppisch, woran sich 

auch haushaltsrechtliche Vorgaben wie der Haus­

haltsausgleich anschließen.27 Die Haushaltslage 

nach kameralen Zahlen der Finanzstatistik und 

nach doppischen Zahlen vor Ort ist nicht deckungs­

gleich, da erstere nur einen Teilausschnitt der 

haushaltspolitischen Wirklichkeit einer Kommune 

abbilden. Perspektivisch deutet sich eine Verbesse­

rung an, denn im Jahr 2021 wurde das bundesweit 

geltende Finanz- und Personalstatistikgesetz (FP­

StatG) geändert:28 Ab dem Berichtsjahr 2025 sollen 

die kameralen Statistiken um eine doppische kom­

munale Finanzstatistik ergänzt werden. 

27	 Im Jahr 2020 wenden rund 74 Prozent aller deutschen 
Kommunen das doppische Haushaltswesen an. Außer in 
Bayern und Thüringen (Wahlrecht) sind die Haushalte der 
Kommunen praktisch vollständig umgestellt. Vgl. Burth 
und Egger 2021.

28	 Zweites Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personal­
statistikgesetzes vom 3. Juni 2021, Bundesgesetzblatt I Nr. 
29 vom 9.6.2021, Seite 1.401, https://dejure.org/BGBl/2021/
BGBl._I_S._1401 (Download 27.6.2025).

schen Landesämter ausschließlich Summensätze 

der Einzahlungen, Auszahlungen und Verbindlich­

keiten übermittelt. Die Auswertung der finanz­

statistischen Daten erfolgt daher in den folgenden 

Kapiteln auf der Aggregationsebene der Flächenlän­

der. Eine kommunalscharfe Auswertung der Haus­

haltsdaten ist über die bundesweite Kassenstatistik 

nicht möglich.

Die kommunalen Strukturen und Begrifflichkeiten 

unterscheiden sich teils zwischen den Ländern.26 

Die Länderdaten der Kassenstatistik beinhalten je­

weils die Summen aller Kommunen des jeweiligen  

Flächenlandes. Die Stadtstaaten werden in dieser  

Analyse nicht betrachtet, da ihre Werte mit den 

Kommunen der Flächenländer nicht vergleichbar 

sind.

Die Darstellungen beginnen für die Indikatoren je­

weils auf nationaler Ebene (Flächenländer gesamt), 

erklären die Aussagekraft und Hintergründe der 

Trends. Im zweiten Schritt findet für alle Indika­

toren eine Vertiefung auf Ebene der Flächenländer 

statt, um regionale Differenzen aufzudecken. 

Für einige Indikatoren wird die Analyse kleinräu­

mig auf Gesamtkreise und kreisfreie Städte ver­

tieft. Der Begriff „Gesamtkreis“ ist ein statistisches 

Konstrukt, welches alle kommunalen Einheiten in 

der räumlichen Umgrenzung eines Kreises zusam­

menfasst (kreisangehörige Gemeinden, ggf. kreis­

angehörige Gemeindeverbände wie Ämter, der Kreis 

selbst). Dieser methodische Schritt ist notwendig,  

da sich die kommunalen Strukturen zwischen den  

Ländern unterscheiden. Auf diese Weise werden  

regionale Vergleiche möglich. Die Daten dieser  

Analyseebene sind dem Portal www.wegweiser-

kommune.de der Bertelsmann Stiftung entnom­

men. Da die Sammlung und Aufbereitung dieser re­

gionalen Daten sehr aufwendig ist, liegen sie zum 

Zeitpunkt der Analyse erst für das Jahr 2023 vor. 

Sie basieren ebenso auf der amtlichen Kassenstatis­

tik und beinhalten Kern- und Extrahaushalte.

26	 Boettcher et al. 2017: 28 ff.

http://www.wegweiser-kommune.de
http://www.wegweiser-kommune.de


24

verlauf ein und arbeitet auf Länderebene regionale 

Differenzen in der Entwicklung der Gesamteinnah­

men und -ausgaben sowie des Finanzierungssal­

dos heraus.

Der Finanzierungssaldo zeigt, ob die Kommunen 

in einem bestimmten Jahr ihre Ausgaben mit ihren 

Einnahmen decken konnten. Übersteigen die Ein­

nahmen die Ausgaben, ergibt sich ein Finanzie­

rungsüberschuss; liegen die Ausgaben darüber, 

entsteht ein Finanzierungsdefizit. Grundlage der 

Berechnung sind die bereinigten Einnahmen und 

Ausgaben – das heißt, Zahlungsvorgänge wie Kre­

ditaufnahmen und -tilgungen oder Rücklagenver­

änderungen bleiben unberücksichtigt.

Abbildung 5 zeigt die Entwicklung des Finanzie­

rungssaldos aller Kommunen im Zeitraum von 2014 

4.1	 Finanzierungssaldo

Am 1. April 2025 veröffentlichte der Deutsche Städte-  

und Gemeindebund eine eindringliche Pressemit­

teilung. Die Kernaussage ist unmissverständlich:  

„Die kommunale Handlungsfähigkeit ist akut 

bedroht.“29 Hintergrund dieser dramatischen Ein­

schätzung sind die neuesten Haushaltszahlen, die 

auch diesem Bericht zugrunde liegen. Laut den 

Kassenergebnissen des öffentlichen Gesamthaus­

halts verzeichneten die Gemeinden und Gemeinde­

verbände im Jahr 2024 ein Finanzierungsdefizit von 

insgesamt 24,8 Milliarden Euro. Bevor die kom­

menden Kapitel diese Entwicklung genauer analy­

sieren und sich intensiv mit den einzelnen Einnah­

men- und Ausgabenkategorien beschäftigen, ordnet 

dieses Kapitel den übergeordneten Trend im Zeit­

29	 DStGB 2025a.
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Abbildung 5 | Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände, 2014–2024, in Mrd. Euro

Quelle: Daten von Destatis aus den Kassenergebnissen der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen  
Gesamthaushalts, 71511-01.
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Der Finanzierungssaldo des Jahres 2024 übertrifft 

das bereits alarmierende Minus des Vorjahres noch 

einmal deutlich: Mit einem Defizit von 24,8 Mil­

liarden Euro verzeichnen die Gemeinden und Ge­

meindeverbände einen mehr als dreifach so hohen 

Fehlbetrag. Dieses Ergebnis ist in seiner Dimen­

sion beispiellos und markiert eine Zäsur in der Ge­

schichte der Kommunalfinanzen. Es signalisiert 

eine tiefgreifende Zeitenwende, die die finanzielle 

Handlungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig in­

frage stellt.

Um das außergewöhnliche Defizit des Jahres 2024 

besser einordnen zu können, lohnt zunächst ein 

Blick auf die Einnahmen- und Ausgabenseite der 

kommunalen Haushalte in den beiden Jahren 2023 

und 2024. Abbildung 6 stellt die aggregierten Werte 

gegenüber. Auf der linken Seite sind die Einnahmen 

und Ausgaben der sogenannten „laufenden Rech­

nung“ dargestellt – also all jene Finanzströme, die 

keine Vermögensänderungen bei der Kommunen 

bewirken. Im Jahr 2023 beliefen sich die Einnah­

men der laufenden Rechnung auf 334,4 Milliarden 

Euro, 2024 stiegen sie auf 352,4 Milliarden Euro, 

was einem Zuwachs von 5,4 Prozent entspricht. Auf 

der Ausgabenseite hingegen zeigt sich ein stärke­

bis 2024 auf Basis der Kassenergebnisse.30 Beson­

ders eindrücklich wird darin die drastische Ver­

schlechterung der Haushaltslage in den beiden 

letzten Jahren sichtbar. Zwischen 2015 und 2022 

konnten die Kommunen durchgehend Überschüsse 

erzielen, in Summe belief sich der kumulierte Fi­

nanzierungssaldo in diesem Zeitraum auf ein Plus 

von 43,8 Milliarden Euro. Selbst während der Co­

ronapandemie gelang es dank umfangreicher Hil­

fen von Bund und Ländern, ein positives Ergeb­

nis zu sichern.31 Anders im Jahr 2023: Erstmals seit 

2011 verzeichneten die Kommunen ein signifikantes 

Defizit, am Jahresende standen 6,8 Milliarden Euro 

mehr bereinigte Ausgaben als Einnahmen in der 

Kasse. Ein derart hohes Minus war historisch und 

wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten nur in 

den Jahren der Finanzkrise 2009/2010 erreicht, als 

die Defizite bei 7,2 bzw. 7,7 Milliarden Euro lagen.32 

30	 Die später erscheinenden Rechnungsergebnisse 
wichen in der Vergangenheit meist leicht positiv von 
der Kassenstatistik ab. Der grundsätzliche Trend der 
Kassenstatistik bestätigte sich jedoch.

31	 Boettcher, Freier und Geißler 2021a: Kap. C.3.

32	 Arnold et al. 2015a: Kapitel B.2.
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Quelle: Daten von Destatis aus den Kassenergebnissen der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen  
Gesamthaushalts, 71511-01.
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Einnahmen geprägt. Im Gegenteil, die kommuna­

len Einnahmen sind sogar über einen Inflations­

ausgleich gestiegen. Die Haushaltskrise lässt sich 

daher nicht einnahmeseitig erklären.

Vielmehr liegt das zentrale Problem in der außerge­

wöhnlich dynamischen Ausgabenentwicklung. Diese 

führt zu einer wachsenden Schieflage zwischen dem 

kommunalen Finanzbedarf und den tatsächlich ver­

fügbaren Mitteln. Besonders bedrohlich ist diese 

strukturelle Schieflage angesichts der konjunkturellen 

Eintrübung: Sollte sich die wirtschaftliche Lage weiter 

verschlechtern, drohen perspektivisch auch stagnie­

rende oder gar rückläufige Einnahmen mit noch gra­

vierenderen Folgen für die kommunalen Haushalte.

Tabelle 1 richtet den Blick auf die Entwicklung in 

den einzelnen Bundesländern. Dargestellt sind die 

kommunalen Finanzierungssalden (in Millionen 

Euro) der 13 Flächenländer im Zeitraum von 2014 

bis 2024 auf Basis der Kassenergebnisse. Die Zah­

rer Anstieg: Von 307,9 Milliarden Euro im Jahr 2023 

auf 339,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 – ein An­

stieg um 10,4 Prozent.

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei den bereinig­

ten Einnahmen und Ausgaben, die neben der lau­

fenden Rechnung auch die Kapitalrechnung (ins­

besondere Investitionsausgaben und -einnahmen) 

umfassen. Im Jahr 2024 standen bereinigten Ein­

nahmen in Höhe von 376,1 Milliarden Euro ins­

gesamt Ausgaben von 400,9 Milliarden Euro ge­

genüber. Daraus ergibt sich der bereits genannte 

Finanzierungssaldo von –24,8 Milliarden Euro. Im 

Vergleich zum Jahr 2023 sind die Gesamteinnahmen 

um 5,0 Prozent gestiegen, während die Ausgaben 

mit einem Anstieg von 9,9 Prozent deutlich stärker 

zulegten. 

Insgesamt ergibt sich ein bemerkenswerter Befund: 

Anders als in früheren Krisen ist die aktuelle Haus­

haltslage nicht durch einen massiven Einbruch der 

Tabelle 1 | Kommunale Finanzierungssalden nach Ländern und Jahren, 2014–2024, in Mio. Euro

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Summe

Baden- Württemberg 317 886 986 932 1.783 639 –364 2.116 1.151 71 –2.892 5.625

Bayern 1.466 1.414 1.907 2.390 1.357 334 –294 227 634 –2.714 –5.227 1.495

Brandenburg 113 291 204 321 296 321 434 327 –93 206 –355 2.065

Hessen –438 –166 201 932 624 219 129 256 153 –1.057 –3.130 –2.277

Mecklenburg-Vorpommern 8 130 180 306 117 86 339 45 147 –185 –311 862

Niedersachsen 22 785 816 956 625 674 –119 –431 –145 –1.428 –3.746 –1.991

Nordrhein–Westfalen –1.549 –583 649 3.023 2.861 2.109 876 353 –246 –1.803 –6.847 –1.157

Rheinland-Pfalz –388 70 –41 450 484 262 210 1.076 946 –448 –495 2.126

Saarland –406 –252 –168 4 15 –61 –149 –63 –178 –127 –148 –1.533

Sachsen 45 172 245 392 575 402 136 336 –342 221 –840 1.342

Sachsen-Anhalt –2 186 361 359 480 377 157 –31 –24 235 –131 1.967

Schleswig-Holstein –71 –23 –128 426 196 –109 200 –117 260 –320 –964 –651

Thüringen 193 239 165 208 364 370 427 502 371 524 277 3.640

Länder im Defizit 6 4 3 0 0 2 4 4 6 8 12 49

Finanzierungssaldo 
kumuliert

–690 3.149 5.377 10.699 9.777 5.623 1.982 4.596 2.634 –6.827 –24.807 11.514

Quelle: Destatis, Kassenstatistiken und Bevölkerungsstatistik. 
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Tabelle 1 | Kommunale Finanzierungssalden nach Ländern und Jahren, 2014–2024, in Mio. Euro

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Summe

Baden- Württemberg 317 886 986 932 1.783 639 –364 2.116 1.151 71 –2.892 5.625

Bayern 1.466 1.414 1.907 2.390 1.357 334 –294 227 634 –2.714 –5.227 1.495

Brandenburg 113 291 204 321 296 321 434 327 –93 206 –355 2.065

Hessen –438 –166 201 932 624 219 129 256 153 –1.057 –3.130 –2.277

Mecklenburg-Vorpommern 8 130 180 306 117 86 339 45 147 –185 –311 862

Niedersachsen 22 785 816 956 625 674 –119 –431 –145 –1.428 –3.746 –1.991

Nordrhein–Westfalen –1.549 –583 649 3.023 2.861 2.109 876 353 –246 –1.803 –6.847 –1.157

Rheinland-Pfalz –388 70 –41 450 484 262 210 1.076 946 –448 –495 2.126

Saarland –406 –252 –168 4 15 –61 –149 –63 –178 –127 –148 –1.533

Sachsen 45 172 245 392 575 402 136 336 –342 221 –840 1.342

Sachsen-Anhalt –2 186 361 359 480 377 157 –31 –24 235 –131 1.967

Schleswig-Holstein –71 –23 –128 426 196 –109 200 –117 260 –320 –964 –651

Thüringen 193 239 165 208 364 370 427 502 371 524 277 3.640

Länder im Defizit 6 4 3 0 0 2 4 4 6 8 12 49

Finanzierungssaldo 
kumuliert

–690 3.149 5.377 10.699 9.777 5.623 1.982 4.596 2.634 –6.827 –24.807 11.514

Während die absoluten Fehlbeträge in Tabelle 1 

wichtig sind, um das Ausmaß des kommunalen  

Finanzbedarfs zu erfassen, zeigt Abbildung 7 die 

Finanzierungsdefizite der Flächenländer gemessen  

in Euro pro Einwohner:in. Auf diese Weise wird 

eine Vergleichbarkeit zwischen den unterschied-

lich großen Bundesländern hergestellt. Insgesamt  

ergibt sich bei einem bundesweiten Gesamtdefizit 

von 24,8 Milliarden Euro und 77,24 Millionen  

Einwohner:innen in den Flächenländern (Stand 

31.12.2023) ein durchschnittliches Defizit von 321 

Euro pro Kopf.

Nach Abbildung 7 unterscheidet sich das Ausmaß 

der Defizite zwischen den Bundesländern deutlich. 

Fünf Flächenländer liegen mit ihren Pro-Kopf-De­

fiziten über dem bundesweiten Durchschnitt. An 

der Spitze stehen die Kommunen in Hessen mit 

knapp –500 Euro je Einwohner:in, gefolgt von Nie­

dersachsen (–468 Euro) und Bayern (–397 Euro). 

Auf der anderen Seite fallen die Defizite in einigen 

Ländern vergleichsweise moderat aus: Das Saar­

land, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen- 

Anhalt und insbesondere Thüringen verzeichnen 

jeweils Fehlbeträge von weniger als 150 Euro pro 

Einwohner:in.

len verdeutlichen, dass sich nach einigen Jahren der 

Erholung die Haushaltslage bundesweit heute an­

gespannt darstellt.33 Im Jahr 2024 wiesen 12 von 13 

Flächenländern ein Defizit aus. Lediglich die Kom­

munen in Thüringen konnten einen Überschuss er­

zielen. Besonders hohe nominelle kommunale Fehl­

beträge verzeichneten Nordrhein-Westfalen mit 

–6,8 Milliarden Euro, Bayern mit –5,2 Milliarden 

Euro und Niedersachsen mit –3,7 Milliarden Euro.

Die Tabelle 1 verdeutlicht auch, wie deutlich sich 

die finanzielle Lage der Kommunen über die Zeit 

verschlechtert hat. In den wirtschaftlich stabilen  

Jahren 2017 und 2018 verzeichnete kein einziges  

Flächenland ein kommunales Defizit. In anderen 

Jahren beschränkten sich die negativen Salden auf 

wenige Bundesländer. Selbst im Jahr 2023, trotz 

eines bereits erheblichen bundesweiten Fehlbetrags, 

konnten noch fünf Länder einen Überschuss erzie­

len.

33	 Diese konträre Entwicklung zeigt sich auch jenseits 
der Finanzstatistik. In Brandenburg z. B. sank die Zahl 
der Gemeinden mit Haushaltssicherungskonzept von 
22 Prozent 2017 auf elf Prozent 2024. Demgegenüber besaß 
mehr als jede dritte Gemeinde im Mai 2025 noch keinen 
bestandskräftigen Haushalt für das laufende Jahr. Vgl. 
Landtag Brandenburg, Drucksache 8/1126.

–600 –500 –400 –300 –200 –100 0 100 200

Flächenländer gesamt

Hessen

Niedersachsen

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Schleswig-Holstein

Baden-Württemberg

Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Saarland

Brandenburg

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Thüringen

–321

–499

–468

–397

–380

–327

–258

–207

–197

–145

–139

–120

–61

131

Abbildung 7 | Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände, 2024, in Euro je Einwohner:in

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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Teil der öffentlichen Leistungen auf Landesebene 

erbringen.34 

Auch die Entwicklung im Jahresvergleich wird in 

der Abbildung 8 deutlich. Bemerkenswert ist, dass 

alle Flächenländer Einnahmenzuwächse verzeich­

neten. Dabei zeigen sich allerdings deutliche Un­

terschiede in der Dynamik: So stiegen die Einnah­

men im Saarland binnen eines Jahres von 3.275 auf 

3.715 Euro je Einwohner:in, ein Plus von 13,4 Pro­

zent. Auch Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vor­

pommern konnten mit Zuwächsen von 9,6 bzw. 

9,2 Prozent deutlich zulegen. Deutlich verhaltener 

verlief die Entwicklung hingegen in Niedersachsen 

mit einem Anstieg von lediglich 2,9 Prozent und in 

Sachsen-Anhalt mit nur 1,9 Prozent.

Den bereinigten Einnahmen stehen die bereinigten 

Ausgaben gegenüber. Wie Abbildung 9 zeigt, wur­

den bundesweit im Jahr 2024 durchschnittlich 5.191 

34	 Arnold et al. 2015a, Kapitel A.2.2.

Um diese Defizite auf Länderebene nochmal detail­

lierter nachvollziehen zu können, zeigen die Ab­

bildungen 8 und 9 die bereinigten Einnahmen und 

Ausgaben in den Ländern pro Einwohner:in. Alle 

Daten werden für die Jahre 2023 und 2024 ausge­

wiesen, um länderspezifische Entwicklungsunter­

schiede sichtbar zu machen.

Im Durchschnitt über alle Flächenländer wurden im 

vergangenen Jahr 4.869 Euro je Einwohner:in ver­

einnahmt (Abbildung 8). An der Spitze der Rang­

liste steht Nordrhein-Westfalen mit Gesamtein­

nahmen von über 5.400 Euro pro Einwohner:in, 

während im Saarland nur 3.715 Euro je 

Einwohner:in für kommunale Zwecke zur Verfü­

gung standen. Die Gründe für die starke Spreizung 

zwischen den Ländern sind vielfältig. Ein zentraler 

Faktor ist der unterschiedliche Grad der Kommuna­

lisierung: In Ländern wie Hessen und Nordrhein-

Westfalen sind viele Aufgaben in kommunaler Ver­

antwortung organisiert, während kleinere Länder 

wie das Saarland oder Thüringen einen größeren 
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Abbildung 8 | �Bereinigte Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in den Ländern, 2023 und 2024,  

in Euro je Einwohner:in

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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Saarland 3861 3400
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Rheinland-Pfalz 4528 4130
Sachsen 4837 4382
Bayern 4899 4486
Niedersachsen 4931 4517
Brandenburg 5007 4588
Mecklenburg-Vorpommern 5073 4584
Schleswig-Holstein 5086 4633
Baden-Württemberg 5434 4925
Hessen 5640 5128
Nordrhein-Westfalen 5802 5251

Flächenländer insgesamt 5191 4725
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Abbildung 9 | �Bereinigte Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in den Ländern, 2023 und 2024,  

in Euro je Einwohner:in

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.

geringsten Anstieg verzeichnete Sachsen-Anhalt 

mit immerhin noch beachtlichen 6,2 Prozent. Wäh­

rend sich die meisten Länder im Bereich des Durch­

schnittswerts bewegen, sticht das Saarland mit 

einem überdurchschnittlichen Ausgabenzuwachs 

von 13,5 Prozent besonders hervor.

4.2	 Einnahmen

4.2.1	 Vorbemerkungen

Die kommunalen Einnahmen setzen sich aus ver­

schiedenen Einnahmearten zusammen, die sich 

hinsichtlich ihrer Herkunft, Zweckbindung und Ge­

staltungsfreiheit deutlich unterscheiden. Von zen­

traler Bedeutung sind die kommunalen Steuer­

einnahmen. Ihre Relevanz geht jedoch weit über 

ihren rechnerischen Anteil hinaus: Vor allem bei 

den Steuern mit eigenem Hebesatzrecht kommt die 

Euro je Einwohner:in verausgabt. Das Länderran­

king bei den Ausgaben ähnelt dem der Einnahmen, 

auch wenn sich einzelne Platzierungen leicht ver­

schoben haben; die Abweichungen betragen maxi­

mal zwei Ränge nach oben oder unten. Zwischen 

Nordrhein-Westfalen mit den höchsten Ausga­

ben (5.802 Euro je Einwohner:in) und dem Saarland 

mit den niedrigsten (3.861 Euro) liegt ein Unter­

schied von fast 2.000 Euro je Kopf. Bemerkens­

wert ist zudem, dass lediglich drei Bundesländer 

– Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Würt­

temberg – über dem Durchschnitt aller Flächenlän­

der liegen.

Auch die Entwicklung der Ausgaben von 2023 zu 

2024, ebenfalls dargestellt in Abbildung 9, ist auf­

schlussreich. Im Durchschnitt aller Flächenlän­

der stiegen die bereinigten Ausgaben von 4.725 

auf 5.191 Euro je Einwohner:in – ein Zuwachs von 

knapp zehn Prozent. Auffällig ist, dass die Ausga­

ben in allen Bundesländern deutlich stiegen. Den 
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Zuweisungen können entweder zweckgebunden 

oder allgemein ausgestaltet sein. Zweckgebundene 

Zuweisungen sind Transfers innerhalb des öffent­

lichen Sektors, bei denen die Mittel ausschließlich 

für einen konkret benannten Verwendungszweck 

einzusetzen sind (etwa für bestimmte Investitionen 

oder Leistungen). Die Kommune ist in der Regel 

verpflichtet, die zweckentsprechende Verwendung  

gegenüber dem Zuweisungsgeber nachzuweisen.  

Durch diese Bindung kann der Zuweisungsgeber 

gezielt Einfluss auf kommunale Entscheidungen 

nehmen, etwa indem er Investitionen anstößt oder 

politische Prioritäten durchsetzt. 

Im Gegensatz dazu stehen allgemeine Zuweisun­

gen, bei denen die Kommune frei über die Mittel 

verfügen kann. Diese tragen maßgeblich zur  

finanziellen Autonomie der Kommunen bei, da sie 

ohne inhaltliche Zweckbindung für selbst gesetzte 

Prioritäten eingesetzt werden dürfen. Die mit Ab­

stand wichtigste Form dieser allgemeinen Zuwei­

sungen sind die Schlüsselzuweisungen im Rahmen 

des kommunalen Finanzausgleichs, mit denen Un­

terschiede in der Finanzkraft der Kommunen aus­

geglichen werden sollen. Darüber hinaus existieren 

verfassungsrechtlich garantierte Finanzautonomie 

der Kommunen unmittelbar zum Ausdruck. Anders 

als bei zweckgebundenen Mitteln ermöglichen die 

Steuereinnahmen ein hohes Maß an haushaltspoli­

tischer Handlungsfreiheit.

Neben den Steuern spielen Zuweisungen eine  

zentrale Rolle. Dabei handelt es sich um Finanz­

transfers zwischen verschiedenen Ebenen des 

öffentlichen Sektors. In dieser Analyse werden aus­

schließlich die Finanztransfers von Bund und Län­

dern an die Kommunen betrachtet.35 Hierbei wird 

teilweise unterschieden, ob es sich um Zuweisun­

gen für laufende Zwecke oder Investitionszuwei­

sungen handelt. Zuweisungen dienen insbesondere 

dem Ausgleich unterschiedlicher Finanzkraft, der 

Finanzierung übertragener Aufgaben oder der De­

ckung von Investitionsbedarfen.

35	 In der Kassenstatistik werden auch Zuweisungen und 
Zuschüsse innerhalb der kommunalen Gemeinschaft 
ausgewiesen. Dazu gehören u. a. die Kreisumlage 
(Gemeinde an die Landkreise) und die Amtsumlage 
(Gemeinden an die Ämter). Zudem gibt es auch weitere 
Zuweisungen von den Sozialversicherungen und 
Finanzbeziehungen mit den Extrahaushalten.

Zuweisung von Bund und Ländern  
153,8 Mrd. (40,9 %)

Gebühren und andere Entgelte  
52,7 Mrd. (14,0 %) Veräußerung von Vermögen 4,9 Mrd. (1,3 %)

Steuern und steuerähnliche Einnahmen  
132,1 Mrd. (35,1 %)

Einnahmen  
aus wirt. 
Tätigkeit 
16,4 Mrd.  
(4,4 %)

Sonstige 
Einnahmen  
16,2 Mrd.  
(4,3 %)

Abbildung 10 | Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände insgesamt, 2024

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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Vergleicht man die Steuereinnahmen von 2024 mit 

dem Stand 2014, so ergibt sich ein deutliches Plus. 

Nominell sind die Steuereinnahmen in diesem Zeit­

raum um mehr als 50 Milliarden gestiegen. Der An­

stieg beträgt prozentual mehr als 65 Prozent und 

liegt damit im Gesamtzeitraum deutlich über der 

Inflation. Diese positive Gesamtentwicklung im Be­

trachtungszeitraum ist eng mit den drei überge­

ordneten Themen Inflation und Wirtschaftsent­

wicklung verbunden. Das starke Wachstum bis 2019 

ergab sich aus einer positiven Wirtschaftsentwick­

lung und guten Konjunkturdaten. Auch der Ein­

bruch 2020 ist durch die Konjunktur zu erklären. 

Die Abbildung 11 verdeutlicht zudem, dass die ein­

zelnen Steuerarten quantitativ sehr unterschiedlich 

relevant sind. Den mit Abstand größten Anteil hat 

die Gewerbesteuer (netto), die im Jahr 2024 Ein­

nahmen von 62,1 Milliarden Euro erzielte; das ent­

spricht rund 47 Prozent aller kommunalen Steuer­

einnahmen. Als wirtschaftskraftabhängige Steuer 

unterliegt die Gewerbesteuer traditionell erhebli­

chen Schwankungen im Konjunkturverlauf. Beson­

ders deutlich wurde dies im Pandemiejahr 2020, als 

die Einnahmen infolge der schlechten Wirtschafts­

lage innerhalb eines Jahres um fünf Milliarden Euro 

bzw. 11,7 Prozent zurückgingen.38 

Vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaft­

lichen Lage in Deutschland erscheint es beinahe 

bemerkenswert, dass sich das Niveau der Gewerbe­

steuereinnahmen seit 2022 überhaupt gehalten hat. 

Dennoch sollte nicht übersehen werden, dass ein 

nominal stagnierender Wert real einen Kaufkraft­

verlust bedeutet. Im vergangenen Jahr stiegen die 

Einnahmen aus der Gewerbesteuer lediglich um 0,2 

Milliarden Euro. Um die inflationsbedingte Entwer­

tung bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 

2,3 Prozent im Jahr 2024 auszugleichen, wäre je­

doch ein Zuwachs von mindestens 1,4 Milliarden 

Euro erforderlich gewesen. 

38	 Der Einbruch der Gewerbesteuern wurde 2020 durch Bund 
und Länder kompensiert. Vgl. Boettcher und Freier 2022.

weitere allgemeine Zuweisungen wie pauschale In­

vestitionszuweisungen, die ebenfalls ohne konkrete 

Zweckbindung gewährt werden.

Abbildung 10 zeigt das Verhältnis der wichtigsten  

kommunalen Einnahmearten im Jahr 2024. Es wird 

deutlich, dass die Zuweisungen (für laufende Zwe­

cke und für Investitionen) von Bund und Ländern 

den höchsten Anteil an den Gesamteinnahmen aus­

machen. Insgesamt wurden rund 154 Milliarden 

Euro an Zuweisungen vereinnahmt, ein Anteil von 

41 Prozent. Die nächstgrößere Kategorie machen 

die Steuern und steuerähnlichen Entgelte aus.36 

Hier wurden in 2024 gut 132 Milliarden Euro ein­

genommen, was einen Anteil von 35 Prozent aus­

macht. Gebühren und andere Entgelte werden in 

den Kassenergebnissen mit rund 53 Milliarden Euro 

(14 Prozent) beziffert.37

4.2.2	 Steuereinnahmen

Gemäß der Finanzverfassung halten die Gemeinden 

die Ertragshoheit oder Ertragsanteile über verschie­

dene Steuerarten. Abbildung 11 illustriert die Struk­

tur und Entwicklung der Steuereinnahmen nach  

Steuerarten über die Zeit. Insgesamt sind diese 

Einnahmen im Zeitverlauf deutlich gestiegen. Im 

vergangenen Jahr fiel das Wachstum jedoch ver­

gleichsweise schwach aus: Die Einnahmen erhöhten 

sich lediglich von 130,2 auf 132,1 Milliarden Euro – 

ein Zuwachs von nur 1,4 Prozent. Damit blieb das 

Steueraufkommen hinter der Inflationsentwicklung 

zurück und wich deutlich von den Mustern der Vor­

jahre ab. In den Jahren vor 2022 lagen die Wachs­

tumsraten der kommunalen Steuern noch spürbar 

über der Inflation, was zu einer realen Verbesse­

rung der finanziellen Situation der Kommunen 

führte. 

36	 Zu den großen Steuereinnahmen kommen auch 
steuerähnliche Entgelte (z. B. Kurtaxe, Tourismusabgaben, 
Jagdabgabe etc.).

37	 In diese Kategorie wurden auch sonstige Einnahmen aus 
laufenden Verwaltungszwecken einbezogen.
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Inflation und Konjunktur wirken somit gegenläufig 

auf die Steuereinnahmen. Die schwache Konjunktur 

mindert Gewinne und Beschäftigung, was Gewerbe- 

und Einkommensteuer trifft. Die Inflation hingegen 

erhöht die Steuereinnahmen nominal, aber ohne 

eine Verbesserung der Kaufkraft. Die Stagnation der 

Steuern ist somit eine Summe beider Trends und 

für die Kommunen problematisch. 

So ergibt sich trotz scheinbar stabiler Zahlen für 

die letzten Jahre real ein Rückgang der finanziel­

len Handlungsspielräume der Kommunen. Wäh­

rend sich schon die Zahlen in 2024 als zu gering 

zeigen, deutet sich an, dass die Wirtschaftskrise in 

Deutschland auch ab 2025 zu einer Stagnation der 

kommunalen Steuern führen wird (siehe Textbox 1).

Die Gemeinden erhalten einen gesetzlich festgeleg­

ten Anteil an der Einkommensteuer, die von ihren 

Einwohner:innen gezahlt wird. Im Jahr 2024 belie­

fen sich die Einnahmen aus dem kommunalen An­

teil der Einkommensteuer laut Kassenstatistik auf 

46 Milliarden Euro. Diese Einnahmequelle ist von 

2023 zu 2024 damit um lediglich 0,8 Milliarden an­

gestiegen, auch hier ein Anstieg unter dem Inflati­

onsausgleich. Das Steueraufkommen aus der Ein­

kommensteuer können die Kommunen höchstens 

langfristig und nur sehr begrenzt beeinflussen, z. B. 

durch den Zuzug Erwerbstätiger oder Unternehmen. 

Noch weniger Gestaltungsspielraum haben die Ge­

meinden beim kommunalen Anteil an der Umsatz­

steuer. Diese Mittel werden nach einem festen pro­

zentualen Schlüssel auf die Kommunen verteilt und 

haben damit faktisch den Charakter einer nicht 

zweckgebundenen Zuweisung. Im Jahr 2024 erhiel­

ten die Kommunen aus dieser Quelle insgesamt 7,6 

Milliarden Euro.
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Abbildung 11 | Steuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände insgesamt, 2014–2024, in Mrd. Euro

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 

nicht unbeachtet bleiben. Die aktuellste Grundlage 

bietet die Steuerschätzung vom 15.5.2025.2 Nach 

dieser Steuerschätzung müssen sich die Kommu-

nen erneut auf ein Steuerwachstum unterhalb der 

Inflationsrate einrichten. Insgesamt wird für 2025 

ein Plus von 1,5  Prozent gegenüber 2024 erwartet. 

Noch im Herbst 2024 hatte die Steuerschätzung mit 

4,4  Prozent ein deutlich positiveres Gesamtergebnis 

für die Kommunen prognostiziert. 

Die deutliche Eintrübung der Prognose ist nicht zu-

letzt Ergebnis eines schlechteren Konjunkturaus-

blicks. Mit der unklaren außenwirtschaftlichen Per-

spektive und dem fortgesetzten Krieg in der Ukraine 

wurde die Wachstumsprognose für 2025 deutlich 

gesenkt. Für die Kommunen bedeutet das vor allem 

Einbußen bei der Gewerbesteuer. Im Herbst 2024 

wurde noch ein Plus von 2,9  Prozent vorhergesagt, 

im Frühjahr gehen die Steuerschätzer von einem 

leichten Minus aus (–0,8  Prozent).3 Diese Verän-

derung macht deutlich, wie stark die kommunalen 

Steuereinnahmen von der jeweiligen Konjunktur ab-

hängig und dass die derzeitigen Finanzprobleme kei-

nesfalls kurzfristiger Natur sind. Auch in 2025 steu-

ern die Kommunen auf Rekorddefizite zu.

2	 BMF 2025c.

3	 Die Gewerbesteuer wird in der Steuerschätzung in Brutto­
werten (inkl. der Stadtstaaten ausgewiesen).  Deshalb wird 
hier nicht auf die tatsächlich ausgewiesenen Werte verwiesen, 
sondern die prozentuale Betrachtung vorgezogen.

TEXTBOX 1  Steuerschätzung 2025 – Aussichten 
bei den kommunalen Steuern trüben sich weiter 
ein

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundes

ministerium der Finanzen (BMF) besteht seit 1955 

und umfasst neben dem BMF weitere Ministerien, 

Wirtschaftsforschungsinstitute, Bundesbehörden 

sowie Länder- und Kommunalvertreter:innen. Die 

Mitglieder erstellen auf Basis gesamtwirtschaftli-

cher Daten eigenständige Prognosen für einzelne 

Steuerarten, die im Gremium diskutiert und konsen-

sual zusammengeführt werden. Die halbjährlich ver-

öffentlichten Ergebnisse bilden eine zentrale Grund-

lage für die Haushalts- und Finanzplanung von Bund, 

Ländern und Kommunen. Die Arbeit des Arbeitskrei-

ses ist entscheidend für die finanzpolitische Steue-

rung und gewährleistet Transparenz bei der öffent

lichen Finanzplanung.

Die Schätzungen beziehen sich auf das laufende Jahr 

und die mittelfristige Finanzplanung, basieren in der 

Regel auf geltendem Steuerrecht und berücksichti-

gen geplante Änderungen und die makroökonomi-

sche Entwicklung. Die Daten werden zudem regional 

aufgeteilt und für die verschiedenen Gebietskörper-

schaften ausgewiesen (darunter die Kommunen).1 

Der Betrachtungszeitraum dieser Analyse ist der 

Zeitraum 2014 bis 2024. Trotzdem soll die neueste 

1	 Siehe BMF 2024a.

Ein regionaler Vergleich der Steuereinnahmen der 

Bundesländer offenbart erhebliche Unterschiede 

(Abbildung 12), die im Wesentlichen auf die jewei­

ligen Wirtschaftsstrukturen zurückzuführen sind. 

Die Rangfolge der Länder blieb in den vergangenen 

zehn Jahren weitgehend konstant: Hessen, Bayern  

und Baden-Württemberg gefolgt von Nordrhein-

Westfalen verzeichnen die höchsten Steuerein­

nahmen je Einwohner:in und liegen über dem 

Durchschnitt der Flächenländer. Die ostdeut­

schen Länder stehen seit jeher am unteren Ende 

der Skala. Im Vergleich zum letzten Finanzre­

port hat sich Mecklenburg-Vorpommern zwar vom 

letzten Platz nach oben verbessert, aber in der 

Summe ist das Ost-West-Gefälle weiterhin mar­

kant. Die Kommunen in Hessen verfügen auch in 

2024 über fast doppelt so hohe Steuereinnahmen 

wie die Kommunen in Thüringen, die am Ende des 
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bis zu 43 Prozent in Bayern oder 42 Prozent in 

Hessen (siehe Tabelle 2). Während bayerische und 

hessische Kommunen somit über größere finanzi­

elle Autonomie verfügen, sind sie zugleich stärker 

von konjunkturellen Schwankungen betroffen.

Tabelle 2 vertieft den regionalen Blick weiter und 

zeigt auch den langfristigen Anstieg der Steuer­

einnahmen seit 2014 in den Ländern. Die Steuer­

einnahmen pro Einwohner:in sind seit 2014 um 

62 Prozent angestiegen.39 In den Ländern stellt sich 

flächendeckend eine positive langfristige Bilanz 

über die letzten zehn Jahre dar. Kein Land lag mit 

seinem Steuerwachstum bei den Kommunen auch 

nur annähernd unter einem Inflationsausgleich. In­

teressant ist zudem, dass die ostdeutschen Bundes­

länder allesamt über dem Bundesdurchschnitt bei 

39	 Die Pro-Kopf-Zahlen weichen mit 62 Prozent etwas vom 
nominellen Steuerwachstum (65 Prozent) ab, weil es im 
Zeitraum von 2014 bis 2024 einen Bevölkerungszuwachs 
gab. Auch hier zeigt sich der Einfluss der Migration.

Rankings stehen. Besorgniserregend ist zudem die 

jüngste Entwicklung der Steuereinnahmen in Thü­

ringen und Sachsen-Anhalt. Diese beiden Bundes­

länder mussten von 2023 zu 2024 sogar einen 

nominalen Rückgang der kommunalen Steuerein­

nahmen hinnehmen.

Die kommunalen Steuereinnahmen werden, wie  

besprochen, maßgeblich von der Gewerbesteuer ge­

prägt und spiegeln damit die wirtschaftliche Leis­

tungsfähigkeit der jeweiligen Region wider. In Ost­

deutschland und auch in Norddeutschland ist die 

gewerblich-industrielle Basis weiterhin schwächer  

ausgeprägt als im Süden und Westen. Auch bei 

der Einkommensteuer bestehen im Osten struktu­

relle Nachteile, die sich aus niedrigeren Löhnen und 

einem demografisch bedingt wachsenden Anteil 

nicht mehr erwerbstätiger Personen ergeben. Der 

Anteil der Steuereinnahmen an der kommunalen 

Finanzierung variiert entsprechend erheblich: Er 

reicht von 23 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Flächenländer gesamt 

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Brandenburg

Saarland

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

2023 2024

1.687

1.058

1.140

1.045
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Abbildung 12 | �Steuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in den Ländern, Vergleich 2023 und 

2024, in Euro je Einwohner:in

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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75 ostdeutschen Kommunen den bundesweiten  

Medianwert. Eine besondere Erfolgsgeschichte 

stellt der Saalekreis dar. Der Landkreis liegt im 

ostdeutschen Ranking auf dem ersten Platz. Die 

außergewöhnlich hohen Steuereinnahmen im Saa­

lekreis im Jahr 2023 lassen sich vor allem durch 

die starke industrielle Basis und die Ansiedlung 

bedeutender Unternehmen erklären. Der Saalekreis 

ist das wirtschaftliche Zentrum Sachsen-Anhalts 

und profitiert insbesondere vom Chemiestandort  

Leuna.40 In der Vergangenheit waren an dieser 

Stelle oft Landkreise aus Brandenburg zu nennen 

(insbesondere Dahme-Spreewald und Teltow-Flä­

ming). Diese Landkreise sind weiterhin steuer­

stark, haben aber eine weniger dynamische Ent­

wicklung gezeigt als der Saalekreis.

40	 Sachsen-Anhalt 2025.

den Wachstumsraten lagen. Auch wenn diese Ent­

wicklung sich noch nicht im Ranking der Länder 

niederschlägt, so ist es trotzdem positiv zu bewer­

ten, dass sich die Abstände verringert haben.

Die Karte in Abbildung 13 macht die regionale Ver­

teilung der Steuereinnahmen auf der Ebene der 

rund 400 Gesamtkreise (Landkreise mit ihren Ge­

meinden und kreisfreie Städte) im Jahr 2023 sicht­

bar. Hier zeigt sich die regionale Schere noch 

deutlicher. Die bereits auf Länderebene beobachte­

ten Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle setzen sich  

auf kommunaler Ebene fort. Im gesamten Osten 

des Landes bleibt das Steueraufkommen in weiten  

Teilen vergleichsweise niedrig. Der Median der 

Steuereinnahmen in den Gesamtkreisen lag 2023 

bei 1.369 Euro je Einwohner:in. Nur acht der ost­

deutschen Landkreise erreichten mindestens die­

sen Wert. Der Vergleich zum Finanzreport 2023 

zeigt, dass sich hier auch nicht besonders viel 

getan hat. Damals erreichten lediglich sechs von 

Tabelle 2 | �Steuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in den Ländern, Vergleich 

Einnahmeanteil an Gesamtfinanzierung und Wachstum der Steuereinnahmen seit 2014

Länder
Steuereinnahmen je 
Einwohner:in 2024

Einnahmeanstieg  
seit 2014

Einnahmeanteil  
2024

Hessen 2.176 63 % 42 %

Bayern 1.943 55 % 43 %

Baden-Württemberg 1.877 57 % 36 %

Nordrhein-Westfalen 1.822 65 % 34 %

Niedersachsen 1.561 58 % 35 %

Schleswig-Holstein 1.546 72 % 32 %

Rheinland-Pfalz 1.500 63 % 34 %

Saarland 1.281 52 % 34 %

Brandenburg 1.216 70 % 25 %

Sachsen 1.201 70 % 26 %

Mecklenburg-Vorpommern 1.122 82 % 23 %

Sachsen-Anhalt 1.082 67 % 26 %

Thüringen 1.026 63 % 24 %

Flächenländer gesamt 1.708 62 % 35 %

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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weniger als 1.100

1.100−1.300

1.300−1.600

mehr als 1.600

Abbildung 13 | �Regionale Verteilung der Steuereinnahmen auf der Karte in den Landkreisen und kreisfreien 

Städten, Gesamtkreisbetrachtung, Ist-Steuern in 2023

Quelle: Statistische Ämter der Länder.

Am deutlichsten treten die regionalen Unter­

schiede bei den Steuereinnahmen hervor, wenn 

man die jeweils 20 steuerstärksten und 20 steuer­

ärmsten Kommunen Deutschlands betrachtet (Ab­

bildung 14). Hier wird besonders sichtbar, dass 

die wirtschaftlichen Zentren vor allem im Süden 

und Westen des Landes liegen. Das Ranking wird 

im Jahr 2023 von Frankfurt am Main angeführt. 

Neben weiteren Großstädten wie München, Köln, 

Düsseldorf, Stuttgart, Wolfsburg und Leverkusen 

dominieren hessische und bayerische Städte sowie 

Landkreise die Spitzenplätze der Top 20.41 

41	 Interessant ist hier insbesondere der Landkreis Tirschen­
reuth, welcher in der Vergangenheit eher steuerschwach 
war. Seit 2020 sind die kommunalen Steuereinnahmen 
hier außergewöhnlich hoch. Maßgeblich für die enorme 
Veränderung sind wohl Steuerzahlungen der Siemens 
Gruppe an die Stadt Kemnath. Die Stadt Kemnath hat 
einen der niedrigsten Gewerbesteuersätze Bayerns und ist 
damit interessant als regionale Steueroase. Siehe: https://
www.oberpfalzecho.de/beitrag/landkreis-tirschenreuth-
auf-rekordjagd (Download 2.6.2025).

https://www.oberpfalzecho.de/beitrag/landkreis-tirschenreuth-auf-rekordjagd
https://www.oberpfalzecho.de/beitrag/landkreis-tirschenreuth-auf-rekordjagd
https://www.oberpfalzecho.de/beitrag/landkreis-tirschenreuth-auf-rekordjagd
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Am unteren Ende der Rangliste der Steuereinnah­

men finden sich fast ausschließlich ostdeutsche 

Landkreise sowie die beiden ostdeutschen Städte 

Suhl und Weimar. Lediglich drei der zwanzig steu­

erärmsten Gesamtkreise liegen in Westdeutschland. 

Diese Gruppe besteht überwiegend aus ländlich ge­

prägten Regionen. 

Eine besondere Auffälligkeit ist die Stadt Mainz: 

Während sie im Finanzreport 2023 für das Jahr 2021 

noch an der Spitze der Rangliste stand, rangiert sie 

inzwischen am unteren Ende. Grund für den dama­

ligen Ausreißer war der außergewöhnliche Anstieg 

der Gewerbesteuereinnahmen durch den Impfstoff­

hersteller BioNTech während der Coronapandemie. 

Allein 2021 und 2022 flossen rund 3,3 Milliarden 

Euro Gewerbesteuer in die Stadtkasse Mainz, ein 

einmaliger Effekt, der nicht mehr anhält. Die Steu­

Top 20 Name
Steuern pro Ein
wohner:in 2023

1 Frankfurt am Main, Stadt 4.584

2 München, Landkreis 3.724

3 München, Landeshauptstadt 3.503

4 Düsseldorf 3.486

5 Coburg 3.049

6 Wolfsburg, Stadt 2.959

7 Erlangen 2.860

8 Stuttgart, Stadtkreis 2.823

9 Tirschenreuth, Landkreis 2.701

10 Köln 2.482

11 Regensburg 2.474

12 Ingolstadt 2.462

13 Böblingen, Landkreis 2.441

14 Main-Taunus-Kreis, Landkreis 2.438

15 Dingolfing-Landau, Landkreis 2.432

16 Wiesbaden, Landeshauptstadt 2.397

17 Mettmann, Landkreis 2.364

18 Nürnberg 2.268

19 Hochtaunuskreis 2.210

20 Leverkusen 2.204

Bottom 
20

Name
Steuern pro Ein
wohner:in 2023

377 Trier-Saarburg 913

378 Suhl, Stadt 912

379 Märkisch-Oderland 906

380 Vorpommern-Rügen 904

381 Mecklenburgische Seenplatte 901

382 Jerichower Land 899

383 Harz 897

384 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 895

385 Altmarkkreis Salzwedel 893

386 Weimar, Stadt 890

387 Kyffhäuserkreis 888

388 Erzgebirgskreis 888

389 Kusel 884

390 Greiz 873

391 Oberspreewald-Lausitz 849

392 Hildburghausen 826

393 Mainz, Stadt 797

394 Elbe-Elster 789

395 Mansfeld-Südharz 781

396 Altenburger Land 781 

ermilliarden wurden damals für die Entschuldung 

und die drastische Senkung des Gewerbesteuerhe­

besatzes genutzt (von 440 auf 310 Punkte), was den 

Wirtschaftsstandort attraktiver machen sollte.42 Der 

niedrige Steuersatz in Kombination mit dem Ver­

siegen des Impfstoff-Booms führte zu den niedri­

gen Steuereinnahmen von Mainz in 2024. Für das 

Jahr 2025 hat Mainz den Gewerbesteuerhebesatz al­

lerdings wieder angehoben.43 

42	 Die Stadt senkte den Hebesatz der Gewerbesteuer von 
440 auf 310 Prozent. Zum Haushaltsjahr 2025 wurde der 
Hebesatz wieder auf 440 Prozent angehoben.

43	 Vgl. Dyks 2024.

Abbildung 14 | �Höchste und geringste Steuereinnahmen in den Gesamtkreisen und kreisfreien Städten, 2023,  

in Euro je Einwohner:in

Quelle: Statistische Ämter der Länder.
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TEXTBOX 2  Gewerbesteuerentwicklung in den 
Gemeinden Nordrhein-Westfalens

Wie bereits erörtert, stellt die Gewerbesteuer die 

wichtigste eigene Steuerquelle der Gemeinden dar. 

Ein zentrales Merkmal ist das sogenannte Hebesatz

recht, das den Gemeinden die Befugnis einräumt, 

den maßgeblichen Steuersatz eigenständig festzu

legen. Dadurch verfügen die Kommunen über ein  

wesentliches Instrument, um die Höhe des Gewer-

besteueraufkommens aktiv zu steuern und an die  

lokalen Gegebenheiten anzupassen.

In den vorangegangenen Analysen wurden die 

Steuereinnahmen zunächst auf nationaler sowie auf 

Länderebene betrachtet. Darüber hinaus erfolgte  

in den Abbildungen 13 und 14 eine Auswertung der  

regionalen Steuerverteilung auf Ebene der Gesamt-

kreise. Abschließend wird in dieser Textbox eine 

Analyse auf der Ebene einzelner Gemeinden vor

genommen.

Das Land Nordrhein-Westfalen bietet hierfür eine 

besondere Ausgangslage. Zum einen handelt es sich 

um das bevölkerungsreichste Bundesland, dessen 

Kommunen regelmäßig im Fokus der wissenschaft-

lichen Diskussion um nachhaltige Kommunalfinan-

zen stehen. Zum anderen stellt der Landesbetrieb 

IT.NRW besonders hochwertige und zeitnah verfüg-

bare Daten bereit. Dadurch ist es aktuell für Nord-

rhein-Westfalen möglich, einzelgemeindliche Daten 

zu den Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2024 

auszuwerten. Dies eröffnet die Gelegenheit, den 

Einfluss der Konjunktur auf die neusten Steuerzah-

len zu analysieren.

Abbildung 15 (links) illustriert die Pro-Kopf-Steuer-

einnahmen der nordrhein-westfälischen Gemein-

den aus der Gewerbesteuer im Jahr 2024. Die Karte 

ist annähernd in Quartile unterteilt und visualisiert 

die jeweiligen Werte durch unterschiedliche Farb-

abstufungen. Gemeinden, die in der hellsten Farbe 

dargestellt sind, verfügen über weniger als 450 Euro 

Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner:in. Im Ge-

gensatz dazu weisen Gemeinden in der dunkelsten 

Farbstufe mindestens 850 Euro pro Kopf auf. Spit-

zenreiter seit vielen Jahren ist die Gemeinde Mon-

heim am Rhein. Hier wurden in 2024 etwa 3.850 

Euro je Einwohner:in vereinnahmt. Die Gemeinde 

Monheim hat einen der niedrigsten Gewerbesteuer-

sätze und ist damit für Unternehmensansiedlungen 

und auch für steueroptimierende Konzernstruktu-

ren besonders attraktiv.

Die kartografische Darstellung offenbart keine aus-

geprägten Muster in der Verteilung der Gewerbe-

steuereinnahmen je Einwohner:in. Vielmehr zeigt 

sich, dass sowohl steuerstarke als auch steuer-

schwache Gemeinden über das gesamte Landes-

gebiet verteilt sind. Tendenziell verfügen kleinere 

Gemeinden über geringere Pro-Kopf-Steuereinnah-

men, was auf strukturelle Unterschiede in der Wirt-

schafts- und Unternehmenslandschaft hindeutet.

Eine gewisse regionale Häufung höherer Steuerkraft 

ist insbesondere im Raum Münster sowie im süd-

lichen Teil des Regierungsbezirks Arnsberg zu be-

obachten. Demgegenüber weisen Gemeinden im 

Südwesten und Nordosten des Landes vermehrt un-

terdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen auf. 

Die zweite Karte für Nordrhein-Westfalen (Abbil-

dung 15, rechts) veranschaulicht die prozentuale 

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den 

Gemeinden zwischen 2022 und 2024. Damit bietet  

die Grafik einen Einblick, inwieweit sich die aktuell  

stagnierende Konjunktur bereits auf das Aufkom-

men der Gewerbesteuer ausgewirkt hat. Insgesamt 

ist noch kein flächendeckender Rückgang der Ge-

werbesteuer zu beobachten. In der Gesamtschau 

überwiegen die Gemeinden mit steigenden Gewer-

besteuereinnahmen (grau).

Auf Ebene der einzelnen Gemeinden zeigen sich je-

doch Unterschiede: Während einige Gemeinden in 

diesem Zeitraum spürbare Zuwächse verzeichnen 
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len. Während allgemeine Zuweisungen (insbeson­

dere die Schlüsselzuweisungen in den kommuna­

len Finanzausgleichssystemen) den Kommunen 

eine flexible Verwendung der Mittel ermöglichen, 

sind zweckgebundene Zuweisungen an bestimmte 

Aufgaben oder Projekte gebunden. Sie kommen vor 

allem im investiven Bereich vor. Diese Mittel wer­

den von den Kommunen zwar gerne in Anspruch 

genommen, da sie Handlungsspielräume eröff­

nen, sie gehen jedoch häufig mit einer Einschrän­

kung der kommunalen Autonomie einher. Der Zu­

weisungsgeber, also Bund oder Land, nimmt durch 

4.2.3	 Zuweisungen

Neben den kommunalen Steuereinnahmen kommt 

den Zuweisungen von Bund und Ländern eine über­

geordnete Rolle bei der Finanzierung der kommu­

nalen Aufgaben zu. Wie bereits gezeigt, machen 

Zuweisungen in 2024 über 40 Prozent der Einnah­

men der Kommunen aus (siehe Abbildung 10). 

Zuweisungen von Bund und Ländern lassen sich 

grundsätzlich in allgemeine, zweckungebundene 

sowie zweckgebundene Zuweisungen untertei­

konnten, mussten andere Rückgänge hinnehmen. 

Auffällig ist zudem, dass sich keine ausgeprägten 

regionalen Muster erkennen lassen; die Entwick-

lung verläuft heterogen und ist offenbar stärker 

von lokalen Faktoren bzw. einzelnen Unternehmen 

als von großräumigen Trends geprägt.

Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank. 

Abbildung 15 | �Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in 2024 (linkes 

Panel) und in der Veränderungsrate von 2022 zu 2024 (rechtes Panel)
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terschieden wird. Insgesamt ist das Niveau der 

Zuweisungen in diesem Zeitraum erheblich gestie­

gen: Während 2014 noch 81,3 Milliarden Euro an die 

Kommunen flossen und die Zuweisungen damit na­

hezu auf Augenhöhe mit den damaligen kommuna­

len Steuereinnahmen (79,9 Milliarden Euro) lagen, 

erreichten sie 2024 bereits 153,7 Milliarden Euro. 

Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 70 Mil­

liarden Euro bzw. fast 90 Prozent und übertrifft 

damit sowohl die Inflationsrate als auch das Wachs­

tum der kommunalen Steuereinnahmen deutlich.

Heute machen Zuweisungen einen wesentlich grö­

ßeren Anteil an der kommunalen Finanzierung aus 

als noch vor zehn Jahren. Diese Entwicklung ist ei­

nerseits notwendig, da zahlreiche Aufgaben von 

Bund und Ländern auf die Kommunen übertra­

gen wurden (z. B. Kita-Ausbau, Versorgung von Ge­

flüchteten, Schuldigitalisierung) und entsprechende 

Mittel bereitgestellt werden müssen. Gleichzei­

tig verbergen sich hinter diesen Zuweisungen auch 

die Folgen der Konnexität, die über die Zeit die 

kommunalen Aufgaben zunehmend erfasst und zu 

wachsenden Erstattungen der Länder führt. Die Ab­

die Vorgabe von Verwendungszwecken oder Pro­

grammbedingungen indirekt Einfluss auf die lo­

kale Prioritätensetzung und Entscheidungsfreiheit. 

Zusätzlich problematisch ist, dass viele Förderpro­

gramme einen kommunalen Eigenanteil voraus­

setzen, der zusätzliche Haushaltsmittel bindet und 

somit die finanzielle Flexibilität weiter einschränkt. 

Für strukturschwache oder hochverschuldete Kom­

munen kann dies sogar bedeuten, dass sie man­

gels ausreichender Eigenmittel von wichtigen För­

derprogrammen ausgeschlossen bleiben und sich 

dadurch bestehende Disparitäten weiter verstär­

ken.44 Zu den laufenden Zuweisungen gehören auch 

die Erstattungen für kommunale Ausgaben in be­

stimmten Leistungen, z. B. für die Wohnkosten in 

SGB II. Darunter fallen ebenso Transfers der Länder 

im Rahmen der Konnexität. 

Abbildung 16 veranschaulicht die Entwicklung der 

Zuweisungen von Bund und Ländern an die Kom­

munen im Zeitraum von 2014 bis 2024, wobei zwi­

schen laufenden und investiven Zuweisungen un­

44	 Freier und Geißler 2024. 
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Abbildung 16 | �Laufende Zuweisungen und Zuweisungen für Investitionen von Bund und Ländern an die 

Gemeinden und Gemeindeverbände insgesamt, 2014–2024, pro Einwohner:in

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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Tabelle 3 | �Zuweisungen von Bund und Ländern für die Gemeinden und Gemeindeverbände in den Ländern, 

Vergleich 2014 und 2024

Länder
Einnahmen aus Zuweisungen 

je Einwohner:in 2024
Einnahmeanstieg  

seit 2014
Einnahmeanteil  

2024

Mecklenburg-Vorpommern 2.838 95,5 % 58,2 %

Brandenburg 2.666 76,2 % 54,8 %

Sachsen 2.337 62,8 % 50,5 %

Thüringen 2.335 84,4 % 54,4 %

Baden-Württemberg 2.207 92,2 % 42,6 %

Schleswig-Holstein 2.204 105,0 % 46,3 %

Sachsen-Anhalt 2.162 54,5 % 51,4 %

Rheinland-Pfalz 2.049 87,3 % 46,5 %

Nordrhein-Westfalen 1.988 84,6 % 36,7 %

Niedersachsen 1.894 90,3 % 42,4 %

Hessen 1.738 103,7 % 33,8 %

Saarland 1.611 94,2 % 43,4 %

Bayern 1.531 76,8 % 34,0 %

Flächenländer gesamt 1.991 84,5 % 40,9 %

stark an, was zu einem Gesamtzuwachs der Zu­

weisungen um 7,2 Prozent führte. 2024 lag der 

Schwerpunkt auf der Erhöhung der Zuweisungen 

für laufende Zwecke, sodass insgesamt ein wei­

teres Wachstum um 4,9 Prozent verzeichnet wer­

den konnte.

Tabelle 3 beleuchtet die Unterschiede zwischen den 

Bundesländern und macht deutlich, dass auch bei 

den Zuweisungen erhebliche regionale Disparitäten 

bestehen. Besonders auffällig ist, dass die ostdeut­

schen Bundesländer bei den Zuweisungen an der 

Spitze stehen und damit teilweise ihre schwächeren 

Steuereinnahmen ausgleichen können. So erhalten 

die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern als 

Spitzenreiter rund 1.300 Euro mehr an Zuweisun­

gen pro Einwohner:in als die Kommunen in Bay­

ern. In Mecklenburg-Vorpommern stammen mitt­

lerweile 58 Prozent aller kommunalen Einnahmen 

aus Zuweisungen, während es in Bayern lediglich 

34 Prozent sind. Die hohe Abhängigkeit von exter­

hängigkeit der Kommunen von Zuweisungen ist 

aber auch kritisch zu betrachten, da sie die finan­

zielle Eigenständigkeit der Kommunen einschränkt 

und den Handlungsspielraum vor Ort reduziert.

Abbildung 16 offenbart darüber hinaus einige be­

merkenswerte Entwicklungen. Besonders augen­

fällig ist, wie Bund und Länder im Krisenjahr 2020 

durch gezielte Zuweisungen die kommunalen Fi­

nanzen stabilisierten. Der erhebliche Rückgang der 

Steuereinnahmen wurde damals durch zusätzli­

che Mittel der übergeordneten Ebenen kompen­

siert, sodass die Handlungsfähigkeit der Kommu­

nen auch in der Pandemiekrise erhalten blieb.

Auch in den Folgejahren zeigt sich ein anhal­

tend hohes Engagement von Bund und Ländern: 

Während die Steuereinnahmen zuletzt weitge­

hend stagnierten, wurden die Zuweisungen in den 

Jahren 2023 und 2024 erneut deutlich angeho­

ben. Im Jahr 2023 stiegen beide Zuweisungsarten 

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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Kanalnetz). Wie Abbildung 10 bereits gezeigt hat, 

sind diese Finanzierungsquellen für die kommuna­

len Aufgaben unverzichtbar und machen die dritt­

größte Einnahmenkategorie aus.

Abbildung 17 illustriert eindrucksvoll die Entwick­

lung der kommunalen Gebühreneinnahmen im 

Zeitraum von 2014 bis 2024. Die Einnahmen aus 

Gebühren und anderen Entgelten haben sich in 

den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt: 

Während im Jahr 2014 noch 25,7 Milliarden Euro 

vereinnahmt wurden, stiegen die Einnahmen bis 

2024 auf 52,7 Milliarden Euro an, ein Zuwachs von 

deutlich über 100 Prozent. Besonders markant ist 

der Anstieg in den letzten beiden Jahren: 2023 er­

höhten sich die Gebühreneinnahmen um 8,3 Milli­

arden Euro bzw. 17,5 Prozent. Zumindest teilweise 

wurde dieser starke Anstieg allerdings von einem 

statistischen Sondereffekt getrieben. 2023 wurden 

aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets 

erstmals die Betriebe im ÖPNV in die Extrahaus­

halte verschoben. Im Jahr 2024 folgte ebenfalls ein 

Anstieg (5,6 Milliarden Euro, +10,8 Prozent). Damit 

liegen die Gebührensteigerungen deutlich über der 

allgemeinen Inflationsrate und unterstreichen die 

wachsende Bedeutung dieser Einnahmequelle für 

die kommunalen Haushalte.

Der Ländervergleich in Tabelle 4 offenbart auch bei 

den kommunalen Gebühren markante Unterschiede. 

Besonders ins Auge fällt die hohe Gebührenbelas­

tung für die Bürger:innen in Nordrhein-Westfalen: 

Hier beträgt die durchschnittliche Gebührenzahlung 

pro Einwohner:in rund 1.100 Euro jährlich. Im Ver­

gleich zu 2014 entspricht dies einem Anstieg von 

über 120 Prozent. Mittlerweile machen die Gebüh­

ren mehr als 20 Prozent der kommunalen Einnah­

men in Nordrhein-Westfalen aus.

Aufgrund der hohen Gebühren im bevölkerungs­

reichen Nordrhein-Westfalen liegen elf der drei­

zehn Flächenländer unter dem Bundesdurchschnitt. 

Besonders niedrig ist die Gebührenbelastung im 

Saarland und in Rheinland-Pfalz, wo jeweils we­

niger als 400 Euro pro Einwohner:in und Jahr ver­

einnahmt werden. Während Gebühren bundesweit 

nen Finanzmitteln schränkt somit die eigenstän­

dige Gestaltungskraft der Kommunen in den ost­

deutschen Ländern ein.

Auch die länderspezifische Entwicklung der Zuwei­

sungen von 2014 bis 2024 offenbart ein vielschich­

tiges Bild (Tabelle 3). Die Pro-Kopf-Einnahmen aus 

Zuweisungen sind bundesweit in diesem Zeitraum 

um fast 85 Prozent gestiegen.45 Allerdings verlief die 

Entwicklung in den einzelnen Ländern teils deutlich 

anders als im Bundestrend. So wies Sachsen-Anhalt 

bereits 2014 ein vergleichsweise hohes Niveau an 

Zuweisungen auf und verzeichnete bis 2024 daher 

„nur“ einen Anstieg um 54,5 Prozent. Im Gegensatz 

dazu haben sich die Zuweisungen an die Kommunen 

in Hessen und Schleswig-Holstein im gleichen Zeit­

raum jeweils mehr als verdoppelt. In Summe haben 

aber alle Länder deutliche Erhöhungen realisiert und 

die Inflation im Zeitraum mehr als ausgeglichen.

4.2.4	 Gebühren und andere Entgelte

Kommunale Gebühren und andere Entgelte stel­

len eine weitere wichtige Finanzierungsquelle für 

die Kommunen dar. Gebühren sind Geldleistungen, 

die als Gegenleistung für eine besondere Leistung 

der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für 

die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen 

und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben wer­

den.46 Typische Beispiele für kommunale Gebühren 

sind Wasser- und Abwassergebühren, Müllgebüh­

ren oder Gebühren für die Nutzung von Einrich­

tungen wie Schwimmbädern oder Theatern. Andere 

Entgelte können beispielsweise Beiträge sein, die 

Zahlungen für die Inanspruchnahme oder das Be­

reithalten von öffentlichen Einrichtungen und öf­

fentlicher Infrastruktur darstellen (beispielsweise 

Erschließungsbeiträge für den Ausbau von Straßen 

oder Beitragszahlungen für den Anschluss an das 

45	 Auch bei den Zuweisungen ist die Steigerung der Pro-
Kopf-Zuweisungen etwas geringer als die nominale 
Steigerung der Zuweisungen, da es im Betrachtungs­
zeitraum zu einem Bevölkerungsanstieg kam.

46	 Siehe beispielsweise die rechtliche Definition im branden­
burgischen Kommunalabgabengesetz § 4 (2) KAG.
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Tabelle 4 | �Gebühren und sonstige Entgelte der Gemeinden und Gemeindeverbände in den Ländern, Vergleich 

2014 und 2024, pro Einwohner:in

Länder
Einnahmen aus Gebühren 

je Einwohner:in 2024
Einnahmeanstieg  

seit 2014
Einnahmeanteil  

2024

Nordrhein-Westfalen 1.100 123,0 % 20,3 %

Hessen 740 74,1 % 14,4 %

Sachsen 603 36,9 % 13,0 %

Niedersachsen 585 124,4 % 13,1 %

Bayern 555 95,8 % 12,3 %

Brandenburg 549 69,9 % 11,3 %

Baden-Württemberg 542 102,4 % 10,5 %

Thüringen 522 153,8 % 12,2 %

Sachsen-Anhalt 522 79,1 % 12,4 %

Schleswig-Holstein 521 78,0 % 11,0 %

Mecklenburg-Vorpommern 490 106,4 % 10,0 %

Saarland 386 57,8 % 10,4 %

Rheinland-Pfalz 348 91,0 % 7,9 %

Flächenländer insgesamt 683 100,5 % 14,0 %
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Abbildung 17 | �Gebühren und sonstige Entgelte der Gemeinden und Gemeindeverbände insgesamt, 2014–2024, 

in Mrd. Euro

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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4.3	 Ausgaben

4.3.1	 Vorbemerkungen

Auf der Ausgabenseite der Haushalte werden fünf In­

dikatoren vertieft, die inhaltlich belastbar interpre­

tierbar sind sowie über die Zeit und interkommunal 

valide erfasst werden. Grundsätzlich beginnt die Ana­

lyse mit einer bundesweiten Darstellung jedes Indi­

kators als Zeitreihe, um übergreifende Entwicklungen 

aufzudecken. Für jeden Indikator erfolgt daraufhin  

eine Regionalisierung auf Länderebene, da bundes­

weite Trends regional unterschiedlich ausfallen und 

regionale Problemlagen übersehen werden könnten.  

Tabelle 5 weist die untersuchten Indikatoren aus, 

vermittelt eine erste Erklärung dieser und einen 

quantitativen Eindruck der fiskalischen Bedeutung.

4.3.2	 Personalausgaben

Der überwiegende Teil der kommunalen Aufga­

ben hat einen Dienstleistungscharakter. Um die 

durchschnittlich 14 Prozent der kommunalen Ein­

nahmen ausmachen, liegt der Anteil in Rheinland-

Pfalz mit lediglich 7,9 Prozent deutlich darunter.

Gebühren und Beiträge dürfen von Kommunen nur 

zur Finanzierung der konkreten Leistungen ver­

wendet werden, für die sie erhoben werden. Sie un­

terliegen dem Kostendeckungsprinzip. Die Einnah­

men dürfen also höchstens die tatsächlichen Kosten 

decken. Überschüsse für den allgemeinen Haus­

halt sind nicht erlaubt. Daher ist anzunehmen, dass 

starke Gebührenerhöhungen vor allem gestiegene 

Kosten an die Bürger:innen weitergeben.

Die Gebühren werden mittelbar durch die Inflation 

beeinflusst, denn inflationsbedingt steigende Kos­

ten bestimmter Einrichtungen spiegeln sich in stei­

genden Gebühren wider. Gleichwohl ist dieser Ef­

fekt kein Automatismus, sondern bedarf jeweils 

einer politischen Entscheidung über neue Gebüh­

rensätze. 

Tabelle 5 | Indikatoren der Kommunalausgaben

Beschreibung
Ausgaben-
anteil 2024

Die Beschäftigten sind maßgeblich für die Aufgabenerbringung der Kommunen. Unter die Personalausgaben fallen 
Entgelte und Sozialversicherungsbeiträge, Entschädigungen für Ehrenamtler:innen, Bezüge, Beihilfen und Versorgung. 

26 %

Sachmittel umfassen ein weites Spektrum an Ausgaben für die Unterhaltung der Immobilien und Fahrzeuge, 
Büroausstattung, Reisen oder Mieten. Sie fallen meist kleinteilig an, sind jedoch für die Funktionsfähigkeit der Kommunen 
sensibel.

24 %

Sozialausgaben resultieren aus einem großen und zwischen den Ländern teils unterschiedlichen Katalog meist 
bundesgesetzlich definierter Aufgaben. Die Kassenstatistik erfasst entsprechende Geldleistungen der Kommune an Dritte 
(z. B. Sozialhilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, KdU*). 

30 %

Investitionen erfassen allgemein Ausgaben für den Erhalt und Ausbau der lokalen Infrastruktur. Finanzstatistisch fallen 
hierunter die Positionen Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Erwerb von Grundstücken sowie beweglichen Sachen 
des Anlagevermögens, Baumaßnahmen. Infolge der großen politischen und volkswirtschaftlichen Bedeutung sowie lokaler 
Differenzen wird die Analyse der Investitionen kleinräumig auf Ebene der statistischen Gesamtkreise vertieft.

12 %

Zinsen sind der Preis für die aufgenommene Verschuldung. Sie sind wesentlich abhängig vom Schuldenstand und 
dem allgemeinen Marktniveau der Zinssätze zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Untersucht werden die Zinsen für 
Verschuldung im nicht öffentlichen Bereich. Um die Varianz der Zinsbelastung zu veranschaulichen, werden aus dem 
Datenportal Wegweiser Kommune einzelne Beispiele hoher und niedriger Zinsausgaben dargestellt. 

1 %

* Kosten der Unterkunft.

Quelle: Eigene Darstellung.
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auf 106 Milliarden Euro in 2024, mithin 82 Prozent 

(Abbildung 18). Diese Entwicklung war mit einem 

jährlichen Plus von vier bis fünf Prozent etliche  

Jahre recht kontinuierlich. In den vergangenen 

drei Jahren war jedoch ein Sprung von fast einem 

Drittel zu verzeichnen. Eine Erklärung dieses ex­

tremen Anstiegs ist die Sonderzahlung zum Aus­

gleich der hohen Inflation im Jahr 2023, welche 

sich auf rund 3,5 Milliarden Euro summierte.48  

Der weitere Anstieg um zehn Prozent im Jahr 2024  

beruht auf der in Kraft getretenen Tariferhöhung.49  

Der Gesamtanstieg von 82 Prozent (+94 Prozent  

2014 zu 2024) über die Periode liegt dennoch 

sichtbar unter der allgemeinen Ausgabenentwick­

lung der Kommunen. Der Ausgabenanteil für Per­

sonal sank daher leicht über die Zeit auf aktuell 

26 Prozent. 

Im zweiten Schritt stellt sich die Frage, worauf diese 

Ausgabenentwicklung zurückzuführen ist. Statis­

tisch prüfbare Faktoren sind ein Zuwachs der Stel­

lenzahlen sowie ein Zuwachs des Gehaltsniveaus. 

Beide Variablen in der zeitlichen Entwicklung zeigt 

Tabelle 6. Die durchschnittlichen Monatsbezüge der 

48	 Die Beschäftigten erhielten im Juni 2023 eine 
Sonderzahlung in Höhe von 1.240 Euro, anschließend 
monatlich 220 Euro im Zeitraum Juli 2023 bis Februar 
2024 (Vollzeitäquivalent).

49	 Die Tarifverhandlungen vom 22. April 2023 ergaben einen 
Tabellenanstieg im März 2024 um 200 Euro pauschal plus 
5,5 Prozent. Vgl. VKA 2023. 

vielfältigen Aufgaben zu verwirklichen, sei es das 

Ausstellen von Personalausweisen, der Betrieb von 

Büchereien, Bearbeitung des Elterngeldes, Feuer­

wehr oder die Schulplanung, benötigen die Kom­

munen Personal. Dementsprechend sind die Be­

schäftigten das maßgebliche „Produktionsmittel“ 

der Verwaltungen, das entsprechend entlohnt wer­

den muss. Unter die Kategorie Personalausgaben  

fallen alle Ausgaben für das aktive und passive 

Personal, Ehrenamtliche sowie Lohnnebenkosten.  

Der mit 90 Prozent dominante Teil sind Ausgaben  

 für aktive, hauptamtliche Beschäftigte, wie Be­

züge, Entgelte und deren Nebenleistungen. Mit 

weitem Abstand folgen die Versorgungsbezüge 

(acht Prozent).47 Die Ausgaben für Ehrenamtliche 

machen gut ein Prozent der Personalausgaben aus.

In den vergangenen zehn Jahren erlebten die kom­

munalen Haushalte einen starken Anstieg der Per­

sonalausgaben. Wie bereits in Kapitel 2 dargestellt, 

verlief die Tarifentwicklung etwas oberhalb der 

Inflation. In diesem Abschnitt schauen wir auf die 

tatsächlichen Personalausgaben in der Kassensta­

tistik. Sie wuchsen von 58 Milliarden Euro in 2014 

47	 Die Beamtenanteile sind im kommunalen Sektor 
traditionell gering. Im Jahr 2023 waren bundesweit nur 
elf Prozent der Beschäftigten Beamte. Vgl. Destatis, 
Personalstatistik 2023, Tabelle 74111 06. https://
www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_
mods_00007828.
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Abbildung 18 | Personalausgaben der Kommunen im Zeitverlauf 2014–2024, in Mrd. Euro

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00007828
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2000er Jahre darstellt.52 Im Vergleich der zehn Jahre 

steht ein Zuwachs von 300.000 Stellen (22 Prozent). 

Worauf der Zuwachs der Stellenzahlen zurückzu­

führen ist, kann nur vermutet werden. Teils traten 

bundes- und landesrechtliche Änderungen in Kraft, 

die zu neuen Aufgaben oder höheren Standards 

führten und einen personellen Mehrbedarf nach sich 

zogen (z. B. Kita). Es ist jedoch auch plausibel, dass 

die über Jahre gute Haushaltslage zu einer großzü­

gigeren Stellenplanung in den Kommunen führte. 

Beide Effekte, Stellenzahl und Tariferhöhungen, 

haben ungefähr den gleichen Anteil am Anstieg der 

Personalausgaben. 

52	 Der Tiefpunkt des öffentlichen Dienstes war im Jahr 2005 
mit 4,6 Millionen Beschäftigten erreicht. Seitdem wuchs 
die Beschäftigung bis 2023 um über 770.000 Personen.

kommunalen Beschäftigten stiegen um 34 Prozent, 

was in Summe oberhalb der kumulierten Inflati­

onsrate dieser Periode von 27 Prozent liegt.50 Dieses 

Monatsentgelt gibt den Durchschnitt über alle Kom­

munen, Entgeltgruppen, Beschäftigten und Aufga­

benbereiche an. In der betrachteten Periode fielen 

Tariferhöhungen zwischen den Aufgabenbereichen 

unterschiedlich aus.51 Die Stellenzahlen sind ebenso 

über die Zeit gestiegen, was einen Trendwechsel der 

50	 Ein Einflussfaktor auf die Monatsentgelte ist auch die 
Altersstruktur der Beschäftigten. Je länger die Dienstzeiten 
ausfallen, desto höher liegt infolge der Erfahrungsstufen 
das Gehalt. 

51	 In der Tarifrunde 2023 profitierten die Beschäftigten 
im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) 
von einer speziellen SuE-Zulage, zwei zusätzlichen 
Urlaubstagen und verkürzten Stufenaufstiegen.
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Abbildung 19 | Kommunale Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) nach Aufgabenbereichen, in Tausend

Quelle: Destatis, Personalstatistik.

Tabelle 6 | �Durchschnittliche Brutto-Monatsbezüge der Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) sowie Stellenzahl 

im Juni des Jahres 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Monatsentgelt  
Durchschnitt in Euro

3.200 3.270 3.320 3.340 3.510 3.650 3.700 3.760 3.831 3.889 4.303

Stellenzahl VZÄ in Tausend 1.212 1.225 1.250 1.271 1.298 1.329 1.363 1.412 1.448 1.482 1.512

Quelle: Destatis, Personalstatistik. 
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ein sprunghafter Zuwachs an Stellen einher.54 Die­

ser entspricht zwar prozentual nur dem Trend der 

Stellenentwicklung insgesamt zwischen den Jah­

ren 2018 bis 2023, dies ist aber bereits ein Trend­

wechsel im Vergleich der Vorjahre. Der Coronaef­

fekt zeigt sich auch darin, dass der Zuwachs nahezu 

vollständig im Jahr 2021 auftrat.55 An diesem Bei­

spiel wird deutlich, wie externe Krisen die Perso­

nalpolitik der Kommunen beeinflussen und zu dau­

erhaften Stellenzuwächsen führen.

Wie Tabelle 7 zeigt, sind die Personalausgaben 

auf Ebene aller Länder eine gewichtige Ausgaben­

kategorie. Die Ausgabenniveaus je Einwohner:in 

und ebenso die Anteile an den bereinigten Ausga­

ben variieren jedoch. Dies ist kein Indiz für die un­

terschiedliche Wirtschaftlichkeit des Personalein­

satzes, sondern spiegelt die unterschiedlichen 

Aufgabenkataloge und Auslagerungsanteile wider. 

Ein Vergleich dieses Indikators zwischen den Län­

dern ist daher nicht sinnvoll. Weitere Einflussfak­

toren können Beamtenanteile oder Altersstruktur 

sein, was sich auf Bezüge und Entgelte auswirkt. 

Die Stellenbewertungen selbst folgen einem bun­

desweit ähnlichen Muster. Das Gehaltsniveau weist 

somit, im Gegensatz zur Privatwirtschaft, nur ge­

ringe regionale Differenzen auf. In der Folge ist 

die Spannweite der Ausgaben je Einwohner:in mit 

15 Prozent über und unter dem Mittelwert zwischen 

den Länderaggregaten traditionell recht gering.56 

Der Anstieg der Personalausgaben traf alle Kommu­

nen Deutschlands. Wie Tabelle 7 zeigt, trat er über 

die vergangenen zehn Jahre regional jedoch nicht 

gleichmäßig auf. Am stärksten fiel er in Baden-

Württemberg, am geringsten in Sachsen aus. Da die 

Tarifabschlüsse bundesweit gelten, muss diese Va­

54	 Im Jahr 2020 haben Bund und Länder den „Pakt für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst“ geschlossen. In Reaktion 
auf die Erfahrungen der Covid-Pandemie stellt der Bund in 
den Jahren 2021 bis 2026 für unterschiedliche Maßnahmen 
vier Milliarden Euro zur Verfügung. Binnen drei Jahren 
wurden 3.500 zusätzliche Stellen geschaffen. Vgl. BMG 
2023: 28. 

55	 Im Jahr 2020 (Stichtag 30. Juni) werden 140.000 VZÄ 
gezählt. Ein Jahr später sind es 152.000 VZÄ.

56	 Arnold et al. 2015a: 46.

Abbildung 19 vermittelt einen tieferen Einblick in 

das Stellenwachstum und zeigt die Struktur des 

Personals nach wesentlichen Aufgabenbereichen. 

Zwei Aufgabenbereiche fallen quantitativ heraus: 

Die Zentrale Verwaltung erfasst die innere Verwal­

tung (z. B. Personalämter, Kämmerei, IT, Archiv, 

Gemeindeorgane) sowie Ordnung und Sicherheit 

(u. a. Ordnungsämter, Brandschutz, Meldewesen). 

In diesem Aufgabenbereich sind über die Zeit relativ 

konstant 30 Prozent der kommunalen Beschäftigten 

tätig. Die Stellenzahl ist also mit der Gesamtstel­

lenzahl proportional mitgewachsen. Im nach Stel­

lenzahl gemessenen zweitgrößten Aufgabenbereich 

Soziales und Jugend (vornehmlich Jugendämter, 

Kita) ist dies nicht der Fall. Hier sehen wir über die 

Zeit auch einen relativen Stellenzuwachs. Entfielen 

2013 noch 24 Prozent der Stellen auf diesen Bereich, 

waren es zehn Jahre später bereits 28 Prozent. Die­

ser Zuwachs wird aus dem fundamentalen Ausbau 

der Kita und der Zunahme sozialer Problemlagen 

in den Kommunen erklärbar.53 Diese beiden Aufga­

benbereiche binden zusammen fast 80 Prozent des 

gesamten Stellenzuwachses. In den weiteren Pro­

duktbereichen war der Stellenzuwachs überschau­

bar und deutlich unterproportional. Interessant ist 

die Entwicklung im Bereich der Gesundheitsdienste. 

Lange Zeit führten diese in den Kommunen eher 

ein Nischendasein. Mit der Covid-Pandemie ging 

53	 Beide Effekte werden anhand der Stellenzahlen unter­
schätzt, da bundesweit zwei Drittel der Kita über freie 
Träger erbracht werden. In dieser Konstellation werden die 
Zuweisungen aus dem Kernhaushalt als Ausgabe erfasst, 
nicht aber die Stellenzahlen. Zwischen den Ländern fällt 
dieser Effekt sehr unterschiedlich aus, was regionale 
Vergleiche verzerrt. Der Anteil öffentlicher Träger liegt 
zwischen 51 Prozent in Sachsen-Anhalt und 15 Prozent 
in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Unterschied zwischen 
West- und Ostdeutschland ist nicht ersichtlich. Vgl. 
Ländermonitor frühkindliche Bildung unter https://www.
laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/
personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger-1 
(Download 13.3.2025). Die Beteiligungsquoten der Kinder 
weisen im Alter bis drei Jahre regional noch große Diffe­
renzen auf. In Ostdeutschland besuchten 2023 rund 
70 Prozent dieser Kinder eine Kita, in Westdeutschland 
bewegt sich der Anteil zwischen 27 Prozent in Nordrhein-
Westfalen und 41 Prozent in Schleswig-Holstein. Vgl. 
Ländermonitor frühkindliche Bildung unter https://www.
laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/
kinder-und-eltern/fokus-u3/ein-bis-zweijaehrige-
monatsgenaue-bildungsbeteiligung-in-kitas-1 (Download 
15.6.2025).

https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger-1
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger-1
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger-1
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/kinder-und-eltern/fokus-u3/ein-bis-zweijaehrige-monatsgenaue-bildungsbeteiligung-in-kitas-1
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/kinder-und-eltern/fokus-u3/ein-bis-zweijaehrige-monatsgenaue-bildungsbeteiligung-in-kitas-1
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/kinder-und-eltern/fokus-u3/ein-bis-zweijaehrige-monatsgenaue-bildungsbeteiligung-in-kitas-1
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/kinder-und-eltern/fokus-u3/ein-bis-zweijaehrige-monatsgenaue-bildungsbeteiligung-in-kitas-1
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Personalausgaben sind infolge bundesweiter Tarif­

verhandlungen, von Aufgabenzuwächsen und loka­

len Wünschen schwer zu steuern und ein bestän­

diges Haushaltsrisiko. In der vergangenen Dekade 

konnte diese Dynamik nur durch ungewöhnlich po­

sitive finanzielle Umfeldbedingungen (Konjunktur, 

Bundestransfers) kompensiert werden. Diese Be­

dingungen haben sich abgekühlt bzw. werden dies 

absehbar tun (siehe Abbildung 3 und Textbox 1), 

was die Personalausgaben zu einem Haushaltsrisiko 

werden lässt. 

Die Personalausgaben haben in den vergangenen  

zwei Jahren mit einem sprunghaften Anstieg die 

Haushaltskrise und Defizite spürbar befördert. Mit­

telfristig sollte sich das Wachstum mindern, da 

Stellenzuwächse und Tarifabschlüsse im gegebe­

nen wirtschaftlichen Umfeld die alte Dynamik nicht 

fortführen können. Das bestehende Stellen- und 

Ausgabenniveau wird zukünftig jedoch schwieriger 

zu finanzieren sein. 

rianz primär in der Entwicklung der Stellenzahlen 

und Aufgabenstruktur begründet liegen. Allgemein 

war der Personalausgabenanstieg über diese Peri­

ode in Westdeutschland größer denn in Ostdeutsch­

land (84 versus 66 Prozent). Ein Faktor ist zwei­

fellos der in Abbildung 19 angedeutete Ausbau im 

Produktbereich Soziales und Jugend. Bundesweit 

entfallen 55 Prozent der Stellen dieses Aufgabenbe­

reiches auf Kita.57 So traf z. B. in Baden-Württem­

berg ein starker Ausbaubedarf der Kita-Plätze auf 

einen hohen Anteil kommunaler Träger, was si­

cher eine Ursache des überproportionalen Personal­

ausgabenanstiegs insgesamt war. Demgegenüber 

kann die minimale kommunale Kita-Trägerschaft 

in Mecklenburg-Vorpommern (zehn Prozent der 

Plätze) eine Erklärung für die geringen Personal­

ausgaben je Einwohner:in sein. 

57	 In Westdeutschland hat sich die Zahl der in Kita betreuten 
Kinder von 2006 zu 2023 rund vervierfacht. In Ost­
deutschland betrug der Zuwachs rund 50 Prozent. Vgl. 
BMFSFJ 2024: 11.

Tabelle 7 | Vergleich der Personalausgaben nach Ländern 

Länder
Personalausgaben je 
Einwohner:in 2024

Anstieg seit  
2014

Ausgabenanteil  
2024

Baden-Württemberg 1.551 102 % 29 %

Brandenburg 1.442 75 % 29 %

Nordrhein-Westfalen 1.440 85 % 25 %

Hessen 1.427 81 % 26 %

Sachsen-Anhalt 1.397 61 % 33 %

Sachsen 1.374 57 % 29 %

Saarland 1.241 74 % 32 %

Bayern 1.238 80 % 26 %

Thüringen 1.233 66 % 30 %

Niedersachsen 1.227 84 % 25 %

Rheinland-Pfalz 1.208 77 % 27 %

Schleswig-Holstein 1.166 86 % 23 %

Mecklenburg-Vorpommern 1.159 73 % 24 %

Flächenländer 1.357 82 % 26 %

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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rüber hinaus ist der laufende Sachaufwand, der das 

erwähnt große Spektrum an Einzelausgaben um­

fasst, auch direkt von der allgemeinen Preisent­

wicklung betroffen. Der hohe Inflationstrend führt 

auch zu Unsicherheiten aufseiten der Dienstleister, 

welche infolgedessen umso höhere Preise ansetzen.

Über zehn Jahre summiert sich der Ausgabenan­

stieg auf 87 Prozent, was sehr weit über der kumu­

lierten Inflationsrate dieser Jahre liegt (27 Prozent). 

Es ist somit davon auszugehen, dass alle genannten 

Faktoren auftraten. Gleichwohl ist der Verlauf nicht 

kontinuierlich. Insbesondere der Sprung 2023 deu­

tet auf einen Effekt der Inflation hin. Demgegen­

über fiel der Anstieg im Coronajahr 2020 sehr flach 

aus, was sich aus den Lockdowns und einer einge­

schränkten Verwaltungstätigkeit erklären ließe.

Der regionale Vergleich des laufenden Sachauf­

wands zeigt, dass die Ausgaben je Einwohner:in 

und auch die Ausgaben in Relation zum Gesamt­

haushalt zwischen den Ländern variieren (Ta­

belle 8). Je Einwohner:in benötigen die Kommunen 

Nordrhein-Westfalens die Hälfte mehr im Vergleich 

zu den Kommunen in Thüringen. Dies ist in ers­

ter Linie eine Folge unterschiedlicher Kommuna­

lisierungsgrade. So sind die Aufgabenkataloge der 

4.3.3	 Laufender Sachaufwand

Neben dem Personal sind auch die Ausgaben für den 

laufenden Sachaufwand gewissermaßen ein „Produk­

tionsfaktor“ der kommunalen Verwaltungen. Diese 

Kategorie umfasst ein weites Spektrum an Positionen 

von der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Im­

mobilien, Mieten, Geschäftsbedarf, technische Büro­

ausstattung, Kommunikation, Haltung von Fahrzeu­

gen bis hin zur Fortbildung. Diese Ausgabenkategorie 

fällt somit über alle Aufgabenbereiche hinweg an.

Der laufende Sachaufwand nimmt aktuell ein Vier­

tel der bereinigten Ausgaben der Kommunen in An­

spruch und ist somit eine wesentliche Position. Der 

Ausgabenanteil ist über die Zeit relativ konstant 

geblieben, erreicht am aktuellen Rand aber einen 

Höhepunkt (Abbildung 20). Die Zeitreihe der bun­

desweiten Ausgaben zeigt einen deutlichen An­

stieg. Dieser Ausgabenanstieg kann auf verschiede­

nen Faktoren beruhen: Denkbar ist ein Zuwachs an 

Fallzahlen in den bestehenden Aufgaben (z. B. mehr 

Kinder in den Kita), an höheren Standards der Auf­

gaben oder gänzlich neuen Aufgaben. Ebenso lässt 

eine bessere Ausstattung der Verwaltung die Aus­

gaben steigen. Eine gute Haushaltslage kann sich in 

einer gewissen Großzügigkeit niederschlagen. Da­

Ausgaben- 
anteil

23 % 22 % 23 % 23 % 23 % 23 % 22 % 23 % 23 % 24 % 24 %

Anstieg 10 % 0 % 8 % 3 % 5 % 7 % 2 % 6 % 8 % 16 % 10 %
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Abbildung 20 | Entwicklung des laufenden Sachaufwands der Kommunen 2014–2024, in Mio. Euro

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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Anstieg die höchsten prozentualen Werte, allerdings 

von einem nominal geringen Ausgangsniveau. In 

Hessen traf ein hoher Anstieg auf kommunalisie­

rungsgradbedingt hohe Ausgaben. In Brandenburg 

war der Anstieg hingegen auffallend gering. Die Ur­

sachen dieser Varianz und unterschiedlichen Trends 

lassen sich an dieser Stelle nicht aufklären. Zu ver­

muten ist, dass die Struktur der Aufgaben und da­

raus des Sachaufwands einen Effekt hat.

4.3.4	 Sozialausgaben

Die Sozialausgaben gehören seit Jahrzehnten zu den 

sensiblen und bundespolitisch intensiv diskutier­

ten Themen.59 Im föderalen Aufgabengefüge sind 

59	 Verwiesen sei hier auf die Initiative des damaligen Minis­
terpräsidenten Niedersachsens, Ernst Albrecht, dem 
Bund die hälftige Finanzierung der Sozialhilfe zu über­
tragen (BT-Drs. 11/2685 vom 21.7.1988 unter https://
dserver.bundestag.de/btd/11/026/1102685.pdf, Download 
27.6.2025).

Kommunen Nordrhein-Westfalens und Hessens  

erheblich umfangreicher als jene der Kommunen  

im Saarland oder in Thüringen. Diese Verteilung 

der Ausgaben ist auch im langfristigen Vergleich 

stabil.58 Ein größerer Aufgabenkatalog ruft zwangs­

läufig höheren Sachaufwand hervor. Da die höheren  

Kommunalisierungsgrade aber auch höhere Ge­

samtausgaben bedeuten, ist die Spannweite der 

Ausgabenanteile deutlich geringer als jene pro 

Einwohner:in. Ein weiterer Erklärungsansatz liegt 

in der Siedlungsdichte. In dicht besiedelten Regio­

nen ist die Infrastrukturausstattung intensiver,  

was höhere Kostenniveaus bedeutet. 

Relevant wird der Ausgabenanteil für Sachaufwand 

vor dem Hintergrund der hohen Ausgabenanstiege, 

welche für bestimmte Länder somit ein größeres 

Risiko darstellen. Tatsächlich fiel dieser Ausgaben­

anstieg der vergangenen beiden Jahre in den Län­

dern hoch variabel aus. Im Saarland erreichte der 

58	 Arnold et al. 2015a: 47 f.

Tabelle 8 | Laufender Sachaufwand der Kommunen nach Ländern 

Länder
laufender Sachaufwand je 

Einwohner:in 2024
Anteil bereinigte  
Ausgaben 2024

Ausgabenanstieg nominal  
2024 zu 2022

Nordrhein-Westfalen 1.540 27 % 25 %

Hessen 1.394 25 % 34 %

Rheinland-Pfalz 1.235 28 % 25 %

Sachsen-Anhalt 1.199 29 % 21 %

Baden-Württemberg 1.183 22 % 33 %

Sachsen 1.102 23 % 36 %

Brandenburg 1.098 22 % 18 %

Bayern 1.038 22 % 29 %

Mecklenburg-Vorpommern 1.037 21 % 24 %

Niedersachsen 1.027 21 % 25 %

Schleswig-Holstein 995 20 % 31 %

Saarland 978 25 % 41 %

Thüringen 937 23 % 30 %

Flächenländer 1.150 24 % 28 %

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.

https://dserver.bundestag.de/btd/11/026/1102685.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/11/026/1102685.pdf
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Abbildung 21 | Struktur der kommunalen Sozialleistungen

Quelle: Freier, Geißler und Gnädinger 2023: 52.
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(1)	�Die Kassenstatistik schlüsselt die Ausgaben nicht 

nach den einzelnen Leistungsarten auf, sondern 

gibt nur die Summe aller an. Es ist somit nicht 

feststellbar, auf welchen Leistungen die Ausga­

benentwicklungen beruhen. 

(2)	�Die Kassenstatistik erfasst nur Geldleistungen 

an Dritte entsprechend der gesetzlichen Ansprü­

che. Ausgaben für das eigene Personal, Sach­

aufwand, Infrastrukturkosten oder Transfers an 

freie Träger werden nicht ausgewiesen. 

(3)	�Die Kassenstatistik rechnet entsprechende Kos­

tenerstattungen von Bund und Ländern nicht 

gegen und zeigt die Ausgaben gewissermaßen 

nur brutto. Es ist somit nicht erkennbar, welche 

Ausgabelast tatsächlich von den Kommunen ge­

tragen werden muss.

Diese Lücken kann die Rechnungsstatistik de­

cken. Sie beinhaltet alle Ausgabearten für Sozia­

les und Jugend (u. a. Geldleistungen, Personal, Zu­

weisungen an Dritte, Sachaufwand, Investitionen) 

untergliedert für die einzelnen Leistungsarten. Er­

sichtlich wird, dass die Ausgaben für Jugend und 

die Kommunen administrativ für eine Fülle sozi­

aler Aufgaben zuständig. Überwiegend sind diese 

Aufgaben bundes- oder landesrechtlich fixiert und 

entwickeln sich dynamisch. Sie sind seit Langem 

als eine zentrale Ursache von Haushaltsdefiziten 

und geringen Investitionen erkannt.60 Die Kategorie 

Sozialausgaben erfasst einen ganzen Katalog von 

Leistungen unterschiedlicher Historien, Hilfearten 

oder Rechtsgrundlagen (vgl. Abbildung 21).61 Fi­

nanzstatistisch wird daher zutreffender der Begriff 

„Soziales und Jugend“ verwandt. Abbildung 21 ver­

mittelt einen Überblick der durch die Kommunen 

getragen Aufgaben einschließlich der (bundes-)ge­

setzlichen Regelungen. 

Die Analysen des Kommunalen Finanzreports ba­

sieren, wie geschildert, aus Gründen der Aktualität 

überwiegend auf der Kassenstatistik des Statistischen 

Bundesamtes. In Bezug auf die Sozialausgaben gehen 

mit dieser Statistik drei Einschränkungen einher: 

60	 Z. B. Arnold et al. 2015b: 1038 f.; BBSR 2012: 8 ff.; Bogumil 
et al. 2014.

61	 Vgl. Geißler und Niemann 2015.
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mit der Intention beschlossen, die Kommunen von 

dieser Ausgabendynamik zu entlasten. Bei anderen 

Leistungsarten gewähren die Länder Erstattungen 

nach landesrechtlichen Schlüsseln.64 

Tabelle 9 zeigt die kommunalen Leistungsarten für 

Soziales und Jugend aus der kommunalen Rech­

nungsstatistik. Sichtbar wird, dass die Erstattungs­

quoten sich zwischen den Leistungsarten unter­

scheiden. Es ist jedoch nicht erkennbar, von 

welcher staatlichen Ebene auf welcher gesetzlichen  

Grundlage die Ausgabenerstattung erfolgt. Die Aus­

gabenbeteiligung der Länder fällt überdies zwi­

schen den Leistungsarten je nach landesrechtlicher 

Grundlage unterschiedlich hoch aus. Die höchsten 

Kostenbeteiligungen durch Bund und Länder sind 

bei Geldleistungen zu beobachten (Hilfen für Asyl­

bewerber, Grundsicherung für Erwerbslose nach 

SGB II). Hier sind die lokalen Ausgaben leicht ob­

64	 Die Erstattungen des Bundes beziehen sich nur auf Geld­
leistungen, da diese formelgebunden berechnet werden 
und daher für den Bund nachprüfbar sind. Die Konnexität 
der Länder erfasst auch Sachausgaben, Personal etc. 

Soziales nach dieser Abgrenzung nominal deut­

lich höher ausfallen (Tabelle 9). Im Resultat un­

terschiedlicher Ausgabestrukturen der Leistungen 

nehmen diese in der Kassen- und Rechnungsstatis­

tik auch unterschiedliche Anteile ein. Zum Beispiel 

finden sich Kita als Einrichtungen der Jugendhilfe 

sowie die Hilfen zur Erziehung (HzE) in der Aus­

gabenabgrenzung der Kassenstatistik nicht wieder. 

Jene wird bestimmt durch Eingliederungshilfe, SGB II, 

Grundsicherung im Alter und Hilfen zur Pflege. 

Die große Ausgabendynamik und langjährige politi­

sche Diskussion hat zu einer Reihe finanzieller Ent­

lastungen des Bundes für die Kommunen geführt.62 

Seit 2014 erstattet der Bund die Grundsicherung im 

Alter vollständig, sodass diese Ausgabendynamik 

für die Kommunen kostenneutral ist. Über die Jahre 

ist auch der Erstattungsanteil für die KdU nach SGB II 

in Richtung 70 Prozent gestiegen.63 Beide Trans­

fers sind dauerhaft, formelgebunden und wurden 

62	 Boettcher, Freier und Geißler 2021a: Teil A: 12.

63	 Boettcher, Freier und Geißler 2021b.

Tabelle 9 | Leistungsarten der Kommunen im Aufgabenbereich Jugend und Soziales

2022 2017

Leistungsart 

Bereinigte 
Ausgaben 
Verwaltungs
haushalt

Erstattungs
quote

Bereinigte 
Ausgaben 
Verwaltungs
haushalt

Erstattungs
quote

Einrichtungen der Jugendhilfe (u. a. Kita) 34.002 51 % 24.187 46 %

Eingliederungshilfe SGB IX 20.815 29 % – –

Jugendhilfe (u. a. Hilfen zur Erziehung) 20.347 29 % 15.965 24 %

Grundsicherung für Erwerbslose SGB II 16.478 64 % 16.400 49 %

Grundversorgung und Hilfe SGB XII 15.075 67 % 30.468 41 %

Hilfen für Asylbewerber 5.214 91 % 4.979 90 %

Übrige soziale Leistungen 5.085 59 % 3.275 61 %

Soziale Einrichtungen (ohne Jugendarbeit) 2.758 35 % 2.264 52 %

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 1.700 9 % 1.417 6 %

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 548 64 % 696 89 %

Soziales und Jugend gesamt 122.021 48 % 99.651 43 %

Quelle: Destatis, Rechnungsstatistiken.
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Die Netto-Sozialausgaben der Kommunen fallen 

somit in den einzelnen Leistungen (und Ländern) 

unterschiedlich aus. In Summe erreichen die Er­

stattungen fast die Hälfte der Sozialausgaben und 

sind über die Zeit gestiegen. Die Dynamik der Net­

toausgaben ist daher geringer denn jene der Brut­

toausgaben. 

Da die Intention des Kommunalen Finanzreports 

darin besteht, aktuelle finanzstatistische Analy­

sen vorzunehmen, wenden wir den Blick nun wie­

der der Kassenstatistik zu. Diese erfasst unter 

den Sozialausgaben „Geldleistungen an natürli­

che Personen“.66 Abbildung 22 belegt einen lang­

fristig deutlichen Anstieg. Über zehn Jahre beläuft 

sich dieser auf 70 Prozent. Diese Entwicklung ist 

nicht monokausal zu erklären, da sie sich aus un­

terschiedlichen und teils gar gegenläufigen Trends 

der einzelnen Leistungsarten ergibt. Im Gegensatz 

zu anderen Ausgabearten ist das Wachstum jedoch 

nicht kontinuierlich, sondern durch zwei „Sprünge“ 

zu Beginn und Ende der Zeitreihe geprägt. 

Der im historischen Vergleich außergewöhnliche  

Anstieg von 25 Prozent der vergangenen beiden 

Jahre lässt sich in Anbetracht der noch nicht vorlie­

66	 Darunter fallen auch individuelle Kostenübernahmen 
wie Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II, Kosten für 
ärztliche Behandlungen, Heimunterbringung oder Bildung 
und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

jektivierbar, da einheitliche Standards existieren. 

Auch die vollständig durch den Bund kompensierte 

Grundsicherung im Alter ist eine solche Geldleis­

tung. Sie wird vom Leistungsbündel „Grundversor­

gung und Hilfen nach SGB XII“ mit erfasst. Für an­

dere dort subsumierte Leistungen fließen hingegen 

keine Erstattungen. 

Bei Leistungen, welche eher aus Personal oder 

Sachmitteln bestehen, ist hingegen ein hohes de­

zentrales, kommunales Ermessen gegeben (u. a. Ju­

gendhilfe, Teilhabegesetz). Hier treten große re­

gionale Ausgabedifferenzen auf. Das „nötige“ 

Kostenniveau lässt sich kaum bestimmen, was Er­

stattungen insbesondere durch den Bund erschwert. 

Denn Bund und Länder sehen sich dem Risiko aus­

gesetzt, zu hohe lokal verantwortete Ausgaben 

zu finanzieren. Im Vergleich der Jahre 2017 und 

2022 wird der Strukturbruch der Eingliederungs­

hilfe sichtbar, welche vormals im SGB XII angesie­

delt war. Gerade diese Leistung mit neuen Hilfear­

ten erweist sich als hoch dynamisch und besitzt nur 

relativ geringe Kostenbeteiligungen der Länder.65 

65	 Insbesondere für die Kommunen Nordrhein-Westfalens 
ist das Teilhabegesetz das Kernproblem der kommunalen 
Sozialausgaben und mittelbar der schwierigen Haushalts­
lagen. Dementsprechend werden Forderungen einer 
stärkeren Bundesbeteiligung hiermit verbunden. Vgl. 
Jethon 2025.
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Abbildung 22 | �Sozialausgaben der Kommunen brutto 2014–2024, in Mrd. Euro

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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auf 20 Prozent. Der Sprung im Jahr 2024 konnte je­

doch nicht mehr durch einen parallelen Anstieg der 

Einnahmen kompensiert werden und so wurden die 

23 Prozent wieder erreicht.

Die Komplexität in der Betrachtung der kommunalen 

Sozialausgaben wird weiter dadurch erhöht, dass der 

Aufgabenkatalog zwischen den Ländern variiert.69 

Der Kommunalisierungsgrad variiert bei den Sozial­

ausgaben traditionell besonders stark.70 Insbeson­

dere die fiskalisch bedeutsamen Teilhabeleistungen 

nach SGB IX werden in einigen Ländern durch Lan­

desbehörden in anderen Ländern durch die Kommu­

nen getragen.71 Die in Tabelle 10 ausgewiesene Aus­

gabenbelastung je Einwohner:in zeigt daher eine auf 

den ersten Blick erstaunliche Spannweite. Diese Zahl 

korreliert mit dem Ausgabenanteil der Sozialausga­

ben insgesamt. Diese unterschiedlichen Ausgaben 

je Einwohner:in können nur sehr vorsichtig inter­

pretiert werden. Sie sind nicht Indikator der Wirt­

schaftlichkeit oder großzügigerer Standards, sondern 

in erster Linie Folge des Aufgabenkataloges.72 Auch 

bestimmte regionale soziodemografische Strukturen 

wirken auf die Ausgaben, z. B. bei der Grundsiche­

rung im Alter oder den KdU.73 

Gleichwohl besitzen die Werte in Tabelle 10 eine 

Aussagekraft. Denn je größer der Aufgabenkatalog 

69	 Die Struktur der kommunalen Ebenen und die jeweiligen 
kommunalen Träger variieren zwischen den Ländern. Im 
Regelfall sind die kreisfreien Städte und Kreise als örtliche 
Träger zuständig. Die kreisangehörigen Gemeinden sind  
dann mittelbar über die Kreisumlage betroffen. Je nach 
landesrechtlicher Verortung können aber auch kreisan­
gehörige Gemeinden Träger bestimmter Sozialleistungen 
sein, so. z. B. in Nordrhein-Westfalen für das SGB VIII. In 
einigen Ländern existiert zusätzlich der Kommunaltypus 
der höheren Kommunalverbände, der sich über Um­
lagen der Kreise und kreisfreien Städte finanziert und 
insbesondere in Bezug auf die Teilhabeleistungen 
involviert ist.

70	 Arnold et al. 2015a: 20 ff.

71	 Geißler und Niemann 2015: 44 ff.

72	 In einigen Sozialleistungen (z. B. HzE) bestehen für die 
Jugendämter erhebliche Möglichkeiten, unterschiedliche 
Ausgabenniveaus über Personal und Sachaufwand lokal 
selbst zu setzen. Dies ist jedoch aus der Kassenstatistik 
nicht ersichtlich. Vgl. Fendrich et al. 2023: 40 ff.

73	 Die Quote der Empfänger:innen der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung an der Gesamt­
bevölkerung bewegte sich 2023 zwischen 1,5 Prozent in 
Thüringen und zehn Prozent in Hamburg.

genden vertiefenden Fachstatistiken an dieser Stelle 

nur näherungsweise aufklären. Die Wirtschafts­

entwicklung kann diesen Sprung nicht erklären, 

denn nur ein kleiner Teil der Sozialleistungen steht 

damit in Zusammenhang (SGB II). Auch die Infla­

tion kann sich nur gering auswirken, denn die Kas­

senstatistik erfasst Sachausgaben oder mittelbar 

steigende Personalkosten nicht. Die Leistungen aus 

SGB II werden durch Migration beeinflusst, worun­

ter in den vergangenen Jahren primär Kriegsflücht­

linge aus der Ukraine fallen. Aber diese Leistung ist 

zu klein, um den Ausgabenanstieg in Abbildung 22 

zu erklären. Diese für die Kommunen nicht trag­

fähige Entwicklung muss somit auf strukturellen 

Faktoren der Sozialleistungen beruhen. 

Die Grundsicherung im Alter und die Hilfe zur 

Pflege steigen aus demografischen Gründen stetig. 

In Bezug auf das Bundesteilhabegesetz wirken sich 

Änderungen der Leistungsansprüche aus.67 Die Zu­

wächse dieser drei Leistungsarten belaufen sich von 

2022 zu 2023 auf 4,4 Milliarden Euro, erklären also 

gut die Hälfte des Zuwachses dieses Jahres.68 Diese 

Ausgabendynamiken werden aus demografischen 

Gründen in den kommenden Jahren anhalten. . 

Die Problematiken der Sozialausgaben bestehen 

darin, dass diese häufig durch externe Faktoren 

bedingt dynamisch steigen, durch die Kommune 

kaum steuerbar sind und lokale Mittel binden. Dies 

gilt insbesondere für die in der Kassenstatistik aus­

gewiesenen Geldleistungen. In Anbetracht der 

hohen Einnahmensteigerungen war die Ausgaben­

entwicklung bis 2022 zumindest im Durchschnitt 

der Kommunen fiskalisch verkraftbar. Der Anteil 

der durch Sozialausgaben gebundenen Einnahmen 

sank von 23 Prozent zu Beginn der Betrachtungs­

periode im Zuge der hohen Einnahmenzuwächse 

67	 Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde 2016 beschlossen, 
um Menschen mit Behinderungen zu stärken und ein 
selbstbestimmteres Leben zu ermöglichen. Vormals waren 
solche Leistungen über die Sozialhilfe nach SGB XII ge­
regelt. In den Jahren 2020 bis 2023 stiegen die Ausgaben 
im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes um 4,6 Milliarden 
Euro. Dabei handelt es sich weit überwiegend um Geld­
leistungen. Vgl. ISG 2025: 41 ff.

68	 Destatis 2024a.
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sorgung oder Sportanlagen. Die Lebensqualität der 

Bürger:innen hängt eng mit der Investitionskraft 

der Kommunen zusammen. Dementsprechend hoch 

ist die Bedeutung für die Lokalpolitik. Aufseiten 

der Bürger:innen kann die Erfahrung maroder In­

frastruktur die Staatsverdrossenheit und populis­

tisches Wahlverhalten fördern. Auch volkswirt­

schaftlich sind die Investitionen bedeutsam. Zum 

einen prägen sie die Standortqualität einer Kom­

mune, zum anderen ergeben sich hieraus Nach­

frage- und Multiplikatoreffekte für bestimmte 

Branchen.75 Auch der Effekt der Investitionen in 

Bildung auf das zukünftige Wachstum ist hoch.

Der Begriff der Investition setzt sich finanzstatis­

tisch aus sechs Kategorien zusammen (Tabelle 11). 

Den größten Anteil und die größte Sichtbarkeit 

haben klassische Baumaßnahmen. Auch der Erwerb 

von Immobilien, bebauten oder unbebauten Grund­

75	 Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen 
Entwicklung 2024: 100 ff.

der Kommunen ausfällt, je höher die Ausgabenlast 

und je größer der Ausgabenanteil an den Haushal­

ten ist, desto größer ist das Risiko einer dynami­

schen Ausgabenentwicklung. Wie die Tabelle zeigt, 

wuchsen die Ausgaben in den Ländern stärker, in 

welchen die Sozialausgaben auf strukturell höheren 

Niveaus lagen.74 

4.3.5	 Investitionen

Unter dem Begriff „Investitionen“ werden Ausga­

ben für die Anschaffung langlebiger Güter verstan­

den, welche für die Verwaltungstätigkeit notwen­

dig sind. Investitionen besitzen für die Kommunen 

eine herausgehobene Bedeutung, da sie traditio­

nell für wesentliche Infrastrukturen der Daseins­

vorsorge Verantwortung tragen. Dazu gehören z. B. 

Kita, Schulen, Straßen, Grünflächen, Ver- und Ent­

74	 Dies ist vermutlich auf die Teilhabeleistungen 
zurückzuführen.

Tabelle 10 | Sozialausgaben (brutto) im Ländervergleich 

Länder
Sozialausgaben je  

Einwohner:in 2024
Anstieg seit  

2019
Ausgabenanteil  

2024

Nordrhein-Westfalen 1.348 23 % 23 %

Hessen 1.278 23 % 23 %

Niedersachsen 1.277 26 % 26 %

Schleswig-Holstein 1.240 24 % 24 %

Mecklenburg-Vorpommern 1.091 22 % 22 %

Rheinland-Pfalz 1.050 23 % 23 %

Brandenburg 1.044 21 % 21 %

Sachsen 973 20 % 20 %

Thüringen 911 22 % 22 %

Baden-Württemberg 861 16 % 16 %

Bayern 842 18 % 18 %

Saarland 828 21 % 21 %

Sachsen-Anhalt 693 17 % 17 %

Flächenländer 1.086 21 % 21 %

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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Die kommunalen Investitionen haben in den ver­

gangenen zehn Jahren eine hohe politische und 

wissenschaftliche Diskussion erfahren. Dies erklärt 

sich nicht nur dadurch, dass die Kommunen allein  

die Hälfte der öffentlichen Investitionen tätigen. 

Vielmehr traten die Folgen des über viele Jahre zu 

geringen Investitionsniveaus und vor allem der re­

gionalen Problemlagen immer deutlicher zutage.77 

Der Bund reagierte darauf, am Rande der verfas­

sungsrechtlichen Zulässigkeit, mit dem Kommu­

nalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG).78 Die­

ses Programm markierte gewissermaßen den Start 

für das stärkere bundespolitische Engagement, das 

sich über weitere Finanzhilfen fortsetzte und zwi­

schenzeitlich zu einer Novellierung der Finanzver­

fassung führte.79 In der Folge der flächendeckend 

steigenden Investitionskraft rückten Probleme in 

der Abwicklung der Förderprogramme und nicht 

fiskalische Investitionshürden in den Fokus der 

Diskussion.80 

Eine wertvolle Quelle zum Investitionsverhalten 

der Kommunen ist das seit 2009 jährlich durch­

geführte KfW-Difu-Kommunalpanel.81 Das erste 

Panel ergab 2009 einen Investitionsrückstand von 

84 Milliarden Euro, welcher bis 2013 bereits auf 130 

Milliarden Euro stieg. In den Jahren 2014 bis 2017 

schwankt der wahrgenommene Investitionsrück­

stand um diesen Wert. In 2018 tritt ein Sprung des 

Investitionsrückstandes auf 159 Milliarden Euro, 

der aber bereits 2019 wieder absinkt. Seit diesem 

Jahr hingegen ist der Investitionsrückstand konti­

nuierlich gestiegen, von 138 Milliarden Euro in 2019 

auf 186 Milliarden Euro in 2024. Für das Paradoxon 

steigender Investitionen und parallel steigender In­

77	 Vgl. Arnold et al. 2015a; Hesse 2023; Beznoska und Hentze 
2018; Scheller et al. 2021; Freier, Geißler und Gnädinger 
2023.

78	 Vgl. Geißler 2018. Die Evaluation des Bundesministeriums 
der Finanzen zeigt, dass das Programmziel, besonders 
finanzschwache Kommunen zu fördern, erreicht wurde. 
Vgl. BMF 2025a.

79	 Mit der Novellierung des Grundgesetzes 2019 ist es 
dem Bund erlaubt, allen Kommunen Finanzhilfen für 
Investitionen im Bildungsbereich sowie im sozialen 
Wohnungsbau zu gewähren. Vgl. BMF 2019.

80	 Vgl. Scheller et al. 2021.

81	 Difu 2025b.

stücken zählt als Investition. In Bezug auf das be­

wegliche Anlagevermögen ist der Anschaffungspreis 

zur Abgrenzung zwischen Sachaufwand und Inves­

titionen entscheidend. Typische Investitionen die­

ser Kategorie wären z. B. Feuerwehrfahrzeuge oder 

Kopiergeräte. Diese drei Kategorien der Investitio­

nen werden als Sachinvestition zusammengefasst. 

Bilanziell schlagen sie sich als Anlagevermögen in 

den kommunalen Bilanzen nieder. Die Sachinvesti­

tionen stehen im Fokus der öffentlichen Diskussion 

und finanzstatistischen Analyse. Die weiteren drei 

Kategorien unterscheiden sich hiervon in der Weise, 

dass sie nicht physisch greifbar sind und als Fi­

nanzanlagen zählen. Interessant sind Investitions­

zuweisungen an Dritte. Sie gewinnen im Politikfeld 

Kita Gewicht, denn große Teile dieser Aufgabe und 

Infrastruktur sind auf freie Träger ausgelagert.76 In 

diesem Sinne handelt es sich bei Investitionszuwei­

sungen an Dritte gewissermaßen um ausgelagerte 

Investitionen. Als Erwerb von Beteiligungen be­

zeichnet man den Kauf von Anteilen bereits beste­

hender Unternehmen, um Einfluss auszuüben und 

lokale Ziele zu verfolgen. Ein Darlehen ist im enge­

ren Sinne lediglich eine finanzielle Transaktion, die 

auf mittlere Sicht nach Rückzahlung kassenmäßig 

neutral ist. 

76	 Vgl. Ländermonitor frühkindliche Bildung unter https://
www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-
daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-
traeger-1 (Download 13.3.2025).

Tabelle 11 | �Struktur der kommunalen Investitionen, 

2024, in Mrd. Euro 

Baumaßnahmen 36,415

Erwerb von Immobilien 6,997

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8,672

= Sachinvestitionen 52,084

Zuweisungen für Investitionen Dritter 2,278

Erwerb von Beteiligungen 4,154

Darlehen 0,406

= Investitionen 58,922

Quelle. Statistisches Bundesamt,  
Kassenstatistik.

https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger-1
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger-1
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger-1
https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/traeger/kitas-nach-traeger-1
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tionen von Konjunktur und Haushaltslage besteht 

in beide Richtungen, tritt aber erst mit zeitlichem 

Verzug auf.

Die Investitionsquoten in Abbildung 23 zeigen, dass 

sich die Struktur der Haushalte über den Zeitraum 

von zehn Jahren verbessert hat. Lag die Investiti­

onsquote der Kommunen 2016 noch unter elf Pro­

zent, erreichte sie bereits 2020 einen Wert über 

13 Prozent, der seitdem mehr oder minder gehalten 

wird. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund 

des Ausgabenwachstums insgesamt ein bemerkens­

werter Erfolg. Allerdings gelang es eben nicht, die 

hohen Einnahmenzuwächse der Jahre seit 2019 in 

eine Verbesserung der Haushaltsstruktur, sprich 

höhere Investitionsquoten, umzumünzen.85

Die Kassenstatistik bietet neben dem Wert und der 

Struktur der Investitionen auch Informationen zu 

den betroffenen Verwaltungsbereichen (Produkt­

gruppen). Dies bezieht sich allerdings nur auf die 

reinen Bauausgaben als eine Investitionskategorie. 

Gleichwohl ist jene die größte und wichtigste. Ab­

bildung 24 zeigt die drei für die Bauausgaben wich­

tigsten Produktbereiche. Über die Hälfte der zuor­

denbaren Bauausgaben flossen in Schulen, Straßen 

und Verwaltungsgebäude. Die übrigen Produktbe­

85	 Der gleiche, primär politisch erklärbare Effekt zeigt sich 
auf Ebene der Länder. Dylla und Geißler 2025: 18.

vestitionsrückstände lassen sich aus diesen Studien 

einige Erklärungen ableiten. So stellen die Auto­

ren z. B. im Jahr 2018 Migrationseffekte fest, die zu 

plötzlichen Mehrbedarfen u. a. bei Schulen führen.82 

Seit etlichen Jahren wird immer wieder auf Inflati­

onseffekte hingewiesen, welche sich in steigenden 

Kostenschätzungen abbilden.83 Und ein wiederkeh­

rendes Thema sind ebenso die begrenzten Perso­

nalkapazitäten der kommunalen Bauämter, die zu 

einer „Bugwelle“ nicht umgesetzter Investitions­

projekte führen.84 

Der Sprung der Sachinvestitionen 2024 angesichts 

des Rekorddefizits kann überraschen. Eine Ursache 

ist der planerische Vorlauf der dahinterstehenden 

Projekte. Diese waren Gegenstand der Haushalts­

planung 2024 und teils auch schon der Vorjahre. 

Die Projekte waren angelaufen, wurden 2024 been­

det und mussten somit bezahlt werden, unabhän­

gig der sich eintrübenden Haushaltslage. Statistisch 

sind die hohen Investitionen damit selbst eine Ur­

sache des hohen Defizits. Dieses Defizit selbst wirkt 

sich aber erst in der Haushaltsplanung ab 2025 und 

damit in den Investitionsausgaben der Folgejahre 

aus. Es ist zu befürchten, dass das Niveau nicht ge­

halten werden kann. Die Abhängigkeit der Investi­

82	 KfW 2018: 5 ff.

83	 KfW 2024: 13 ff.

84	 KfW 2020: 14 ff.
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Abbildung 23 | Sachinvestitionen der Kommunen 2014–2024, in Mrd. Euro, Investitionsquoten in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kassenstatistiken. 
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Zwar ist das Investitionsniveau in allen Ländern 

gewachsen, aber die bayerischen Kommunen ver­

größern ihren Vorsprung in Bezug auf Ausstattung  

und Qualität der Infrastruktur. Dies ist zweifellos  

eine Ursache der dort hohen Standortqualität und 

wirtschaftlichen Dynamik. Die Investitionskraft 

Bayerns ist so hoch, dass ohne Bayern der Flächen­

länderdurchschnitt gut 100 Euro je Einwohner:in 

niedriger läge. Allerdings ist der Abstand Bayerns 

zum Durchschnitt etwas geschrumpft. In 2023/2024 

lagen die bayerischen Kommunen 45 Prozent über 

dem Flächenländerdurchschnitt. In den Jahren 2013 

bis 2019 waren es noch 60 Prozent. 

Auf den Plätzen drei bis 13 der Länder ist im Zeit­

verlauf eine gewisse Mobilität zu beobachten (Ta­

belle 12). So lag Sachsen viele Jahre auf dem dritten 

Rang, rutschte jedoch ab 2022 ab.86 Mecklenburg-

Vorpommern hingegen hat sich vom vorletzten 

Platz kontinuierlich nach vorn gearbeitet. Am Bei­

spiel von Sachsen-Anhalt zeigt sich die hohe Vo­

latilität des Investitionsverhaltens zwischen den 

Ländern. Die Investitionen eines Jahres allein sind 

somit nicht immer repräsentativ für die struktu­

86	 In Summe der Pro-Kopf-Sachinvestitionen 2013 bis 2019 
lag Sachsen auf Platz 3. Vgl. Boettcher, Freier und Geißler 
2021a: Teil A: 14.

reiche sind zu klein oder nicht valide interpretier­

bar. Diese drei Produktgruppen nehmen auch im 

langfristigen Vergleich das größte Gewicht ein. Al­

lerdings ist eine inhaltliche Verschiebung zu beob­

achten. In den vergangenen Jahren hat der Anteil 

der Bauinvestitionen in Straßen abgenommen, jener 

für Schulen hat zugenommen. Effekte der Zuwan­

derung oder des Kommunalinvestitionsförderungs­

gesetzes (KInvFG) des Bundes sind hier denkbar. 

Gleichwohl ist auch der Straßenbau über die Zeit 

nominal gewachsen. Überproportional gestiegen 

sind die Bauausgaben für die Gebäude der inneren  

Verwaltung (z. B. Kämmerei, Personalamt, Rat, IT). 

Es ist zu berücksichtigen, dass Infrastruktur und 

damit Bauausgaben je nach Produktgruppe für die 

darin erbrachten Leistungen eine unterschiedliche 

Bedeutung besitzen. Die Produktgruppen Straßen 

und Schulträgerschaft bestehen praktisch nur aus 

Infrastrukturkosten. Anders verhält es sich z. B. bei 

Sozialleistungen oder Umweltschutz. 

Mit der folgenden Abbildung 25 verlassen wir die  

nationale Betrachtung und werfen einen Blick auf 

die regionale Verteilung der Sachinvestitionen. Es 

zeigt sich auch für die vergangenen beiden Jahre 

das bekannte Bild. Die bayerischen Kommunen tä­

tigen mit großem Abstand die höchsten Investitio­

nen je Einwohner:in. Am anderen Ende stehen jene 

des Saarlandes, ebenso mit Abstand. 
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Abbildung 24 | Kommunale Bauausgaben nach Produktgruppen

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kassenstatistik. 
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relle Lage der Kommunen. Auch aus diesem Grund 

basiert Abbildung 25 auf der Summe der Jahre 2023 

und 2024. Gleichwohl kristallisiert sich mit Blick 

auf Tabelle 12 über die Zeit mit dem Saarland, 

Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen eine Gruppe von Kommunen heraus, die 

im Investitionsverhalten den Anschluss verlieren. 

Ist im Mittelfeld der Kommunen eine gewisse Mobi­

lität erkennbar, so sind die investitionsstarken und 

-schwachen Kommunen über die Zeit relativ stabil. 

Die süddeutschen Kommunen tätigen dauerhaft hö­

here Investitionen in ihre Infrastruktur, die schwa­

chen Kommunen fallen beständig zurück. Über die 

Ursachen dieser Differenzen, die sich zu selbst ver­

stärkenden Trends entwickeln können, liegen einige 

Erkenntnisse vor. So wirken die Sozialausgaben all­

gemein negativ auf die Investitionen, ebenso Kas­

senkredite und Haushaltssanierungsprogramme.87 

Entgegengesetzt positiv wirken eine hohe Steuer­

kraft und ein solider Landeshaushalt, welcher sich 

über die kommunalen Finanzausgleiche oder För­

derprogramme widerspiegelt. Auch der Aufgaben­

katalog, insbesondere im sozialen Bereich, kann 

indirekt Einfluss nehmen, wenn hieraus Haus­

haltsengpässe entstehen. Die Konjunktur zeigt die 

bereits erwähnten Effekte in beide Richtungen. Und 

87	 Z. B. Arnold et al. 2015a; BBSR 2012; Boettcher et al. 2018.
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Abbildung 25 | �Sachinvestitionen der Kommunen im Ländervergleich, Summe 2023 und 2024,  

in Euro je Einwohner:in

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kassenstatistik. 

Tabelle 12 | �Rangfolge der Sachinvestitionen je 

Einwohner:in

2023/2024 2022 2020 2018 2016 2014

BY BY BY BY BY BY

BW BW BW BW BW BW

MV ST SN SN SN SN

SH SH SH MV MV BB

HE MV MV NIS NIS NIS

SN BB NRW SH SH HE

BB THÜ NIS HE HE SH

NIS NIS HE NRW NRW THÜ

RLP RLP THÜ BB THÜ RLP

NRW HE BB THÜ BB ST

THÜ SN ST RLP RLP SL

ST NRW RLP ST ST NRW

SL SL SL SL SL MV

Quelle: Destatis, Kassenstatistiken.
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den Preisniveaus im Kontext des russischen Über­

falls auf die Ukraine 2022 hat die EZB jedoch einen 

Kurswechsel vollzogen und den Hauptrefinanzie­

rungssatz von null Prozent auf 4,5 Prozent (Sep­

tember 2023) angehoben. Bis zum Mai 2025 ist er 

wieder auf 2,4 Prozent gesunken. Gleichwohl ver­

ändert dieser Anstieg den Fokus auf die Zinsen und 

weckt Befürchtungen einer neuen Zins-Schulden-

Spirale.89 

89	 Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 2022.

letztlich hat auch das kommunale Haushaltsrecht 

einen dämpfenden Effekt auf die Investitionen.88 

4.3.6	 Zinsen

Die Zinsbelastung der Haushalte hat in der ver­

gangenen Dekade im Zuge der Nullzinspolitik der 

EZB deutlich abgenommen. Infolge des steigen­

88	 Freier und Geißler 2024.
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Abbildung 26 | �Sachinvestitionen der Kommunen nach kreisfreien Städten und Gesamtkreisen, 2023,  

in Euro je Einwohner:in

Quelle: Datenportal Wegweiser Kommune.
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konstant, stieg jedoch seit 2022 wieder sprunghaft 

auf neue Höchstwerte an (vgl. Kapitel 4.4). Die sin­

kenden Zinsausgaben bis 2022 sind nahezu voll­

ständig ein Effekt der EZB-Zinspolitik, welche den 

Leitzins über viele Jahre nahe Null festsetzte.91 Dies 

spiegelte sich mittelfristig in den Zinsausgaben 

wider, da jeweils die neu aufgenommenen Kredite 

davon profitierten. Über die Zeit wurde ein wach­

sender Teil der kommunalen Verschuldung durch 

diese niedrigen Zinssätze erfasst. Parallel verein­

barten viele Kommunen bei geringen Zinsen mög­

lichst langfristige Kreditlaufzeiten.92 

Dieser Effekt wird in Abbildung 27 deutlich. Der 

kalkulatorische Zinssatz, also Zinsausgaben zu 

Verschuldung, ist seit 2015 kontinuierlich gesun­

ken. Parallel zum Schuldenstand und den Zins­

ausgaben trat jedoch auch beim kalkulatorischen 

Zinssatz ein Trendwechsel ein. Binnen zwei Jah­

ren stieg dieser Zins von 1,6 Prozent auf 2,2 Pro­

zent. Die Zinsausgaben stiegen binnen zwei Jah­

ren um über eine Milliarde Euro, was in Anbetracht 

eines Anstiegs der bereinigten Ausgaben insgesamt 

von 100 Milliarden Euro allerdings nicht ins Ge­

91	 Der Hauptrefinanzierungssatz lag von 2012 bis 2022 bei 
0,5 Prozent und darunter.

92	 Brand und Salzgeber 2023a: 60. Im Durchschnitt steigt 
das Interesse an langfristigen Krediten mit der Höhe der 
Verschuldung. Vgl. Starke et al. 2020: 26.

Die Zinsausgaben in den Kommunalhaushalten stehen 

in direkter Verbindung zur jeweils aufgenommenen 

Verschuldung. Dabei sind die Art der Verschuldung 

(Investitionskredite, Kassenkredite) sowie der Gläubi­

ger zweitrangig. Zinsen sind der zu entrichtende Preis 

der Verschuldung. Auch etwaige Disagios werden als 

Zinsen betrachtet und im Jahr der Kreditaufnahme 

verbucht, denn die Kassenstatistik führt keine Perio­

denbereinigung durch. Die kommunale Verschuldung 

besteht aus einer Vielzahl von Kreditverträgen mit je­

weils unterschiedlichen Volumina, Laufzeiten und 

Zinssätzen. Die Zinsausgaben sind die Summe dieser 

einzelnen Verträge und müssen (im Regelfall) jähr­

lich entrichtet werden. In welchem nominalen Aus­

maß sie anfallen, resultiert primär aus der Schulden­

höhe sowie dem jeweils zum Vertragsschluss gültigen 

Marktzins. Da Kommunen als Schuldner höchster Bo­

nität gelten, fallen Risikozuschläge weg und sie pro­

fitieren von niedrigen Zinsen nah am EZB-Leitzins. 

Weitere Einflüsse auf den Zinssatz ergeben sich aus 

u. a. Volumen und Laufzeit der jeweiligen Kredite. 

Wie Abbildung 27 zeigt, sind die Zinsausgaben ins­

gesamt in den vergangenen zehn Jahren gesun­

ken.90 Der Schuldenstand blieb viele Jahre relativ 

90	 Die Nullzinspolitik der EZB hatte auch Effekte auf der 
Einnahmeseite. Wohlhabende Kommunen erlitten einen 
Rückgang der Zinseinnahmen aus bestehender Liquidität. 
Ein Drittel der Kommunen stellte eher negative Effekte 
fest. Vgl. Starke et al. 2020: 25.
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Abbildung 27 | Zinsausgaben und kalkulatorischer Zinssatz der Kommunen im Zeitvergleich 2014–2024

Quelle: Destatis, Kassenstatistik.
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Die Zinsen haben die Haushalte somit flächende­

ckend entlastet, umso stärker, je höher die Aus­

gangswerte 2014 ausfielen. Die Schuldentragfähig­

keit der Kommunen hat sich gemessen an den 

Zinsen über die Zeit verbessert. Die prozentuale 

Belastung aus Zinsen ist 2024 in allen Ländern ge­

ring. Dennoch zeigen sich unterschiedliche Ausga­

benniveaus je Einwohner:in (vgl. Abbildung 9), die 

mit den unterschiedlichen Schuldenständen kor­

respondieren. Weit überproportionale Erfolge im 

Abbau der Zinsausgaben erreichten die Kommunen 

in Brandenburg und Thüringen, was sich aus dem 

Abbau der Verschuldung erklärt.

Aus der Entlastung der vergangenen Dekade und 

dem niedrigen Zinsniveau resultierte ein gewisses 

Haushaltsrisiko in Form wieder steigender Zinssät­

ze.93 Heute lässt sich feststellen, dass dieses Haus­

haltsrisiko an Bedeutung gewinnt. Die Beträge be­

wegen sich jedoch auf einem so geringen Niveau, 

dass sie für den Gesamthaushalt nicht entschei­

93	 Vgl. Freier, Geißler und Gnädinger 2023.

wicht fällt. Der Hintergrund ist, dass in diesen Jah­

ren eine hohe Neuverschuldung auftrat, welche zu 

den dann aktuellen höheren Zinsen aufgenommen 

werden musste. Der Entlastungseffekt aus den Zin­

sen ist beendet. Die aktuellen Kreditkonditionen 

liegen wieder oberhalb des kalkulatorischen Durch­

schnittszinses, sodass dieser wieder anstieg. Jedoch 

werden die Leitzinsen absehbar auf historisch rela­

tiv geringem Niveau verbleiben und die Werte von 

vor 2012 nicht wieder erreichen. 

Tabelle 13 zeigt vergleichend die Zinsausgaben je 

Einwohner:in sowie den Zinsausgabenanteil auf 

Ebene der Länder im Zeitvergleich. Der Zinsausga­

benanteil hat sich in allen Ländern signifikant ver­

bessert. Im Durchschnitt hat er sich fast halbiert 

und ist heute nahezu irrelevant. Dies ist überwie­

gend eine Folge der hohen Ausgabenanstiege, denn 

die Zinsausgaben je Einwohner:in sind weniger ge­

sunken. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 

sind sie sogar gestiegen, in einigen anderen Län­

dern stagniert.

Tabelle 13 | Entwicklung der Zinsausgaben im Ländervergleich 

Länder Ausgaben je EW 2024 Ausgabenanteil 2024 Ausgaben je EW 2014 Ausgabenanteil 2014

Nordrhein-Westfalen 74 1,3 % 70 2,2 %

Saarland 71 1,8 % 83 3,2 %

Hessen 70 1,3 % 90 2,9 %

Rheinland-Pfalz 53 1,2 % 76 2,9 %

Niedersachsen 51 1,1 % 46 1,8 %

Schleswig-Holstein 43 0,8 % 43 1,6 %

Sachsen-Anhalt 36 0,9 % 36 1,4 %

Bayern 33 0,7 % 36 1,3 %

Baden-Württemberg 28 0,5 % 25 0,8 %

Mecklenburg-Vorpommern 28 0,6 % 33 1,2 %

Thüringen 25 0,6 % 45 1,9 %

Sachsen 21 0,4 % 27 0,9 %

Brandenburg 2 0,2 % 19 0,7 %

Flächenländer 41 0,9 % 50 1,7 %

Quelle: Destatis, Kassenstatistik 2014 und 2024. 
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tionskrediten, die zur Finanzierung von Infrastruk­

tur und anderem Anlagevermögen aufgenommen 

werden, und Kassenkrediten, die in erster Linie zur 

kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpäs­

sen dienen sollen. Im Jahr 2024 belief sich die Ge­

samtschuld der Kommunen auf 166,6 Milliarden 

Euro, davon entfielen 134,8 Milliarden Euro auf In­

vestitionskredite und 31,8 Milliarden Euro auf Kas­

senkredite.96 Damit machen Kassenkredite einen 

Anteil von 19,1 Prozent an der kommunalen Ge­

samtverschuldung aus.

Die Problematik überhöhter Kassenkredite prägte 

insbesondere in den 2010er Jahren die finanz­

politische Debatte in Deutschland. Es wurde in­

tensiv diskutiert, wie es trotz bestehender Haus­

haltsregeln zu einer solch massiven Verschuldung 

mit Kassenkrediten kommen konnte, ob Kommu­

nen von Insolvenz bedroht seien,97 welche Risiken 

durch Zinsänderungen bestehen98 und ob der Bund 

eine Altschuldenregelung finanzieren sollte. 

Abbildung 28 zeigt, dass der Höchststand der Kas­

senkreditverschuldung im Jahr 2015 mit 51 Milliar­

den Euro erreicht wurde. In den Folgejahren gelang 

es, das Volumen der Kassenkredite deutlich zu sen­

ken, begünstigt durch eine positive Entwicklung der 

Kommunalfinanzen und gezielte Hilfsprogramme in 

mehreren Bundesländern.99 Bis 2022 sank der Be­

stand auf 28 Milliarden Euro.

Diese erfreuliche Entwicklung fand jedoch mit den 

hohen kommunalen Defiziten der letzten beiden 

Jahre ein Ende. Bereits 2023 stiegen die Kassenkre­

dite erstmals wieder an und im Jahr 2024 kam es 

angesichts des historischen Defizits zu einem wei­

teren deutlichen Anstieg um 2,8 Milliarden Euro 

96	 Andere Verschuldung wie interne Schulden bei anderen 
Gebietskörperschaften oder Sozialversicherungen sowie 
Wertpapierschulden werden hierbei nicht beachtet. Diese 
sind quantitativ und tatsächlich unbedeutend.

97	 Vgl. Brand 2013.

98	 Vgl. Brand 2016.

99	 Vgl. Arnold et al. 2015a: Kapitel D.

dend sind.94 Gleichwohl trifft die Zinswende die 

Kommunen in Abhängigkeit vom jeweiligen Neu­

verschuldungsbedarf unterschiedlich. Die ab 2022 

einsetzende Inflation löste den Kurswechsel der 

EZB-Zinspolitik und abrupten Zinsanstieg aus. Dies 

traf zusammen mit einer Phase hoher Neuverschul­

dungsbedarfe. In Kombination ergibt sich eine stei­

gende und anhaltende Zinsbelastung, die jedoch 

quantitativ für die Kommunen insgesamt (noch) 

nicht entscheidend ist.

4.4	 Verschuldung

Kommunale Verschuldung ist ein zentraler As­

pekt der lokalen Finanzpolitik und unterliegt in 

Deutschland strengen rechtlichen Vorgaben. Die 

Kommunen dürfen Kredite in der Regel nur für In­

vestitionen aufnehmen, während eine Kreditauf­

nahme zur Deckung laufender Ausgaben untersagt 

ist. Darüber hinaus muss die jährliche Neuver­

schuldung durch die Kommunalaufsichtsbehörden 

genehmigt werden.95 Diese Beschränkungen sollen 

verhindern, dass Kommunen dauerhaft über ihre 

Verhältnisse leben und in eine finanzielle Schieflage 

geraten. Zur Finanzierung unterjähriger Liquidi­

tätsschwankungen sind Kassenkredite (oft auch Li­

quiditätskredite genannt) aber üblich. Die amtliche 

Statistik erfasst neben den Investitionskrediten und 

den Kassenkrediten auch Wertpapierschulden, die 

hier aber unbeachtet bleiben sollen, da sie praktisch 

keine Rolle spielen. Einschränkend sei erwähnt, 

dass die amtliche Finanzstatistik nur die vertraglich 

vereinbarten Geldschulden erfasst und andere (im­

plizite) Verpflichtungen wie Rückstellungen oder 

passive Rechnungsabgrenzungsposten unberück­

sichtigt bleiben.

Abbildung 28 verdeutlicht die Entwicklung der 

kommunalen Verschuldung im Zeitraum von 2014 

bis 2024 und unterscheidet dabei zwischen Investi­

94	 Vgl. Brand und Salzgeber 2023b.

95	 Die Aufgabenwahrnehmung allgemein und die restriktive 
Wirkung auf die Neuverschuldung insbesondere variieren 
stark zwischen den Ländern und auch den einzelnen 
Aufsichtsbehörden. Vgl. Ebinger et al. 2018.
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zu sehen (siehe Abschnitt 4.3.5). Es wird verstärkt in 

Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge inves­

tiert, was dringend notwendig ist.

Andererseits weist der starke Zuwachs der Investi­

tionskredite auch auf zwei problematische Entwick­

lungen hin: Zum einen sind die Kosten für Inves­

titionen – insbesondere im Baubereich – erheblich 

gestiegen, sodass für die Umsetzung geplanter Pro­

jekte deutlich mehr finanzielle Mittel benötigt wer­

den. Zum anderen gelingt es den Kommunen of­

fenbar immer weniger, Investitionen aus laufenden 

Einnahmen zu finanzieren. Stattdessen sind sie zu­

nehmend gezwungen, auf Kredite zurückzugrei­

fen, um die notwendigen Investitionen zu realisie­

ren. Dies kann langfristig die finanzielle Belastung 

der Kommunen erhöhen und ihre Haushaltsautono­

mie weiter einschränken.

Ob und in welchem Umfang die kommunale Ver­

schuldung tragfähig ist, lässt sich nicht pauschal 

beantworten und bleibt eine komplexe Frage der 

Finanzwissenschaft. Mit einem Gesamtvolumen von 

167 Milliarden Euro stellen die kommunalen Schul­

den zweifellos eine Belastung im Hinblick auf die 

daraus resultierenden Zins- und Tilgungsverpflich­

tungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ver­

teilung der Schuldenlast keineswegs gleichmäßig 

bzw. 9,6 Prozent.100 Damit erlebt die Problematik 

der Kassenkreditverschuldung eine neue Aktuali­

tät. Die Wissenschaft hat das Thema bereits wieder 

erkannt101 und auch die Politik wird bereits wie­

der aktiv. Unter anderem steht 2025 wieder (ein­

mal) eine Lösung der Altschuldenproblematik im 

Raum.102 

Auch das Niveau der Investitionskredite zeigt im be­

trachteten Zeitraum deutliche Schwankungen. Über 

viele Jahre hinweg bewegten sich die Investitions­

kredite der Kommunen relativ konstant zwischen 90 

und 100 Milliarden Euro. Erst ab 2022 ist ein mar­

kanter Anstieg zu beobachten: Innerhalb von nur 

drei Jahren wuchs das Volumen von 100 auf 134,8 

Milliarden Euro an. Dieses Ergebnis ist ambivalent 

zu bewerten. Einerseits ist der Anstieg der Investiti­

onskredite vor dem Hintergrund des bekannten In­

vestitionsstaus und der zuletzt steigenden Investi­

tionstätigkeit der Kommunen grundsätzlich positiv 

100	 Dieser Anstieg unterzeichnet den Trendwechsel und 
die wieder sprunghafte Zunahme der Kassenkredite. 
Denn 2024 erfolgte eine Umschuldung durch das Land 
Rheinland-Pfalz über 1,75 Milliarden Euro. Ohne diesen 
Sondereffekt betrüge der Zuwachs 5,7 Milliarden Euro, 
davon rund drei Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen. 
Vgl. Junkernheinrich und Micosatt 2025.

101	 Vgl. Brand und Salzgeber 2023a.

102	 Vgl. BMF 2025b.
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deslandes (bestehend aus Investitions- und Kas­

senkrediten) wird ins Verhältnis zu den bereinigten 

Gesamteinnahmen der Kommunen im jeweiligen 

Bundesland gesetzt.

Diese Quote ermöglicht eine anschauliche Inter­

pretation: Sie zeigt, welcher Anteil der kommuna­

len Einnahmen theoretisch aufgewendet werden 

müsste, um die gesamte Verschuldung der Kommu­

nen eines Landes vollständig zu tilgen. Damit bietet 

das Ranking einen praxisnahen Vergleich der relati­

ven Schuldenlast zwischen den Bundesländern und 

erlaubt Rückschlüsse auf die finanzielle Belastbar­

keit der jeweiligen kommunalen Haushalte.

An der Spitze der Schuldenquote stehen die Kom­

munen des Saarlandes: Mit einer Gesamtverschul­

dung von 2,82 Milliarden Euro und bereinigten 

Einnahmen von 3,77 Milliarden Euro im Jahr 2024 

müssten theoretisch rund 75 Prozent der jährlichen 

Einnahmen zur vollständigen Entschuldung auf­

gewendet werden. Dieser Wert verdeutlicht die er­

erfolgt: Häufig konzentrieren sich erhebliche An­

teile der Verbindlichkeiten auf wenige, besonders 

belastete Kommunen (siehe dieser Abschnitt wei­

ter unten).

Aus gesamtstaatlicher Sicht erscheint die kommu­

nale Verschuldung in Deutschland jedoch mode­

rat. So beläuft sich die gemeinsame Schuldenlast 

von Bund und Ländern auf knapp 2.340 Milliar­

den Euro. Über alle staatlichen Ebenen hinweg be­

trägt der Anteil der Kommunen an der Gesamtver­

schuldung lediglich 6,7 Prozent. Dies relativiert die 

Bedeutung der kommunalen Schulden im nationa­

len Kontext.

Tabelle 14 nähert sich der Frage der Tragfähigkeit 

kommunaler Schulden aus einer alternativen Per­

spektive. Anstelle der in der Finanzwissenschaft 

üblichen Schuldenquote – die das Verhältnis der 

Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt abbildet 

– wird hier eine spezifische Kennziffer berechnet: 

Die kommunale Gesamtverschuldung eines Bun­

Tabelle 14 | Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände, 2014–2024, in Prozent

Länder
Schuldenquote (Schulden/

Einnahmen) 2024
Schuldenquote  

2014
Veränderung  
2014 zu 2024

Saarland 75 % 168 % –93 %

Nordrhein–Westfalen 63 % 95 % –31 %

Hessen 59 % 101 % –42 %

Rheinland–Pfalz 54 % 119 % –65 %

Niedersachsen 54 % 60 % –6 %

Schleswig–Holstein 42 % 56 % –14 %

Sachsen–Anhalt 40 % 54 % –15 %

Bayern 35 % 39 % –3 %

Mecklenburg–Vorpommern 29 % 47 % –18 %

Baden–Württemberg 25 % 22 % 3 %

Thüringen 20 % 56 % –36 %

Sachsen 19 % 36 % –16 %

Brandenburg 12 % 30 % –18 %

Flächenländer insgesamt 44 % 64 % –19 %

Quelle: Destatis, Schuldenstatistik.
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Anlass zur Sorge und mahnt zur Wachsamkeit. Ab­

bildung 29 vertieft daher die Analyse der Kassen­

kreditverschuldung für das Jahr 2024 und ermög­

licht zugleich einen Vergleich mit dem Vorjahr 

2023. Auf diese Weise lässt sich nicht nur die aktu­

elle Dynamik besser erfassen, sondern auch die re­

gionale Verteilung der Belastung mit Kassenkredi­

ten differenzierter einordnen.

Im Jahr 2024 beträgt die durchschnittliche Pro-

Kopf-Verschuldung der Kommunen mit Kassen­

krediten über alle Flächenländer hinweg rund 412 

Euro. Abbildung 29 macht jedoch deutlich, dass 

diese Form der Verschuldung regional sehr un­

terschiedlich ausgeprägt ist. In acht Bundeslän­

dern liegt die Pro-Kopf-Belastung mit Kassenkre­

diten unter 200 Euro und damit deutlich unter dem 

bundesweiten Durchschnitt. Demgegenüber wei­

sen Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, das Saarland 

und insbesondere Nordrhein-Westfalen eine stark 

erhöhte Kassenkreditverschuldung auf. Nordrhein-

Westfalen führt das Ranking mit nahezu 1.200 Euro 

Kassenkrediten pro Einwohner:in an; das entspricht 

fast dem Dreifachen des Bundesdurchschnitts. 

Diese Zahlen verdeutlichen die erhebliche regionale 

Spreizung und zeigen, dass die Problematik der 

Kassenkredite vor allem in einzelnen Ländern von 

großer Bedeutung ist.

Besonders aufschlussreich sind die Veränderungen  

der Kassenkreditverschuldung im Zeitraum von 

2023 zu 2024. In den meisten Bundesländern ist 

das Niveau der Kassenkredite angestiegen. So er­

höhte sich beispielsweise in Sachsen-Anhalt die 

Kassenkreditverschuldung je Einwohner:in von 516 

auf 603 Euro, ein Zuwachs von fast 17 Prozent in­

nerhalb nur eines Jahres. Auch Nordrhein-Westfa­

len verzeichnete einen Anstieg um nahezu 15 Pro­

zent. Angesichts der Größe des Landes entspricht 

dies allein in Nordrhein-Westfalen einem Zuwachs 

von rund 2,8 Milliarden Euro an neuen Kassenkre­

diten.

Im Gegensatz dazu ist die Entwicklung im Saarland 

und in Rheinland-Pfalz bemerkenswert. Hier konn­

ten die Kassenkreditlasten zum Teil massiv redu­

hebliche finanzielle Belastung der saarländischen 

Kommunen.

Im bundesweiten Vergleich liegt die durchschnitt­

liche Schuldenquote in 2024 bei 44 Prozent. Fünf 

westdeutsche Bundesländer überschreiten diesen 

Durchschnittswert, während sämtliche ostdeut­

schen Länder unterhalb dieser Marke rangieren. 

Besonders hervorzuheben ist die außergewöhnlich 

niedrige Schuldenquote in Brandenburg: Hier be­

trägt das Verhältnis von Verschuldung zu bereinig­

ten Einnahmen lediglich 12 Prozent, was auf eine 

vergleichsweise solide Finanzlage der Kommunen 

in diesem Bundesland hinweist.

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung der Schul­

denquoten im Zehnjahresvergleich, die ebenfalls in 

Tabelle 14 dargestellt wird. Die Werte für das Jahr 

2014 zeigen im Vergleich zu 2024, dass sich die fi­

nanzielle Situation der Bundesländer seither spür­

bar verbessert hat. Bis auf Baden-Württemberg und 

Bayern mit seit jeher geringer Schuldenquote konn­

ten die Kommunen ihre Schuldenquoten im Zeit­

vergleich deutlich senken: Im Bundesdurchschnitt 

sank die Quote von 63,7 Prozent im Jahr 2014 auf 

44,3 Prozent im Jahr 2024, ein Rückgang um be­

achtliche 19,4 Prozentpunkte.

Das Saarland illustriert diese Entwicklung beson­

ders eindrucksvoll. 2014 lag die Schuldenquote dort 

bei nahezu 170 Prozent, was bedeutete, dass die 

Kommunen deutlich mehr als eineinhalb Jahreser­

träge hätten aufbringen müssen, um ihre Schulden 

vollständig zu tilgen. Obwohl das Saarland auch 

2024 noch den höchsten Wert aufweist, ist es ge­

lungen, die Schuldenlast im Verhältnis zu den Ein­

nahmen auf historisch niedrige Werte zu reduzie­

ren. Dies unterstreicht die deutlichen Fortschritte, 

die in den vergangenen Jahren vielerorts bei der 

Konsolidierung der kommunalen Haushalte erzielt 

werden konnten.

Auch wenn sich die kommunale Verschuldung über 

die lange Frist insgesamt deutlich entspannt hat, 

wirft die jüngste Entwicklung neue Fragen auf. Be­

sonders der erneute Anstieg der Kassenkredite gibt 
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bemerkenswerte Variabilität zwischen den Bundes­

ländern. In vielen Ländern ist es den Kommunen 

gelungen, ihre Kassenkreditlast deutlich zu verrin­

gern. Besonders eindrucksvoll ist die Entwicklung 

in Hessen und Brandenburg, wo die Kassenkredite 

pro Einwohner:in um 94 bzw. 93 Prozent redu­

ziert werden konnten. In beiden Fällen trugen ge­

zielte Landesprogramme maßgeblich zu dieser na­

hezu vollständigen Entschuldung bei. 

Demgegenüber ist in Bayern, Sachsen und Baden-

Württemberg ein signifikanter Anstieg der Kassen­

kreditverschuldung zu beobachten. Dies liegt aber 

auch daran begründet, dass das Ausgangsniveau in 

diesen Ländern niedrig war. Diese Entwicklungen 

verdeutlichen, dass die Dynamik der Kassenkredit­

verschuldung stark von landesspezifischen Rah­

menbedingungen und politischen Maßnahmen ge­

prägt ist.

ziert werden. Hintergrund sind gezielte Entschul­

dungsprogramme der Länder, die darauf abzielen, 

die Kommunen nachhaltig zu entlasten. Besonders 

eindrucksvoll ist das Beispiel Rheinland-Pfalz: Dort 

wurde die Pro-Kopf-Verschuldung mit Kassenkre­

diten innerhalb eines Jahres von 1.165 Euro auf 588 

Euro halbiert. Diese Entwicklung unterstreicht, wie 

wirkungsvoll landesspezifische Maßnahmen zur 

Konsolidierung der kommunalen Finanzen beitra­

gen können.103 

Tabelle 15 richtet den Blick auf die langfristige Ent­

wicklung der Kassenkreditschulden und vergleicht 

die Pro-Kopf-Belastung im Jahr 2024 mit den Wer­

ten aus dem Jahr 2014. Die Ergebnisse zeigen eine 

103	 In Rheinland-Pfalz trug 2024 das Programm 
„Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in 
Rheinland-Pfalz“ zu dieser massiven Schuldenreduktion 
bei. Das Land stellt in Summe drei Milliarden Euro als 
Schuldendiensthilfen zur Verfügung. Vgl. Rheinland-Pfalz 
2025.
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 2024 2023
Saarland 3861 3400
Thüringen 4161 3822
Sachsen-Anhalt 4265 4015
Rheinland-Pfalz 4528 4130
Sachsen 4837 4382
Bayern 4899 4486
Niedersachsen 4931 4517
Brandenburg 5007 4588
Mecklenburg-Vorpommern 5073 4584
Schleswig-Holstein 5086 4633
Baden-Württemberg 5434 4925
Hessen 5640 5128
Nordrhein-Westfalen 5802 5251

Flächenländer insgesamt 5191 4725
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Abbildung 29 | Kassenkreditverschuldung in den Ländern, Vergleich 2023 und 2024, in Euro je Einwohner:in

Quelle: Destatis, Schuldenstatistik (Destatis 2025g).
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stieg zu verzeichnen. Auch zwischen den Bundes­

ländern zeigen sich erhebliche Unterschiede: Wäh­

rend einige Länder ihre Kassenkreditverschuldung 

durch gezielte Maßnahmen spürbar senken konn­

ten, haben andere zuletzt deutliche Zuwächse ver­

zeichnet.

Ein genauerer Blick auf die Ebene der rund 396 

Landkreise und kreisfreien Städte offenbart zudem 

erhebliche regionale Disparitäten (Abbildung 30). 

Besonders auffällig ist die starke Konzentration der 

Kassenkreditbestände in den Städten des Ruhrge­

biets sowie in den großen Städten Nordrhein-West­

falens. Im Jahr 2023 entfiel weiterhin mehr als ein 

Viertel des bundesweiten Kassenkreditvolumens auf 

lediglich zwölf Städte dieses Bundeslandes.104 Im 

104	 Zahlen für 2024 liegen derzeit auf der Gemeindeebene 
in Nordrhein-Westfalen noch nicht vor. Die allgemeine 
Entwicklung lässt aber vermuten, dass sich das Verhältnis 
eher zu weiteren Ungunsten der großen Städte in 
Nordrhein-Westfalen verändert hat.

Die Tabelle 15 verdeutlicht zudem, dass der An­

teil der Kassenkredite an der kommunalen Gesamt­

verschuldung in den einzelnen Bundesländern sehr 

unterschiedlich ausfällt. In Sachsen-Anhalt und 

Nordrhein-Westfalen beispielsweise entfällt mehr 

als ein Drittel der gesamten kommunalen Schul­

den auf Kassenkredite. Demgegenüber gibt es sechs 

Bundesländer, in denen der Anteil der Kassenkre­

dite an der Gesamtverschuldung unter zehn Prozent 

liegt. Besonders positiv hervorzuheben ist die Situ­

ation in Hessen und Thüringen: Hier machen Kas­

senkredite lediglich rund zwei Prozent der kommu­

nalen Verschuldung aus. Dies spricht für eine solide 

Haushaltsführung und eine nachhaltige Konsolidie­

rungspolitik in diesen Ländern.

Die Entwicklung der kommunalen Kassenkredite 

zeichnet insgesamt ein differenziertes Bild. Zwar 

ist der Bestand an Kassenkrediten im langfristi­

gen Vergleich deutlich zurückgegangen, doch in 

den letzten beiden Jahren ist wieder ein klarer An­

Tabelle 15 | Kassenkreditverschuldung in den Ländern, Vergleich 2014 und 2024, je Einwohner:in

Länder
Kassenkreditschulden je 

Einwohner 2024
Veränderung  

seit 2014
Schuldenanteil  

2024

Nordrhein–Westfalen 1.198 –19 % 35 %

Saarland 678 –66 % 24 %

Sachsen–Anhalt 603 12 % 36 %

Rheinland–Pfalz 588 –61 % 25 %

Niedersachsen 220 –47 % 9 %

Mecklenburg–Vorpommern 162 –62 % 12 %

Schleswig–Holstein 159 –41 % 8 %

Baden–Württemberg 148 697 % 12 %

Sachsen 92 274 % 10 %

Hessen 61 –94 % 2 %

Bayern 60 164 % 4 %

Brandenburg 23 –93 % 4 %

Thüringen 17 –82 % 2 %

Flächenländer insgesamt 412 –35 % 19 %

Quelle: Destatis, Schuldenstatistik.*
* Destatis 2025g.
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Gegensatz dazu spielen Kassenkredite in den meis­

ten Landkreisen und kleineren Städten kaum eine 

Rolle. Die Problematik konzentriert sich somit nach 

wie vor auf die großen, kreisfreien Städte, insbe­

sondere in strukturschwachen Regionen.

weniger als 10

10−25

25−250

mehr als 250

Abbildung 30 | �Regionale Verteilung der Kassenkredite (Liquiditätskredite) nach Gesamtkreisen und kreisfreien 

Städten, 2023, in Euro je Einwohner:in

Quelle: Datenportal Wegweiser Kommune.
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Abbildung 31 wirft abschließend einen Blick auf 

die Extremwerte der Pro-Kopf-Kassenkreditver­

schuldung und listet die 20 Landkreise und kreis­

freien Städte in Deutschland auf, die im Jahr 2023 

die höchsten Kassenkreditbestände aufwiesen. An 

der Spitze steht – wie bereits in den Vorjahren – 

die kreisfreie Stadt Pirmasens mit nahezu 9.000 

Euro Kassenkrediten je Einwohner:in. Aufgrund der 

jüngsten Entschuldungsmaßnahmen in Rheinland-

Pfalz ist jedoch absehbar, dass Pirmasens ebenso 

wie die anderen neun rheinland-pfälzischen Kom­

munen im Jahr 2024 diese Liste verlassen haben 

werden.

Im Jahr 2023 befinden sich sämtliche Top-20-

Kommunen mit den höchsten Kassenkreditbestän­

den ausschließlich in Nordrhein-Westfalen und 

Rheinland-Pfalz. Die Liste wird dabei fast vollstän­

dig von kreisfreien Städten dominiert; lediglich drei 

Landkreise sind vertreten. Die Verschuldungshö­

hen sind beachtlich: In allen Fällen beträgt die Pro-

Kopf-Belastung mindestens 2.300 Euro.

Für diese Kommunen ist eine nachhaltige finanzi­

elle Eigenständigkeit aus eigener Kraft kaum noch 

realistisch. Die prekäre Lage der höchstverschul­

deten Städte ist seit Jahren auch Gegenstand bun­

despolitischer Diskussionen und unterstreicht den 

dringenden Handlungsbedarf für gezielte Entlas­

tungsmaßnahmen. Wie oben bereits angesprochen, 

bleibt die Frage einer Altschuldenregel weiterhin 

auf der politischen Agenda. 

Ein Einfluss der Faktoren Inflation und Konjunk­

tur auf die kommunale Verschuldung besteht mit­

telbar. In Bezug auf Investitionskredite war ein er­

heblicher Anstieg der Baupreise zu verzeichnen, die 

über einen größeren Kreditanteil finanziert wurden. 

Der festzustellende Anstieg der Kassenkredite geht 

(zumindest in Teilen) auf die hohen Finanzierungs­

defizite zurück, welche wiederum in erster Linie 

durch Inflation und die nachlassende Steuerdyna­

mik begründet werden. Gleichzeitig bedeutet die 

hohe Inflation aber auch eine Entwertung der Ver­

schuldung, sodass die reale Belastung und Risiken 

für die Haushalte sinken.

Bottom 
20

Name
Kassenkreditschulden 
pro EW, 2023

1 Pirmasens, Stadt 8.833  

2 Oberhausen 7.310  

3 Mülheim an der Ruhr 6.454  

4 Kaiserslautern, Stadt 5.222  

5 Remscheid 5.176  

6 Zweibrücken, Stadt 4.912  

7 Ludwigshafen am Rhein, Stadt 4.747  

8 Hagen 4.501  

9 Kusel, Kandkreis 4.168  

10 Frankenthal (Pfalz), Stadt 3.952  

11 Solingen 3.618  

12 Trier, Stadt 3.403  

13 Worms, Stadt 3.232  

14 Herne 2.919  

15 Essen 2.637  

16 Leverkusen 2.631  

17 Donnersbergkreis, Landkreis 2.521  

18 Kaiserslautern, Landkreis 2.414  

19 Dortmund 2.360  

20 Wuppertal 2.336 

Abbildung 31 | �Kommunen mit den höchsten Kassen

krediten 2023, in Euro je Einwohner:in

Quelle: Datenportal  
Wegweiser Kommune.
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Der Kommunale Finanzreport 2025 folgt in Teil A 

zwei übergreifenden Leitfragen: Wie stellt sich die 

Finanzlage im regionalen Vergleich und der zeitli­

chen Entwicklung dar? Und wie ist der Einbruch der 

kommunalen Finanzen zu erklären? In diesem Ka­

pitel werden diese Fragen auf Basis der vorstehen­

den Analysen beantwortet und reflektiert.

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen hat der 

Finanzreport zehn Indikatoren untersucht. Einige 

verhalten sich unauffällig bzw. zeigen im Zeitver­

lauf keine unmittelbaren Krisenanzeichen, so die 

Zuweisungen von Bund und Ländern, die Gebühren  

sowie die Investitionen. Deutliche Signale senden 

hingegen die jüngsten Entwicklungen der Steuern, 

der Ausgaben für Personal und Soziales sowie der 

Kassenkredite. Diese Trends kumulieren im Finan­

zierungssaldo, der alle Einnahmen und Ausgaben 

summiert gegenüberstellt. 

Die Kommunen mussten im vergangenen Jahr mit 

fast 25 Milliarden Euro das höchste Defizit ihrer 

Geschichte verzeichnen. Auch in Relation zum 

Haushaltsvolumen fallen die bundesweiten Zah­

len deutlich schlechter als in früheren Krisen aus.105 

Dieser Einbruch des Finanzierungssaldos, welcher 

überdies bereits 2023 begann, folgt auf eine relativ 

lange stabile Phase. Der aktuelle Trendwechsel trifft 

daher Kommunen, aber auch Bundes- und Landes­

105	 Die globale Finanzkrise traf die Kommunen am härtesten 
2008 mit einem Defizit von 4,6 Prozent in Relation zu 
den bereinigten Ausgaben. In der Wirtschaftskrise Anfang 
der 2000er Jahre erreichte das kommunale Defizit 2002 
mit 3,2 Prozent den Höhepunkt. In 2024 lag die Relation 
zwischen Defizit (24,8 Milliarden Euro) zu den bereinigten 
Ausgaben (400,9 Milliarden Euro) bei 6,2 Prozent.

5	 Diskussion

politik, welche angesichts der seit 2015 gegebenen 

Überschüsse an ein stetiges Wachstum der Ausga­

ben und Gestaltungsspielräume gewohnt waren. 

2023 und 2024 bedeuten einen fiskalischen Trend­

wechsel. Anzumerken ist jedoch, dass bereits die 

Überschüsse der Jahre 2020 bis 2022 kein Zeichen 

gesunder Haushalte, sondern schlicht Folge hoher 

Krisenhilfen von Bund und Land angesichts der Co­

ronapandemie und des russischen Angriffskrieges 

waren; finanziert über die damalige Aussetzung der 

Schuldenbremse.106 Spätestens 2024 endeten diese 

Krisenhilfen, die fiskalische Normallage setzte wie­

der ein und die bestehenden Problemlagen schlugen 

sich in den Haushaltsergebnissen nieder.107 

Die Folgen dieser Entwicklung treffen die wirt­

schaftsschwachen Regionen härter. In Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland oder 

Sachsen-Anhalt haben selbst die guten Jahre keine 

wirkliche Sanierung der Haushalte bewirkt. Hier 

werden negative Folgen schneller auftreten. Sicht­

bar ist dies bereits an den Kassenkrediten, welche 

2023 erstmals seit 2015 wieder anstiegen. Sie liegen 

106	 Zur Finanzierung der Coronahilfen wurde die im Grund­
gesetz vorgesehene Ausnahmeregelung in Notsituationen 
außerhalb der staatlichen Kontrolle genutzt, um die 
Schuldenbremse auszusetzen. Vgl. beispielsweise Hüther 
und Südekum 2020.

107	 Das Land Brandenburg z. B. gewährte noch im Jahr 2024 
über eine Aussetzung der Schuldenbremse finanzielle 
Transfers (Billigkeitsleistungen) an die Kommunen zur 
Bewältigung der Notlage aus Energie und Inflation. 
Für bestimmte kommunale Leistungen waren bis zu 
130 Millionen Euro vorgesehen. Vgl. RL Brandenburg-
Paket – Kommunalteil 2024 vom 24. April 2024 (ABl./24, 
[Nr. 16], S. 292), https://bravors.brandenburg.de/
verwaltungsvorschriften/rl_brandenburg_paket___
kommunalteil_2024 (Download 27.6.2025).

https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/rl_brandenburg_paket___kommunalteil_2024
https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/rl_brandenburg_paket___kommunalteil_2024
https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/rl_brandenburg_paket___kommunalteil_2024
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Ein Blick auf die Investitionen zeigt wiederum, dass 

Inflation je nach Ausgabeart unterschiedlich aus­

fallen kann. Bei Bauprojekten traten überproporti­

onale Preissteigerungen bereits einige Jahre früher 

(ab 2017) infolge ausgelasteter Baukapazitäten auf. 

Gleichwohl wurde dieser Trend ab 2021 noch ein­

mal signifikant verstärkt. Die positive Entwicklung 

der Investitionen, Verdoppelung von 2016 zu 2024, 

muss daher hinterfragt werden. Denn sie wird 

durch die Inflation der Baupreise überlagert, sodass 

der reale Mehrwert an Infrastruktur deutlich gerin­

ger ausfällt. 

Eine weitere entscheidende Ursache für die Expan­

sion der kommunalen Ausgaben und die nun aufge­

tretenen Defizite sind die Sozialausgaben. Die Kas­

senstatistik erfasst nur die Geldleistungen, womit 

inflationsbedingte Effekte des Sachaufwands oder 

aus Tariferhöhungen ausscheiden. Ursächlich sind 

hingegen Anstiege der Fallzahlen in den verschie­

denen Leistungsarten, teils infolge Migration, teils 

aus demografischen Gründen und teils auch durch 

Ausdehnung der Leistungsansprüche. Diese Fak­

toren sind für die Kommunen nicht zu beeinflus­

sen und ein beständiges Haushaltsrisiko. Zudem 

ist ein Anhalten der Ausgabendynamik zu befürch­

ten, da die demografische Entwicklung zu mehr 

Empfänger:innen und politische Prozesse zu stän­

digen Standarderhöhungen führen. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die beschrie­

bene Inflation die Haushalte der Kommunen nicht 

nur ausgabeseitig belastet, sondern auch die Steu­

ereinnahmen steigen lässt. Dies betrifft unmittelbar 

die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Mittelbar 

steigt auch das Aufkommen aus der Einkommen­

steuer, da, wie erwähnt, die Gehälter wachsen.  

In den Jahren 2021 bis 2023 war dieser Effekt mit 

einem Zuwachs von zehn Prozent noch sichtbar. 

2024 wurde er durch einen Einbruch der Konjunk­

tur neutralisiert.

Die sich bedenklich eintrübende Konjunktur trifft 

die Kommunen in erster Linie über das Wachstum 

der Steuereinnahmen. Dass diese Steuereinnahmen 

2024 nahezu stagnierten, ist daher ein hoch pro­

heute zwar deutlich niedriger als in früheren Jah­

ren, dennoch markiert auch dies einen Trendwech­

sel, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Erste 

hart errungene Sanierungserfolge der vergangenen 

Dekade gehen verloren. 

Im Gegensatz zu früheren Haushaltskrisen (Rezes­

sion 2002 und 2003, Finanzkrise 2008 bis 2010, Co­

ronapandemie 2020) liegt die Ursache heute nicht 

primär auf Seite der Einnahmen. Die Steuereinnah­

men stagnierten zwar jüngst, was eine besorgniser­

regende Konjunktur zeigt und zu einem Verlust an 

Kaufkraft der Kommunen führt. In Summe war die 

Einnahmenentwicklung jedoch akzeptabel und auf 

dem Niveau früherer Jahre.

Das Problem der Kommunen ist die hohe Dynamik 

der Ausgaben, welche insbesondere seit 2021 zu 

verzeichnen ist. Für diese Dynamik existieren meh­

rere Ursachen, die sich je nach Ausgabenkatego­

rie unterschiedlich auswirken. Diese Beobachtungen 

sind nicht allein analytisch relevant, sondern auch 

mit Blick auf mögliche Handlungsansätze.

Die naheliegende Erklärung der Ausgabenentwick­

lung liegt in der Inflation. Tatsächlich hat sich der 

Ausgabenanstieg insbesondere in den Jahren 2023 

und 2024 im Vergleich zum langjährigen Mittel 

verdoppelt. Dies trifft direkt den Sachaufwand. In 

Bezug auf die Personalausgaben wirkt die Inflation 

mittelbar und mit Verzögerung. Denn die Preisent­

wicklung bildet sich erst über Tarifverhandlungen 

in den Gehältern und kommunalen Ausgaben ab. 

Erst in 2024 gelang es den Gewerkschaften, den in­

flationsbedingten Kaufkraftverlust über einen deut­

lichen Tarifsprung auszugleichen. Die Personalaus­

gaben zeigen jedoch auch, dass die hohe Inflation 

der Jahre 2021 bis 2023 nicht alle Ausgabendyna­

miken erklären kann. Denn ungefähr die Hälfte des 

langfristigen Ausgabenanstiegs bei Personal beruht 

auf umfangreichen Neueinstellungen und einem 

Personalzuwachs. Dahinter können wiederum Fak­

toren wie neue Aufgaben, höhere Standards, höhere 

Fallzahlen oder schlicht Großzügigkeit der Perso­

nalplanung stehen. 
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blematischer Zustand. Offensichtlich ist die reale 

Steuerkraft der Volkswirtschaft bereits gesunken  

und gleicht den Inflationseffekt aus. Dennoch 

war insbesondere die Gewerbesteuer angesichts 

der Fülle negativer Unternehmensmeldungen und 

volkswirtschaftlicher Analysen im Vorjahr noch er­

staunlich stabil. Die seit nunmehr drei Jahren an­

haltende schwache Konjunktur bzw. das Null­

wachstum sind noch nicht vollständig in den 

Haushalten angekommen. Dies könnte sich 2025 

angesichts der aktuellen Steuerschätzung ändern 

und zu weiterer Stagnation bzw. sogar zu einem 

nominalen Einnahmenrückgang führen. 

Das historische Haushaltsdefizit 2024 wurde we­

sentlich durch außergewöhnlich ungünstige ex­

terne Bedingungen, hohe Inflation und schwa­

che Konjunktur, ausgelöst, die zudem schon einige 

Jahre wirkten. In einer hypothetischen Normallage 

der Jahre 2021 bis 2024 wären Ausgabendynamiken 

aus Stellenzuwächsen und Sozialem wahrscheinlich 

tragbar gewesen. Gleichwohl existiert diese Nor­

mallage nicht mehr und wären die Sozialausgaben 

ein anhaltendes Problem.
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Allgemein wird die Wachstumsdynamik der Steuern 

konjunkturell auf absehbare Zeit sinken. Die Aus­

gaben werden langsamer steigen denn in den Vor­

jahren, aber das inflationsbedingt hohe Niveau wird 

nicht wieder sinken. Aus dem wirtschaftlichen Um­

feld heraus ist somit nicht absehbar, dass das große 

Haushaltsdefizit aus 2024 in den kommenden Jah­

ren erheblich sinken wird. Eine Erholung im Sinne 

von Überschüssen der Kommunen ist bei gegebenen 

Rahmenbedingungen absehbar nicht möglich.

Spätestens dann sind Wirkungen auf die Investitio­

nen der Kommunen unvermeidbar. Die noch guten 

Zahlen des Vorjahres gehen infolge der Vorlaufzei­

ten auf Haushaltsplanungen stabiler Jahre zurück. 

In der Haushaltsplanung 2025 sind Kürzungen hin­

gegen unvermeidlich. Der ohnehin bestehende In­

vestitionsstau wird weiter anwachsen. Für zusätz­

liche Bedarfe werden in der Breite der Kommunen 

keine Mittel vorhanden sein. Die notwendige sozi­

alökologische Transformation zur Begrenzung des 

CO2-Ausstoßes und zur Bewältigung der Folgen des 

Klimawandels wird somit nicht stattfinden. 

Die Möglichkeiten für Bund und Länder, auf die 

Haushaltskrise der Kommunen zu reagieren, sind 

begrenzt. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Krisen­

ursachen als auch der eigenen schwierigen Finanz­

lage. Gleichwohl lassen sich einige gangbare Emp­

fehlungen ableiten. 

Die Erfahrungen seit 2021 zeigen die hohe Bedeu­

tung der Preisstabilität, die in Deutschland viele 

Jahre als selbstverständlich angesehen wurde. In­

flation entzieht sich weithin dem Einfluss der bun­

6	 Ausblick und Empfehlungen

desdeutschen Politik. Allerdings wird die absehbare 

Haushaltspolitik des Bundes die Inflation verstär­

ken, da die Nachfrage nach bestimmten Gütern 

(z. B. Bau, Militär) sprunghaft ansteigt. Dies sollte 

bei aller Anerkennung für die bestehenden Investi­

tionsbedarfe nicht unbeachtet bleiben. 

Hoffnung für die unter Druck geratenen kommuna­

len Investitionen bietet hingegen genau dieses über 

zwölf Jahre laufende und bis zu 500 Milliarden Euro 

schwere Sondervermögen „Infrastruktur“. Ein Teil 

dieser Mittel muss an die Kommunen fließen, um 

dort Planbarkeit zu schaffen und die Investitions­

volumina aufzustocken. Die bestehenden Verfah­

ren für Finanzhilfen sind hierfür nicht geeignet und 

müssen in Richtung pauschaler, indikatorbasierter 

Zuweisungen angepasst werden.108 Bürokratiekos­

ten zu senken und kommunale Autonomie zu er­

höhen ist eine praktisch kostenlose Reform mit ab­

sehbar hohen Wirkungen.

Die Lockerung der Schuldenbremse des Bundes be­

trifft auch die jährlichen Ausgaben für Verteidi­

gung im weiteren Sinne. Hierunter fallen Ausgaben 

für den Zivil- und Bevölkerungsschutz, Cybersi­

cherheit als auch Hilfen für völkerrechtswidrig an­

gegriffene Staaten. Da in diesen Bereichen teilweise 

die Verantwortung der Kommunen direkt betroffen 

ist (insbesondere beim Zivil- und Katastrophen­

schutz), sollte der Bund Lösungen finden, die zu 

zusätzlichen kommunalen Investitionen führen.

108	 Vgl. Geißler 2021. Der Koalitionsvertrag sieht dies vor. Vgl. 
CDU, CSU und SPD 2025: 114 f.
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forderliche Investionen, insbesondere mit Blick auf 

die Nachhaltigkeits-Transformation, tätigen zu 

können. Der nachfolgende Teil B widmet sich der 

Frage, wie dies trotz der schwierigen Haushaltlage 

möglich gemacht werden könnte.

Die Schuldenlast ist, wie gezeigt, in der vergan­

genen Dekade flächendeckend gesunken und die 

Schuldentragfähigkeit hat sich spiegelbildlich ver­

bessert. Es ist als eine Reaktion der Länder durch­

aus sachgerecht, höhere Investitionskredite der 

Kommunen zuzulassen. Dieser Schritt obliegt den 

Ländern, welche das Genehmigungsverhalten der 

Kommunalaufsichtsbehörden steuern können.

Anders stellt sich die Lage bei den Kassenkredi­

ten dar. Diese werden in der Regel nicht für Inves­

titionszwecke genutzt und spiegeln eher die Un­

terfinanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit 

wider. Eine Renaissance dieser Kreditverschuldung 

sollte vermieden werden, um Überschuldung und 

Zinsrisiken zu vermeiden. In Kommunen, in denen 

dies aus eigener Kraft nicht gelingen kann, müs­

sen die Länder und die solidarische Gemeinschaft 

der Kommunen neue Lösungsansätze zur Finan­

zierung der regulären Verwaltungstätigkeit finden. 

Auch die Idee einer Altschuldenübernahme für be­

stehende Kassenkredite seitens des Bundes kann 

hier zu einer Entlastung für Kommunen in beson­

deren Problemlagen beitragen. 

Zwei weitere Empfehlungen an Bund und Län­

der sind teils alt bzw. bereits in Umsetzung, müs­

sen aber dennoch erwähnt werden. Die Dynamik 

der Sozialausgaben ist auch Folge unbedachter bzw. 

politökonomisch begründeter Standardausweitun­

gen sozialer Aufgaben, die meist bundesgesetzlich 

beschlossen wurden. Die Ausgabenentwicklung er­

wies sich oft als nicht planbar und die Kostener­

stattungen als nicht zufriedenstellend.

Die Forderung nach einer Aufgabenkritik besteht 

seit Jahrzehnten und wurde kontinuierlich igno­

riert. Sie wird immer drängender, denn die Leis­

tungsfähigkeit der kommunalen Haushalte ist spä­

testens nach dem Jahr 2024 erschöpft.

Gleichzeitig bilden Städte, Landkreise und Kommu­

nen das Rückgrat der öffentlichen Daseinsfürsorge. 

Aufgrund der  sehr angespannten Situation der 

kommunalen Haushalte ist es dringend notwendig  

die Kommunen wieder in die Lage zu versetzen er­
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Straßen, Schulgebäude, Versorgungsnetze und -ka­

näle sowie Frühwarnsysteme, im Bereich des Kata­

strophenschutzes in angemessenem Umfang bereit­

zustellen. Vielmehr sind sie auch gefordert, diese 

Infrastrukturen durch Anpassungen an die sich 

permanent wandelnden technischen, ökologischen 

und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch in 

qualitativer Hinsicht in einem hinreichend verläss­

lichen Zustand zu halten. Dazu zählt auch, diese 

Infrastrukturen zunehmend für die Folgen des Kli­

mawandels zu wappnen, um damit nicht nur ent­

sprechende Treibhausgasemissionen zu reduzieren, 

sondern die Resilienz der Daseinsvorsorge insge­

samt zu stärken. Für die Reduktion halten sie we­

sentliche Hebel in Händen: Durch die Umsetzung 

typischer kommunaler Klimaschutzmaßnahmen wie 

etwa die energetische Sanierung von Schul- oder 

Verwaltungsgebäuden oder der Ausbau des ÖPNV 

könnten Städte, Landkreise und Gemeinden etwa 

ein Siebtel der deutschen Treibhausgasemissionen 

direkt mindern.3 

Mit Blick auf diese Transformationsaufgaben stehen 

die Kommunen in Deutschland aktuell vor enor­

men Investitionsnotwendigkeiten. Hochrechnun­

gen gehen davon aus, dass allein der Abbau des In­

vestitionsrückstands, der sich in den vergangenen 

Jahrzehnten aufgrund der vielerorts unzureichen­

den Unterhaltsaufwendungen und/oder Investiti­

onstätigkeit bei den Kommunen aufgebaut hat, bei 

3	 Kenkmann et al. 2022.

„Die nachhaltige Finanzierung von Umwelt- und 

Klimaschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben un­

serer Zeit.“ Mit dieser Feststellung der früheren  

Bundesumweltministerin Svenja Schulze wird auch 

eine der zentralen Herausforderungen des gegen­

wärtigen Finanzsystems der Kommunen umschrie­

ben. Denn die sozialökologische Transformation –  

verstanden als „tiefgreifende Änderungen von Inf­

rastrukturen, Produktionsprozessen, Regulierungs­

systemen und Lebensstilen“ einschließlich eines 

„neuen Zusammenspiels von Politik, Gesellschaft, 

Wissenschaft und Wirtschaft“1 – hat unmittelbare 

Auswirkungen auf die Erbringung von Leistungen 

und Infrastrukturen der öffentlichen Daseinsvor­

sorge der Kommunen. Die Unausweichlichkeit einer 

sozialökologischen Transformation gründet dabei  

im fortschreitenden Klimawandel und in den durch  

ihn ausgelösten Folgewirkungen. Für den Staat als 

Ganzes und die Kommunen in besonderer Weise 

ergeben sich daraus weitreichende Handlungs­

erfordernisse, da urbane Räume für mehr als 

70 Prozent des globalen Treibhausgasausstoßes 

verantwortlich sind.2 

Dabei bilden Städte, Landkreise und Gemeinden 

zugleich das Rückgrat der öffentlichen Daseins­

vorsorge. So sind Kommunen aufgrund ihres Ge­

meinwohlauftrags nicht nur dafür verantwortlich, 

grundlegende, aber ökonomisch kaum kosteneffi­

zient zu produzierende Infrastrukturen, wie etwa 

1	 WBGU 2011.

2	 Otto et al. 2021; Rosenzweig et al. 2010.

1	 |	� Einleitung und Problemaufriss: 
Finanzierung der Transformation als 
Herausforderung der Kommunen



78

Einleitung und Problemaufriss: Finanzierung der Transformation als Herausforderung der Kommunen

Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, von struk­

turell unterfinanzierten Kommunen in Deutsch­

land zu sprechen. Der Begriff „strukturell“ bedeutet 

dabei, dass die den Kommunen gesetzlich zuste­

henden Einnahmen dauerhaft nicht mehr ausrei­

chen, um die notwendigen Ausgaben zu stemmen. 

Ursachen dafür sind auch neue Aufgaben, die Bund 

und Länder den Kommunen übertragen haben und 

für die häufig eine ausreichende finanzielle Kom­

pensation fehlt.9 

Diese finanziell angespannte Situation der Kommu­

nen wird mittlerweile auch auf Ebene des Bundes 

wahrgenommen. Die derzeitige Regierung nennt in 

ihrem Koalitionsvertrag gleich mehrere Lösungs­

ansätze.10 Dazu zählen beispielsweise das mit Kre­

ditermächtigungen über 500 Milliarden Euro aus­

gestattete Sondervermögen Infrastruktur, aus dem 

100 Milliarden Euro direkt an die Länder und ihre 

Kommunen zur Förderung von Infrastrukturinves­

titionen weitergereicht werden sollen. Darüber hi­

naus ist ein „Zukunftspakt Bund, Länder und Kom­

munen“ geplant, in dessen Rahmen eine sichere 

und angemessene Finanzausstattung der Kommu­

nen gewährleistet werden soll. Auch möchte sich 

der Bund mit jährlich 250 Millionen Euro an den 

bestehenden Länderprogrammen zur Übernahme 

hoher Kassenkreditbestände der Kommunen betei­

ligen. 

Insgesamt zielen die Pläne der Koalition auf eine 

Stabilisierung der Finanzausstattung der Kommu­

nen, um so auch ihre Investitionsfähigkeit mit 

Blick auf die transformativen Herausforderungen zu 

stärken. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob die für 

die neue Legislaturperiode avisierten Maßnahmen 

angemessen sind, um dieses Ziel zu erreichen. Er­

gänzend bleibt zu klären, wie diese im Detail um­

gesetzt werden könnten. 

Um die mit dieser Aufgabe verbundenen Herausfor­

derungen darzustellen, werden zunächst die zu er­

wartenden transformativen Investitionsbedarfe auf 

9	 Wieland 2017; Köppen 2022.

10	 CDU, CSU und SPD 2025.

zuletzt rund 216 Milliarden Euro lag.4 Auch die vor­

liegenden Schätzungen für die Investitionsbedarfe 

für die notwendige Transformation der Infrastruk­

tur liegen – je nach Infrastrukturbereich und be­

trachteter Periode – im zwei- bis dreistelligen Mil­

liardenbereich.5 

Bereits der Blick auf die aktuelle Investitionstätig­

keit der kommunalen Ebene macht aber deutlich, 

dass den Städten, Landkreisen und Gemeinden die 

Bewältigung dieser Herausforderungen kaum im 

Rahmen ihrer herkömmlichen Investitionstätigkeit 

und den dafür zur Verfügung stehenden Budgets 

gelingen dürfte. So lagen die Brutto-Bauausga­

ben der Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß 

Kassenstatistik im Jahr 2024 bei rund 35 Milliar­

den Euro. Damit lagen sie rund 1,4 Milliarden Euro 

unter den Abschreibungen.6 Dies bedeutet, dass die 

laufenden Bauausgaben im Jahr 2024 – rein statis­

tisch gesehen – nicht hinreichend waren, um den 

alterungsbedingten Qualitätsverlust der Straßen, 

Kanäle oder öffentlichen Gebäude im selben Zeit­

raum auszugleichen.

Teil 1 des Kommunalen Finanzreports hat die der­

zeitigen Herausforderungen der Kommunalfinan­

zierung verdeutlicht. Wie gesehen, hat sich die 

finanzielle Situation der Kommunen in den vergan­

genen Jahren drastisch verschlechtert. Im Jahr 2024 

haben sie zusammengenommen im Kernhaus­

halt 24,3 Milliarden Euro weniger eingenommen als 

ausgegeben. Ein Defizit in diesem Ausmaß ist in der 

jüngeren Geschichte der Bundesrepublik beispiel­

los.7 Ursachen dafür sind neben den schwächelnden 

Steuereinnahmen aufgrund der stagnierenden Kon­

junktur der vergangenen Jahre vor allem stark stei­

gende Personal- und Sozialausgaben. Gemäß der 

Projektion der kommunalen Spitzenverbände dürfte 

sich diese Situation auch in den kommenden Jahren 

nicht wesentlich verbessern.8 

4	 Raffer et al. 2025.

5	 Brand et al. 2023c; Dullien et al. 2024; Krebs und Steitz 
2021.

6	 Destatis 2024a.

7	 Statistisches Bundesamt 2025b.

8	 Bundesvereinigung Kommunale Spitzenverbände 2024.
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Mit Blick auf die Pläne der neuen Bundesregierung 

kommt hinzu, dass die Bewertung sämtlicher Vor­

schläge einem selbst formulierten Finanzierungs­

vorbehalt unterliegt, unter dem der gesamte Koa­

litionsvertrag der neuen Bundesregierung steht.12 

Das bedeutet, dass die darin aufgeführten Vorhaben 

nur dann umgesetzt werden sollen, wenn auch die 

dafür notwendigen Mittel vorhanden sind. Dass der 

Bundeshaushalt ebenfalls unter hohem Konsolidie­

rungsdruck steht, verschärft das grundsätzliche  

Dilemma zwischen der Mobilisierung zusätzlicher 

finanzieller Mittel und der Umverteilung zwischen 

den föderalen Ebenen. Vor diesem Hintergrund zielt 

das vorliegende Kapitel auch darauf, Empfehlungen 

für Lösungsansätze mit Blick auf deren Umsetzbar­

keit zu formulieren und eine Einschätzung dazu 

abzugeben, welche Reformen unmittelbar notwen­

dig sind und welche eher langfristig angegangen 

werden sollten.

12	 CDU, CSU und SPD 2025: 51.

Basis einer Auswertung der bestehenden Literatur 

quantifiziert. Im Anschluss werden Finanzierungs­

optionen aufgezeigt, um die Investitionsfähigkeit 

der Kommunen dauerhaft zu stärken, und die in 

engem Zusammenhang mit den von der Regierung 

geplanten Maßnahmen stehen. Dabei finden auch 

Ansätze Berücksichtigung, die schon länger Gegen­

stand der Diskussion zur Stärkung des kommuna­

len Finanzsystems sind. Dazu gehören etwa auch 

die Institutionalisierung einer neuen grundgesetz­

lich kodifizierten Gemeinschaftsaufgabe oder die 

intensivere Einbindung von privatem Kapital  

zur Finanzierung der Transformation – ganz im 

Sinne des „Sustainable Finance“-Ansatzes der EU. 

Ein besonderes Augenmerk bei der Diskussion der 

verschiedenen Finanzierungsansätze soll dabei auf 

folgende Aspekte und Kriterien gerichtet werden, 

die sich aus der politökonomischen Theorie11 ablei­

ten lassen: 

••	� Mobilisierung zusätzlicher Finanzressourcen 

versus Umschichtung bereits budgetierter Mittel

••	� Zuweisungen zusätzlicher Mittel versus Umver­

teilung von Ressourcen zwischen den föderalen 

Ebenen 

••	� Kreditfinanzierung versus Eigenmittelfinanzie­

rung

••	� Mischfinanzierung versus autonome Finanzie­

rungsverantwortlichkeiten der Ebenen

••	� ungebundene versus zweckgebundene Finanzie­

rung 

••	� direkte Finanzierung versus indirekte Entlas­

tungswirkungen 

Im Kern adressieren diese Kriterien die Finanzie­

rungsform, die finanziellen Verantwortlichkeiten  

und Belastungswirkungen im Mehrebenensystem  

und den Einfluss auf die Autonomie von Bund, 

Ländern und Kommunen. 

11	 Stellvertretend: Scharpf, Reissert und Schnabel 1976; 
Musgrave 1959; u. a.
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Durchschnitt.13 Anders als bei Bund und Ländern 

sind die Nettoinvestitionen der lokalen Ebene – 

also die Investitionen abzüglich der Abschreibun­

gen – gemäß Daten der Volkswirtschaftlichen Ge­

samtrechnung (VGR) in der Mehrzahl der Jahre seit 

der Jahrtausendwende negativ (siehe Abbildung 32). 

Dies ist als schleichender Substanzverzehr zu be­

werten. Auch in den kommenden Jahren dürfte 

sich daran wenig ändern. Die Bundesvereinigung 

der kommunalen Spitzenverbände rechnet in ihren 

13	 Feld und Braun 2024; OECD 2016.

Die kommunale Finanz- und Haushaltswirtschaft 

in Deutschland steht vor fundamentalen Herausfor­

derungen. Seit Jahren verweisen die Kommunen auf 

einen beträchtlichen Investitionsrückstand. Die­

ser ist in den vergangenen Jahren nicht nur deut­

lich angestiegen, sondern weist noch dazu regio­

nal sehr unterschiedliche Ausprägungen auf. Eine 

wesentliche Ursache liegt in der vergleichsweise 

niedrigen Investitionsquote der öffentlichen Hand: 

Deutschland liegt (Stand: 2022) mit einer Quote von 

2,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) seit 

Jahren etwa einen Prozentpunkt unter dem OECD-

2	 |	� Investitionsrückstand sowie Investitions
bedarfe für die Transformation 
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Abbildung 32 | �Nettoinvestitionsquote nach Gebietskörperschaften, relativ zum Bruttoinlandsprodukt in Prozent

Quelle: Destatis 2024h, eigene Berechnungen und eigene Darstellung.
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als sogenannte „Erweiterungs- und Transformati­

onsbedarfe“ aufgefasst werden.17 

Im Jahr 2024 belief sich der wahrgenommene In­

vestitionsrückstand der Kommunen mit mehr als 

2.000 Einwohner:innen laut KfW-Kommunalpa­

nel auf rund 215,7 Milliarden Euro (siehe Abbildung 

33).18 Dies entsprach einem Anstieg um 15,9 Pro­

zent gegenüber dem Vorjahr – eine Entwicklung, 

die vor allem auf stark gestiegene Baupreise zu­

rückzuführen ist. Besonders große Rückstände 

wurden in den Bereichen Schule (67,8 Milliar­

den Euro), Verkehrsinfrastruktur (53,4 Milliarden 

Euro) sowie im Bevölkerungsschutz (19,9 Milliar­

den Euro) identifiziert. Allein der Investitionsbedarf 

bei kommunalen Brücken in Deutschland lässt sich 

auf 46 Milliarden Euro beziffern.19 

17	 Reidenbach et al. 2008.

18	 Raffer et al. 2025.

19	 Heyl und Richardsen 2025.

Prognosen für die Jahre 2024 bis 2027 mit einem 

deutlichen Rückgang der Sachinvestitionen um no­

minal sieben Milliarden Euro.14 

Die Erhebung des Investitionsrückstands15 erfolgt in 

der Regel retrospektiv, etwa über Befragungen wie 

dem KfW-Kommunalpanel16, das Einschätzungen 

zu sogenannten „Nachhol- bzw. Ersatzbedarfen“ 

der Kommunen liefert. Angesichts der sozialökolo­

gischen Transformation, die durch den Klimawan­

del und andere globale Megatrends notwendig wird, 

reicht eine vergangenheitsbezogene Perspektive je­

doch nicht mehr aus. Vielmehr ist es notwendig, 

auch zukünftige Bedarfe zu erfassen. Diese können 

14	 Bundesvereinigung Kommunale Spitzenverbände 2024.

15	 Ein Investitionsrückstand entsteht, wenn in der Vergan­
genheit notwendige Investitionen – gemessen an gelten­
den Standards und Normen – nicht im ausreichenden Maß 
vorgenommen wurden. Das entsprechende Defizit wird 
durch das Volumen jener Investitionen beschrieben, die 
erforderlich wären, um bestehende Infrastrukturen wieder 
auf ein adäquates Niveau in quantitativer und qualitativer 
Hinsicht zu bringen (Raffer und Scheller 2024; Brand et al. 
2020).

16	 Raffer et al. 2025.
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Abbildung 33 | Wahrgenommener Investitionsrückstand des Jahres 2024

Quelle: Raffer et al. 2025: 18.
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Je nach betrachtetem Zeitraum, Region und Infra­

strukturbereich, aber auch abhängig von der Be­

rechnungsmethode variieren die genannten In­

vestitionsbedarfe zum Teil erheblich. So kommen 

Heilmann et al. (2024) für die Jahre 2025 bis 2030 

auf einen kommunalen Investitionsbedarf zur De­

karbonisierung in Höhe von 38 Milliarden Euro 

bzw. zur Klimaanpassung in Höhe von 28 Milliar­

den Euro (zusammen 66 Milliarden Euro). In einer 

früheren Publikation, die sich zwar ebenfalls auf 

einen Zeitraum bis 2030 bezieht, die die Bedarfe je­

doch schon ab dem Jahr 2021 abschätzt, kommen 

Krebs und Steitz (2021) auf rein kommunale Inves­

titionsbedarfe in Höhe von 170 Milliarden Euro. Die 

Differenz der berechneten Bedarfe zwischen Heil­

mann et al. (2024) und Krebs und Steitz (2021) er­

geben sich auch über Unterschiede in den betrach­

teten Infrastrukturbereichen. Arndt und Schneider 

(2023) beziehen sich in ihrer Berechnung ledig­

lich auf die kommunale Verkehrsinfrastruktur/

ÖPNV und gehen bis zum Ende des Jahrzehnts mit 

rein nachhaltigkeitsrelevanten Investitionsbedar­

fen in Höhe von 39 bis 63 Milliarden Euro aus. Der 

Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und die 

BBH-Gruppe (2025) haben Berechnungen für die 

(Ab-)Wasserwirtschaft durchgeführt. Für einen 

Über den gegenwärtigen Investitionsrückstand hi­

naus gibt es zahlreiche Schätzungen zum künfti­

gen Investitionsbedarf aufgrund der notwendigen 

Transformation der Infrastruktur. Diese sind zwar 

mit Unsicherheiten behaftet, liefern aber wichtige 

Orientierungswerte – sowohl für politische Ent­

scheidungsprozesse als auch für Finanzmarktak­

teure.20 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kom­

munen nur einen Teil der zukünftigen Investitionen 

schultern müssen und selbst dabei unterschie­

den werden muss: zwischen der Verantwortung der 

Kernverwaltung und jener von Stadtwerken und 

kommunalen Unternehmen. 

Um einen Überblick über bestehende Abschätzun­

gen für Deutschland herzustellen, wurde der ein­

schlägige Literaturbestand ausgewertet. Berück­

sichtigt wurden dabei insgesamt 25 eigenständige 

Publikationen der vergangenen Jahre. Sechs davon 

nennen explizite Investitionsbedarfe, die auf kom­

munaler Ebene entweder für die gesamte Infra­

struktur oder aber für einzelne Infrastrukturberei­

che anfallen werden (siehe Tabelle 16).

20	 Deutscher Bundestag 2024.

Tabelle 16 | �Studien mit konkreten Bewertungen der öffentlichen transformativen Investitionsbedarfe  

(inkl. öffentliche Unternehmen), die allein auf der kommunalen Ebene anfallen

Studie Infrastrukturbereich
Zeitraum/
Region

Investitionsbedarfe 
insgesamt

Investitionsbedarfe pro Jahr

Heilmann et al. 2024
Kommunale Infrastruktur 
insgesamt (Klimaschutz 
und -anpassung)

2025 bis 2030/
bundesweit

66 Mrd. Euro 
(Kl.-Schutz: 38 Mrd. Euro) 
(Kl.-Anpassung: 28 Mrd. Euro)

13,2 Mrd. Euro 
(Kl.-Schutz: 7,6 Mrd. Euro) 
(Kl.-Anpassung: 5,6 Mrd. Euro)

Krebs und Steitz 2021
Kommunale Infrastruktur 
insgesamt (Klimaschutz)

2021 bis 2030/
bundesweit

170 Mrd. Euro 19 Mrd. Euro

Arndt und Schneider 
2023

Kommunale 
Verkehrswende

2021 bis 2030/
bundesweit

39 bis 63 Mrd. Euro 4,3 bis 7 Mrd. Euro

Verband kommunaler 
Unternehmen (VKU) 
und BBH 2025

(Ab-)Wasserwirtschaft
2025 bis 2044/
bundesweit

80 bis 120 Mrd. Euro 4,4 bis 6,7 Mrd. Euro

Botta et al. 2024 Kommunale Wärmenetze –/bundesweit 15,4 Mrd. Euro –

Dullien et al. 2024
Kommunale 
Klimaanpassung

10 Jahre/ 
bundesweit

13,2 Mrd. Euro 1,3 Mrd. Euro

Quelle: Eigene Tabelle.
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Spannweite zwischen 1,3 Milliarden Euro24 und 5,6 

Milliarden Euro25 (siehe Abbildung 34), wobei Dul­

lien et al. von einer Betrachtungsperiode bis 2034 

ausgehen. Zusammengenommen bedeut dies not­

wendige jährliche Investitionen in Klimaschutz und 

-anpassung in Höhe von mindestens 8,9 Milliarden 

Euro und höchstens 24,6 Milliarden Euro. Wird das 

Jahr 2025 noch mit einbezogen, so summieren sich 

die notwendigen Investitionen bis zum Ende des 

Jahrzehnts damit auf 44,5 bis 123 Milliarden Euro.

Im Vergleich dazu wirken die Summen, die Kom­

munen in Deutschland tatsächlich in Klimaschutz 

und -anpassung investieren, zunächst gering. 

Brand et al. (2023c) haben befragungsbasiert die 

Investitionen der Kommunen hochgerechnet, die 

diese in ihrer mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 

2022 hinterlegt hatten. Die Summen lagen bei 2,5 

Milliarden Euro pro Jahr für Klimaschutzmaßnah­

men und einer Milliarde Euro für Maßnahmen zur 

Anpassung an den Klimawandel. Angemerkt werden 

muss jedoch, dass die zugrunde liegenden Bedarfs­

schätzungen zu einem guten Teil Infrastruktur­

24	 Dulien et al. 2024.

25	 Heilmann et al. 2024.

Zeitraum von 2025 bis 2044 wird in der Studie mit 

Investitionsbedarfen, die einen Transformations­

bezug aufweisen, in Höhe von 80 bis 120 Milliar­

den Euro gerechnet. Zur Umsetzung der kommu­

nalen Wärmewende errechnen Botta et al. (2024) 

auf Basis von Befragungsergebnissen Investitionen 

in Höhe von 15,4 Milliarden Euro und Dullien et al. 

(2024) nennen Investitionsbedarfe in die Klimaan­

passung über einen Zeitraum von zehn Jahren in 

Höhe von 13,2 Milliarden Euro.

Im nächsten Schritt werden die drei Studien heran­

gezogen, die umfassende und nicht sektorspezifi­

sche Berechnungen der kommunalen Investitions­

bedarfe für Klimaschutz und/oder -anpassung 

berechnen.21 Werden die genannten Summen auf 

die Jahre der jeweils betrachteten Periode herunter­

gerechnet, so zeigt sich ein jährlicher Investitions­

bedarf in den kommunalen Klimaschutz bis 2030 

zwischen 7,6 Milliarden Euro22 und 19 Milliarden 

Euro23. Im Bereich der Klimaanpassung liegt die 

21	 Heilmann et al. 2024; Krebs und Steitz 2021, Dullien et al. 
2024.

22	 Heilmann et al. 2024.

23	 Krebs und Steitz 2021.
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Abbildung 34 | �Jährliche kommunale Investitionsbedarfe in Klimaanpassung und Klimaschutz auf Basis 

vorliegender Studien, in Mrd. Euro 

Quelle: Eigene Darstellung.
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typen einbeziehen, die sich vielfach in den Bilanzen 

öffentlicher Unternehmen befinden – also ausgela­

gert sind –, während die Investitionen der mittel­

fristigen Finanzplanung lediglich den Kernhaushalt  

umfasst. Ein direkter Vergleich ist damit kaum 

möglich.

Jenseits der wenigen Studien, die Bedarfe für die 

kommunale zu quantifizieren versuchen, exis­

tiert noch eine ganze Reihe weiterer Gutachten, die 

den Blick auf die öffentliche Infrastruktur weiterer 

staatlicher Ebenen richten. Ein Überblick findet sich 

im Annex (Tabellen 17 und 18).

Zusammenfassend zeigen die referierten Hochrech­

nungen und Abschätzungen von Investitionsrück­

ständen sowie transformativen Investitionsbedar­

fen die Dimension der Herausforderungen auf, vor 

denen die staatliche Ebene und auch die Kommu­

nen aktuell stehen. Angesichts der angespannten 

Finanzlage befinden sie sich gleichzeitig in einer 

Phase der anhaltenden Investitionsschwäche. Vor 

diesem Hintergrund ist die Frage drängender denn 

je, wie sich die Finanz- und vor allem auch die In­

vestitionsfähigkeit der Kommunen in Deutschland 

dauerhaft stärken lässt. 
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Einträge zu entsprechenden Förderprogrammen. 

Die Kommunen beklagen inzwischen jedoch die  

Inflation an Förderprogrammen, da es kaum noch 

möglich ist, einen entsprechenden Überblick zu be­

halten. Eine Ausweitung der bestehenden Förder­

programmlandschaft zur Bereitstellung zusätzlicher 

Mittel für die Transformation in den Kommunen 

scheint deswegen nicht zielführend. Vielmehr soll­

ten bestehende Programme möglichst weitgehend 

gebündelt und dann ggf. aufgestockt werden, um 

den Kommunen so eine wirkungsorientierte Förde­

rung auf Pauschalen- und/oder Festbetragsbasis zu 

gewähren. 

Den Orientierungsrahmen hierfür könnte ein Mo­

dell des Deutschen Städtetages bilden. Der Verband 

hat erstmals 2022 sein Konzept „Finanzierung des 

kommunalen Klimaschutzes effizient, effektiv und 

flexibel gestalten“ vorgelegt.26 Kernelemente dieses  

Ansatzes sind eine Pauschalierung, eine strikte 

Wirkungsorientierung, eine langfristige Versteti­

gung sowie eine Flexibilisierung der kommunalen  

Klimaschutzförderung durch Bund und Länder. Auf 

diese Weise soll eine Abkehr von der Vielzahl an 

technisch und administrativ kleinteiligen Förder­

programmen vollzogen werden, welche die auto­

nomen Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen 

inzwischen zu stark einschränken und meist auch 

von einer zu geringen Innovationsoffenheit ge­

kennzeichnet sind.

26	 Deutscher Städtetag 2023.

Im vorangegangenen Kapitel wurden die finanziel­

len Herausforderungen der sozialökologischen  

Transformation aufgezeigt. Angesichts der im 

Raum stehenden Volumina und mit Blick auf die 

dramatischen Finanzierungsdefizite der Kommu­

nen am aktuellen Rand liegt es auf der Hand, dass 

die notwendigen Investitionen kaum aus laufenden 

Einnahmen zu stemmen sein werden. Mit Blick auf 

die Stärkung der Investitionsfähigkeit der Kommu­

nen braucht es deshalb eine Doppelstrategie: Zum 

einen werden Finanzierungsinstrumente benötigt, 

die zielgerichtet die investiven Transformationsbe­

darfe der Kommunen mit entsprechenden Anreizen 

adressieren. Zum anderen bleiben die dauerhafte 

Stärkung der allgemeinen Einnahmenbasis sowie 

Entlastungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite der 

Kommunalhaushalte auch in den kommenden Jah­

ren auf der politischen Agenda, um so finanzielle 

Gestaltungsspielräume auch für die Finanzierung 

der Transformation zu schaffen. Nur so lässt sich 

vermeiden, dass aufgrund von Konsolidierungsnot­

wendigkeiten Pflichtaufgaben immer wieder zulas­

ten erforderlicher Investitionen ausgespielt werden.

3.1	� Bündelung von Förderprogram
men und Pauschalierung von 
Zuweisungen

In den vergangenen Jahren wurden sehr viele För­

derprogramme von Bund und Ländern neu aufge­

legt, die helfen sollen, die sozialökologische Trans­

formation in den Kommunen voranzutreiben. Allein 

für Maßnahmen des kommunalen Klimaschutzes 

enthält die Förderdatenbank des Bundes über 300 
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der Finanzkraft und klimaschutzrelevanter Rah­

menbedingungen der Kommunen. Auf Basis des 

ihnen so zur Verfügung gestellten Budgets müssten 

die Kommunen Maßnahmen entwickeln, zu denen 

bei Stellung des Förderantrags bei den Ländern ein 

Nachweis zur Abschätzung der Klimawirksamkeit 

beizubringen wäre. Wie auch bei anderen Förder­

programmen würde die Erstattung der Kosten nach 

Vollzug der gesamten Maßnahme bzw. einzelner 

Teilmaßnahmen erfolgen. Die Überlegung im Mo­

dell des Städtetages, eine Kombinationsmöglichkeit 

bzw. eine wechselseitige Komplementärförderung 

verschiedener Förderprogramme zuzulassen,29 ist 

sowohl aus politökonomischer Perspektive als auch 

aus Sicht des Bundes problematisch – selbst wenn 

eine Doppelförderung explizit ausgeschlossen wird. 

Denn dabei besteht immer die Gefahr, dass die För­

derziele der einzelnen Programme verwässert wer­

den. Ähnlich problematisch ist auch die Überle­

gung, den Städten zehn Prozent ihres kommunalen 

Förderbudgets als sogenanntes „Innovationsbud­

get“ zuzugestehen – also für die Realisierung von 

Maßnahmen und Technologien, die beispielsweise 

noch in der Entwicklung sind oder noch über keine 

hinreichende Marktreife verfügen. 

Zwei weitere Aspekte des Modellansatzes des Städ­

tetages versprechen einen deutlichen Mehrwert ge­

genüber herkömmlichen Förderprogrammen: Zum 

einen wird ein regionales Pooling der Fördermittel 

aus den Kommunalbudgets benachbarter Städte und 

Gemeinden vorgeschlagen, um so zumindest ein 

Stück weit externe Effekte von Klimaschutzmaß­

nahmen einzuhegen und vor allem Synergien zu 

erzeugen. Zum anderen sollen auch maßnahmen­

bezogene Personalkosten sowie Projekte zur Kon­

zeptentwicklung aus den Kommunalbudgets finan­

zierbar werden.30 

29	 A. a. O.: 6.

30	 A. a. O.: 12.

Zu diesem Zweck schlägt der Städtetag vor, dass 

jede Kommune ein festes Budget an Fördermitteln 

für mindestens zehn Jahre erhält, das von Bund 

und Ländern gemeinsam finanziert werden soll. 

Aus diesem Budget kann die Kommune dann eigene 

Projekte finanzieren. Dabei wird die „Fördersumme 

für ein Projekt weder in Abhängigkeit von den Pro­

jektkosten festgelegt noch wird ein fester Förder­

betrag pro Maßnahme festgelegt“. Stattdessen  

„wird für jedes Projekt die voraussichtliche Klima­

wirksamkeit quantifiziert (z. B. Höhe eingesparter  

CO2-Emission), die Fördersumme für ein Projekt  

ist das Produkt von Klimawirksamkeit und einem 

vom Bund festgelegten Förderbetrag je Einheit“.27 

Die Definition der Standards zur Quantifizierung 

der Klimawirksamkeit soll auf Basis anerkannter 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden  

erfolgen. Für eine verbindliche Festlegung entspre­

chender Standards sowie periodische Anpassungen –  

z. B. im Zuge neuerer technischer Entwicklungen – 

müssten Bund, Länder und Kommunen einen insti­

tutionellen Rahmen schaffen. Dort könnte dann 

auch über einen „Katalog mit Berechnungsmetho­

den für Standardmaßnahmen“28 verhandelt werden,  

der als eine Art Positivliste dienen könnte. Für den  

Nachweis der Klimawirksamkeit der durch die 

Kommunen zur Förderung beantragten Maßnahmen 

sollte – so die Vorstellung des Städtetages – durch 

zertifizierte Institutionen wie spezialisierte Pla­

nungsbüros erfolgen. Dies zielt darauf, aufwendige 

Prüfungen durch Bund und Land als Fördermittel­

geber zu vermeiden. 

Die Aufteilung der Bundesmittel auf die Länder 

sollte jedoch – anders als vom Deutschen Städte­

tag vorgeschlagen – nach Finanzkraft und/oder 

Klimabetroffenheit erfolgen, um so einen mög­

lichst hohen Wirkungsgrad der eingesetzten Inves­

titionspauschalen zu erreichen. Die Höhe der ein­

zelnen Kommunalbudgets müssen dann die Länder 

festlegen. Dazu wären entsprechende Verteilungs­

schlüssel zu entwickeln – ebenfalls unter Berück­

sichtigung von Indikatoren wie der Einwohnerzahl, 

27	 Deutscher Städtetag 2023: 4.

28	 A. a. O.: 5.
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Für die konkrete Verankerung einer entsprechenden  

Gemeinschaftsaufgabe bieten sich deshalb zwei Op­

tionen an.36 Entweder ließe sich Art. 91a GG um 

einen weiteren Fördertatbestand ergänzen. Alterna­

tiv wäre – wie in der jüngeren Vergangenheit wie­

derholt praktiziert – die Ergänzung des Abschnitts 

VIIIa des Grundgesetzes um einen eigenständigen  

Art. 91f GG denkbar. In jedem Falle müsste eine 

entsprechende Grundgesetzänderung durch die Ver­

abschiedung eines einfachen Bundesgesetzes flan­

kiert werden. In Analogie zu den bereits bestehen­

den Gemeinschaftsaufgaben könnte es sich hierbei 

um ein „Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe 

‚Unterstützung von Maßnahmen des Klimaschut­

zes in Kommunen“ (UMK-Gesetz, UMKG) handeln. 

In diesem Gesetz wären allgemeine Grundsätze 

sowie Maßgaben zu den Förderungsarten, dem ge­

meinsamen Koordinierungsrahmen, einem Koordi­

nierungsausschuss, den Durchführungs- und Un­

terrichtungspflichten, der Finanzierung sowie zu 

etwaigen Rückzahlungs- und Verzinsungspflichten 

der Bundesmittel und dem Inkrafttreten zu nor­

mieren. 

Eine weitere inhaltliche Konkretisierung einer sol­

chen neuen Gemeinschaftsaufgabe müsste dann  

in einem von Bund und Ländern gemeinsam zu  

erarbeitenden und zu verabschiedenden „Koordi­

nierungsrahmen“ erfolgen. Darin wären u. a. Aus­

führungen zu Zielen, Rechtsgrundlagen und 

Durchführung der Förderung, Gegenstand und 

Grundsätzen der Förderung sowie Förderarten- 

und verfahren, Fördervoraussetzungen und förder­

fähigen Vorhaben erforderlich. Als konkrete För­

derschwerpunkte wären verschiedene Optionen 

denkbar.37 Dies reicht von einer finanziellen Unter­

stützung von Kommunen (und Unternehmen) bei 

der Erarbeitung von klimaschutzbezogenen Strate­

gien, Potenzialanalysen und Monitoringsystemen  

einschließlich der periodischen Durchführung von 

Treibhausgasbilanzierungen bis hin zur Förderung  

von politisch vordefinierten Klimaschutzmaß­

36	 Siehe hierzu auch: Rodi 2023: 328–329; Verheyen und 
Hölzen 2022.

37	 Kühl und Scheller 2024.

3.2	� Gemeinschaftsaufgabe Klima
schutz und/oder Klimaanpassung 

Vor der Bundestagswahl 2025 wurden intensiv die 

Möglichkeiten zur Einführung einer neuen Gemein­

schaftsaufgabe „Kommunaler Klimaschutz“ und/

oder „Klimaanpassung“ diskutiert. Getragen wurde 

die politische Debatte u. a. vom Deutschen Städte­

tag31 und dem Deutschen Städte- und Gemeinde­

bund32, aber auch von zivilgesellschaftlichen Ak­

teuren33. Zwischenzeitlich wurden dazu auch 

verschiedene wissenschaftliche Machbarkeitsstu­

dien vorgelegt.34 Entsprechende Reformvorschläge 

zielen dabei – der Logik der bestehenden Gemein­

schaftsaufgaben folgend – auf eine Verankerung 

einer solchen neuen Aufgabe im Grundgesetz. Dazu 

wäre eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit 

von Bundestag und Bundesrat erforderlich. Diese 

Hürde ist zwar hoch, gleichzeitig würde damit je­

doch Art. 20a GG konkretisiert, wonach der Staat 

„auch in Verantwortung für die künftigen Genera­

tionen die natürlichen Lebensgrundlagen und die 

Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 

durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von 

Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt 

und die Rechtsprechung“ schützt. Dies gälte umso 

mehr, da das Bundesverfassungsgericht in seinem 

Beschluss vom 24. März 2021 klargestellt hat, dass 

der Staat nach Art. 20a GG zum Klimaschutz und 

der Herstellung von Klimaneutralität verpflichtet 

ist.35 Die aktive und hinreichende Minderung von 

Treibhausgasemissionen ist demnach auch verfas­

sungsrechtlich geboten, um die Rechte und Chan­

cen nachfolgender Generationen zu wahren und vor 

einer übermäßigen Reduktionslast mit umfassenden 

Freiheitseinbußen zu bewahren.

31	 Deutscher Städtetag 2022.

32	 DStGB 2024a.

33	 Klima-Allianz Deutschland 2024.

34	 Kühl und Scheller 2024; Rodi 2023; Verheyen und Hölzen 
2022.

35	 BVerfGE 157, 30-177, https://www.bundesverfassungs­
gericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/
rs20210324_1bvr265618.html?nn=68020 (Download 
2.7.2025).

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html?nn=68020
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html?nn=68020
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html?nn=68020
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auch ein demokratietheoretischer Mehrwert ver­

bunden. Denn viele Förderprogramme des Bundes 

im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung wer­

den auf Zuwendungsbasis vollzogen, über deren 

Gewährung allein die mittelausreichenden Ministe­

rien bzw. von ihnen beauftragte Projektträger ent­

scheiden. Eine Gemeinschaftsaufgabe hingegen 

würde eine gemeinschaftliche Befassung von Bund, 

Ländern und Kommunen in einem neu einzurich­

tenden Koordinierungsausschuss ermöglichen. In 

diesem Fall hätten dann auch Bundestag und Lan­

desparlamente über eine entsprechende Haushalts­

veranschlagung zu entscheiden. 

3.3	� Gemeinsame Sondervermögen 
von Bund und Ländern 

Mittel- und langfristig ließe sich darüber nach­

denken, ob eine gemeinschaftliche Auflage und Fi­

nanzierung von Sondervermögen von Bund und 

Ländern eine Option zur Finanzierung der Trans­

formation bilden könnte. Dazu müssten allerdings 

zunächst die verfassungsrechtlichen Voraussetzun­

gen geschaffen werden. Von seiner Grundidee wäre 

dieser Ansatz zwischen den bereits seit Jahrzehnten 

verfassungsrechtlich praktizierten Gemeinschafts­

aufgaben (Art. 91a bis e GG) und dem in jüngerer 

Zeit vermehrt diskutierten Ansatz von öffentlich-

privaten Transformationsfonds anzusiedeln. Der 

Vorteil solcher Sondervermögen könnte in der ge­

meinschaftlichen und zusätzlichen Mobilisierung 

von größeren Transformationsvolumina einschließ­

lich der gemeinsamen Koordination, Planung und 

Finanzierung entsprechender Vorhaben bestehen. 

Der Weg dazu wurde ein stückweit durch die 

jüngste Reform des Grundgesetzes geebnet. In der 

Begründung zum Gesetz zur Änderung des Grund­

gesetzes (Art. 109, 115 und 143h) wurde festgestellt: 

„Der Bund wird hier, in Durchbrechung der grund­

gesetzlich vorgesehenen Zuständigkeitsordnung, 

ermächtigt, Investitionen der Länder, die diese im 

Rahmen ihrer eigenen Aufgabenzuständigkeit täti­

gen, teilweise oder vollständig zu finanzieren. Ein 

Rückgriff auf die bestehenden grundgesetzlichen 

nahmen mit investivem Schwerpunkt mit einem 

besonders hohen Wirkungsgrad bezüglich der 

Reduktion von Emissionen oder einer wirkungs­

orientierten Vergabe von Förderpauschalen zur  

autonomen Umsetzung von Klimaschutzmaßnah­

men in Kommunen, wie vom Deutschen Städtetag 

vorgeschlagen.

Mit der Schaffung der verfassungsrechtlichen Vo­

raussetzungen für die Einrichtung eines Sonder­

vermögens Infrastruktur durch die neue Bun­

desregierung, durch das auch der Klima- und 

Transformationsfonds um 100 Milliarden Euro auf­

gestockt werden soll, hat der Vorschlag zur Institu­

tionalisierung einer Gemeinschaftsaufgabe „Kom­

munaler Klimaschutz“ faktisch seine Bedeutung 

verloren. Vielmehr wird der Klima- und Transfor­

mationsfonds (KTF) als zentrales Instrument zur 

Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpas­

sung auch in Kommunen aufgewertet. Die Chancen, 

politische Mehrheiten für eine Gemeinschaftsauf­

gabe „Kommunaler Klimaschutz“ zu mobilisieren, 

sind damit in der nun angelaufenen Legislaturperi­

ode eher gering – selbst wenn die neue Bundesre­

gierung zumindest die „Prüfung“ einer neuen „Ge­

meinschaftsaufgabe Klimaanpassung“ in ihrem 

Koalitionsvertrag38 in Aussicht gestellt hat. 

Eine grundgesetzlich normierte Gemeinschaftsauf­

gabe wäre – trotz aller administrativen Schwächen 

dieses Instruments, die in der Literatur diskutiert 

werden39 – ein starkes Bekenntnis für einen ebe­

nenübergreifenden Klimaschutz, da mit ihrer Im­

plementierung letztlich auch das in Art. 20a GG for­

mulierte Staatsziel zum Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen konkretisiert würde. Anders als 

der KTF könnte eine Gemeinschaftsaufgabe „Kli­

maschutz“ zudem ein verfassungsrechtlich nor­

mierter Ankerpunkt der föderalen Klimaschutzfi­

nanzierung werden, indem sich eine Vielzahl der 

bestehenden Förderprogramme sukzessive in dieses 

neue Rahmenwerk überführen ließe. Damit wäre 

38	 CDU, CSU und SPD: 37.

39	 Scheller 2005; Hellermann 2012; Scharpf, Reissert und 
Schnabel 1976; Petersen, Anton und Bork 2001.
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Beispielhaft sei hier auf den Ansatz eines Ener­

giewendefonds (EWF) verwiesen, den der Bundes­

verband der Energie- und Wasserwirtschaft 

(BDEW) zusammen mit dem Verband kommu­

naler Unternehmen (VKU) und der Beratungsge­

sellschaft Deloitte entwickelt hat (Abbildung 35). 

Dieser Fonds zielt auf „eine Unterstützung von 

Energieunternehmen bei der Finanzierung ihrer 

Energiewendeprojekte“43. Finanzierungsvoraus­

setzungen dafür sind „bankable“ Projekte, die als 

„grüne Investments“ nach Artikel 8 EU-Taxono­

mie anerkannt werden. Der EWF sollte dabei als of­

fener Infrastrukturfonds konzipiert werden, der 

Kapital bei institutionellen Anlegern wie Pensi­

onsfonds, Versorgungswerken oder Lebensversi­

cherungen einsammelt und dann entscheidet, wel­

che Projekte finanziert werden. Auf diese Weise soll 

ein langer Investitionshorizont von 20 Jahren und 

mehr gewährleistet werden. Das Anfangsvolumen 

des EWF von 30 bis 50 Milliarden Euro soll durch 

Garantien des Bundes und der Länder abgesichert 

werden, sodass „das Risiko-Rendite-Profil seines 

Fonds-Portfolios auf ein Niveau gehoben wird, dass 

es konkurrenzfähig macht“44. 

Nach dem Grundmuster des „Blind Pool Fund“-

Prinzips wurden auch andere Fonds – auch auf 

Länder- und Kommunalebene – konzipiert. Dazu 

zählt beispielsweise das Modell des „Eigenkapital­

finanzierungsfonds“ des GEODE Deutschland e. V. – 

dem Verband für kommunale, mittelständische und 

genossenschaftliche Verteilnetzbetreiber (siehe Ab­

bildung 36).

Bei all diesen Ansätzen gilt es zu beachten, dass mit 

der Kapitalöffnung von Infrastrukturfinanzierungen 

der öffentlichen Hand für private Investoren immer 

auch Renditeerwartungen sowie entsprechende 

Mitspracherechte bei der Mittelvergabe und -pla­

nung verbunden sind. Damit dürften entsprechende 

Infrastrukturvorhaben auch immer etwas teurer 

ausfallen. Diesen Aspekt gilt es politisch mit ab­

zuwägen. Denn Vorteile solcher Finanzierungsan­

43	 Utescher-Dabitz et al. 2024: 16.

44	 A. a. O.: 16.

Mitfinanzierungstatbestände ist insoweit nicht er­

forderlich. Die Vorschrift des Artikels 143h ist in­

soweit auch eine Kompetenzvorschrift.“40 Selbst 

wenn hierdurch die Finanzierungsverantwortung 

alleine dem Bund zugewiesen wird, so wird gleich­

zeitig ein Eingriff in den Kompetenzbereich der 

Länder legitimiert. Insofern muss hierfür in der 

Verfassungspraxis in den kommenden Monaten oh­

nehin ein Verfahren entwickelt werden, das Bund 

und Ländern eine Form der Koordination entspre­

chender Vorhaben erlaubt. 

Gleichzeitig wurde mit dem Gesetz zur Ände­

rung des Grundgesetzes (Art. 109, 115 und 143h) 

im grundgesetzlich normierten Schuldenrecht – in 

Analogie zum Bund – eine Strukturkomponente für 

die Länder verankert. Damit eröffnen sich für sie 

neue Kreditaufnahmemöglichkeiten. Gleichzeitig 

ist damit für die Länder jedoch auch der Weg ge­

öffnet, einen solchen Extrahaushalt – vorbehaltlich 

einer Schaffung der verfassungsrechtlichen Voraus­

setzungen für ein ebenenübergreifendes Sonder­

vermögen – mit Kreditermächtigungen und/oder 

Bürgschaften bzw. Garantien auszustatten.

3.4	� Öffentlich-private Zukunfts- und 
Transformationsfonds 

Noch etwas weiter als die Einführung von gemein­

schaftlichen Sondervermögen würde die Einrich­

tung von „Investitions-“, „Transformations-“ oder 

„Energiewendefonds“ gehen – Ansätze, für die in­

zwischen verschiedene Modelle entwickelt wur­

den.41 Auch der Koalitionsvertrag der neuen Bun­

desregierung ebnet hierfür den Weg, indem 

festgestellt wird: „Mit dem Errichtungsgesetz zum 

Sondervermögen werden wir klare Ziele und Inves­

titionsfelder definieren, eine Erfolgskontrolle ver­

knüpfen und wo möglich privates Kapital hebeln 

[Hervorhebung durch den Verf.].“42 

40	 BT-Drucksache 20/15096: 11, https://dserver.bundestag.
de/btd/20/150/2015096.pdf (Download 2.7.2025).

41	 Stellvertretend: Geissler 2021; Utescher-Dabitz et al. 2024.

42	 CDU, CSU und SPD 2025: 52.

https://dserver.bundestag.de/btd/20/150/2015096.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/150/2015096.pdf
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Bund, Ländern und Kommunen die Frage nach  

„Wie viel Staat, wie viel Markt?“

sätze könnten darin bestehen, dass die öffentlichen 

Haushalte nicht unmittelbar durch eine übermäßige 

Kreditaufnahme belastet werden und entsprechende 

Vorhaben zügiger geplant und umgesetzt werden. 

Gleichwohl sollte in diesen politischen Abwägungs­

prozessen immer auch erwogen werden, inwieweit 

es womöglich sinnvoll sein könnte, dass die öffent­

liche Hand durch eine Weitung der verfassungs­

rechtlichen und einfachgesetzlichen Verschuldungs­

regeln dazu befähigt wird, die Eigenkapitalbasis der 

eigenen Unternehmungen direkt zu stärken, damit 

sich diese auch wiederum höher verschulden kön­

nen. Dieser Ansatz würde jedoch einen grundlegen­

den politökonomischen Klärungsprozess von Bund 

und Ländern voraussetzen – ggf. sogar im Verbund 

mit der EU, die inzwischen weitgehend für die Ban­

kenregulierung zuständig ist. Denn letztlich steht 

hinter der Frage nach der Mobilisierung von priva­

tem Kapital versus Eigenkapitalstärkung der öffent­

lichen Unternehmen durch Kreditaufnahme von 

Abbildung 35 | Schematische Darstellung Energiewendefonds

Quelle: Grafik nach Utescher-Dabitz et al. 2024: 15.
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Abbildung 36 | Schematische Darstellung Eigenkapitalfinanzierungsfonds

Quelle: Grafik nach Teigeler und König 2025: 1.
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keine entsprechenden Vorkehrungen für den Fall 

von möglichen Aufgabenübertragungen vom Bund 

an die Kommunen vorgesehen. Nichtsdestotrotz 

kommt es immer wieder dazu, dass gerade im So­

zialbereich bundeseinheitliche Regelungen ver­

abschiedet werden, die die Kommunen umsetzen 

müssen, ohne dass sie dafür hinreichend finanziell 

kompensiert würden.

Auf den ersten Blick scheint die Einführung eines 

Konnexitätsprinzips, das im Verhältnis zwischen 

Bund und Kommunen gilt, wohl der einfachste Re­

formansatz. Verfassungsrechtlich hätte dieser An­

satz jedoch weitreichende Folgen: Dem Bund würde 

damit zugestanden, direkte Finanzbeziehungen 

zu den Kommunen unterhalten zu können. Damit 

könnte er aber faktisch die Länder umgehen. Dabei 

stellen die Kommunen einen verfassungsrechtlichen 

Teil der Länder dar. Aus dem zweistufigen Staats­

aufbau der Bundesrepublik würde damit automa­

tisch eine dreistufige Struktur. Gleichzeitig würden 

die Koordinationsanforderungen an den Bund deut­

lich steigen. Denn wenn direkte Finanzbeziehungen 

zwischen ihm und den Kommunen bestehen dürf­

ten, so müsste er die rund 11.000 Kommunen selbst 

koordinieren. Das dürfte die Bundesverwaltung 

deutlich überfordern.

Jenseits einer derart weitreichenden verfassungs­

dogmatischen Herangehensweise, für die auch die 

notwendigen politischen Mehrheiten nicht zu mobi­

lisieren wären, könnte ein weiterer Ansatz in einem 

Aufgabenmoratorium bestehen, sodass schlichtweg 

4.1	� Schärfung des Konnexitäts
prinzips

Um die Kommunen mit Blick auf ihre angespannte 

Finanz- und Haushaltslage zu entlasten, stellt sich 

die Frage, inwieweit das bestehende Konnexitäts­

prinzip des Grundgesetzes und die spiegelbildli­

chen Regelungen in den Länderverfassungen ge­

stärkt werden könnten. Gemäß Art. 104a Abs. 1 GG 

gilt, dass „der Bund und die Länder (…) gesondert 

die Ausgaben (zu) tragen, die sich aus der Wahr­

nehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses 

Grundgesetz nichts anderes bestimmt“. Das Kon­

nexitätsprinzip des Grundgesetzes begründet damit 

eine „Vollzugskonnexität“. Die föderale Ebene, die 

bestimmte Funktionen bzw. Aufgaben vollzieht 

bzw. implementiert, muss dafür auch über eine 

hinreichende Finanzausstattung verfügen. 

In den Verfassungen der Bundesländer ist dagegen 

eine Veranlassungskonnexität verankert worden, 

wonach gilt: „Wer bestellt, der bezahlt“. So soll die 

kommunale Selbstverwaltungsautonomie geschützt 

werden, indem Städten und Gemeinden nicht ein­

fach Aufgaben von den Ländern übertragen werden 

können, ohne dass eine hinreichende Finanzaus­

stattung sichergestellt ist. Ein Grundproblem des 

in der Verfassung in Art. 104 a Abs. 1 GG veranker­

ten Konnexitätsprinzips besteht jedoch darin, dass 

es nur das Verhältnis zwischen Bund und Ländern 

umfasst. Da zwischen dem Bund und den Kommu­

nen grundsätzlich keine direkten Beziehungen be­

stehen dürfen, hat der Grundgesetzgeber hier auch 

4	 |	� Stärkung der allgemeinen Finanzaus
stattung der Kommunen zur Schaffung 
neuer Gestaltungsspielräume 
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Beispielsweise sind die Gewerbesteuereinnahmen 

sehr heterogen über die Kommunen verteilt. Die 

Steuer kann letztlich nur von den Kommunen in 

nennenswertem Umfang erhoben werden, in denen 

auch Gewerbebetriebe ansässig sind. Ihre Umver­

teilung über die kommunalen Finanzausgleiche der 

Länder mindert zwar diese Ungleichverteilung, eli­

miniert sie aber nicht. Und das aus gutem Grund, 

da für die Kommunen mit ansässigem Gewerbe 

auch erhöhte Kosten für die Bereitstellung von pro­

duktionsrelevanter öffentlicher Güter einhergehen. 

Außerdem werden Gewerbesteuereinnahmen nur 

innerhalb von Bundesländern, nicht aber über die 

Ländergrenzen hinweg umverteilt. 

Neben der heterogenen Verteilung ist ihre hohe 

Konjunkturreagibilität ein häufig vorgebrachter 

Kritikpunkt.48 Als Ertragssteuer wird sie nach dem 

Gewerbeertrag erhoben, also dem nach den Vor­

schriften des Einkommen- bzw. Körperschaft­

steuerrechts ermittelten Gewinn eines Unterneh­

mens.49 Da Unternehmensgewinne ihrer Natur nach 

stark von der konjunkturellen Situation abhän­

gen, schwanken auch die Gewerbesteuereinnah­

men der Kommunen erheblich. Darum auch wirken 

sich konjunkturelle Schwächephasen wie die ak­

tuelle regelmäßig stark auf die Finanzsituation der 

Gemeinden aus. In der coronabedingten Rezession 

im ersten Quartal 2020 musste der Bund die Kom­

munen vor größeren Turbulenzen bewahren, indem 

er die massiven Gewerbesteuermindereinnahmen 

kompensierte.50

Weitere Schwachpunkte der Gewerbesteuer sind die 

stark variierenden Hebesätze zwischen den Kom­

munen, legale Gewinnminderung durch Verlustvor­

träge, Abschreibungen oder Steuergestaltung sowie 

ihr hoher Verwaltungsaufwand.51 Trotzdem halten 

die Kommunen an dieser Steuer fest – nicht zu­

letzt, weil eine vollständige Abschaffung politisch 

kaum durchsetzbar erscheint. Verfassungsrechtlich 

48	 Siehe auch Kühl 2021.

49	 Schwarting 2022.

50	 Döring 2020.

51	 Hesse et al. 2024a.

weniger neue bzw. keine weiteren (sozialen) Aufga­

ben mehr an die Kommunen übertragen werden.45 

Denkbar wäre auch, dass Kommunen einzelne Auf­

gaben freiwillig abgeben, bei denen ohnehin kein 

lokaler Ermessensspielraum besteht. So verweist 

beispielsweise die aktuelle Diskussion über die Leis­

tung der Kfz-Zulassung darauf, dass eine Reduzie­

rung des kommunalen Leistungsspektrums denkbar 

und möglich wäre.46 Für den Fall, dass ein derarti­

ges Aufgabenmoratorium nicht durchsetzbar ist und 

die Kommunen auch künftig weitere Aufgaben über­

nehmen, könnte womöglich ein sogenannter „Kon­

nexitätsprüfungsausschuss“ eingeführt werden. Die­

ser sollte in allen Gesetzgebungsprozessen von Bund 

und Ländern – ggf. unter Einbeziehung der kom­

munalen Spitzenverbände – eine striktere und wirk­

samere Konnexitätsprüfung vornehmen, um etwa­

ige Zusatzbelastungen der Kommunen zu vermeiden 

oder zumindest adäquat zu kompensieren. Der Aus­

schuss könnte beim Bundesrat angesiedelt wer­

den und hätte zu prüfen, dass das „Aufgabenüber­

tragungsverbot gemäß Art. 84 Abs. 1 GG eingehalten 

wird. Er könnte dabei auch als Streitschlichtungsin­

stanz zwischen den Ebenen wirken.

4.2	� Reform der Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist ihrem Aufkommen nach die 

wichtigste Gemeindesteuer in Deutschland, sie 

machte zuletzt knapp die Hälfte der kommunalen 

Steuereinnahmen und rund 18 Prozent der gesam­

ten bereinigten Einnahmen der kommunalen Ebene 

aus.47 Erhoben wird sie von den Städten und Ge­

meinden, die ein eigenes Hebesatzrecht besitzen 

und damit eine große Freiheit in der Ausgestaltung 

der Steuer haben. Mit Blick auf die bessere finanzi­

elle Ausstattung und auch die Stärkung der Investi­

tionsfähigkeit der Kommunen liegt in einer Reform 

der Gewerbesteuer erhebliches Potenzial. Allerdings 

weist sie als Gemeindesteuer auch verschiedene 

Schwächen auf. 

45	 DStGB 2024b; Junkernheinrich und Micosatt 2024.

46	 DStGB 2025b.

47	 Statistisches Bundesamt 2025b.
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terer Reformvorschlag zielt darauf, das Anlagever­

mögen in die Besteuerungsgrundlage aufzunehmen, 

um die wirtschaftliche Substanz von Unterneh­

men stärker zu berücksichtigen.58 Zur Verringerung 

kleinräumiger Unterschiede bei den Hebesätzen 

wird vorgeschlagen, entweder den Mindesthebesatz 

von derzeit 200 Prozent zu erhöhen oder die Rolle 

der Produktionsstandorte in der Steuerzerlegung zu 

stärken.59 Der Koalitionsvertrag sieht eine Anhe­

bung auf 280 Prozent vor.60 

4.3	� Anpassung der Steuerverteilung

Die Gemeinden erhalten feste Anteile an den drei 

großen Gemeinschaftssteuern: 15 Prozent der Ein­

kommensteuer, zwölf Prozent der Kapitalertrag­

steuer und rund zwei Prozent der Umsatzsteuer. 

Effektiv liegt der Anteil an der Umsatzsteuer durch 

zusätzliche Festbeträge bei etwa 2,8 Prozent.61 Mit 

einer Anpassung des Länder- oder Gemeindean­

teils der Umsatzsteuer kann der Bund die Finanzie­

rung übertragener Aufgaben sicherstellen. So er­

höht beispielsweise der Bund für die Finanzierung 

des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für 

Grundschulkinder den Länderanteil an der Umsatz­

steuer.62

Gerade der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

ist von jeher als sogenanntes „bewegliches Schar­

nier“ in den föderalen Finanzbeziehungen der ver­

schiedenen Ebenen angelegt und dient dazu, die fi­

nanziellen Deckungsanforderungen zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen feinzusteuern. In Pha­

sen, in denen diese Deckungsanforderungen aus 

dem Gleichgewicht geraten, erscheint eine Anpas­

sung also naheliegend. Dieser Finanzierungsan­

satz erscheint zudem besonders kompatibel mit den 

Plänen der neuen Bundesregierung, die im Koali­

tionsvertrag die zentrale Rolle der Kommunen in 

58	 Witte und Tebbe 2006.

59	 Junkernheinrich und Micosatt 2023.

60	 CDU, CSU und SPD 2025.

61	 Hesse et al. 2024a; 2024b; BMF 2024c.

62	 BMBFSFJ 2025.

ist das kommunale Hebesatzrecht auf eine wirt­

schaftsbezogene Realsteuer durch Art. 28 Abs. 2 GG 

geschützt. Eine Abschaffung der Gewerbesteuer 

würde den Städten und Gemeinden ihre einzige be­

deutende autonome Steuer nehmen.52 Zudem profi­

tieren Unternehmen unmittelbar von kommunalen 

Leistungen – etwa in Form von Infrastruktur und 

Standortvorteilen – was eine Besteuerung im Sinne 

des Äquivalenzprinzips rechtfertigt.53 Auch die An­

reizwirkung der Steuer ist nicht zu unterschätzen: 

Die Aussicht auf Gewerbesteuereinnahmen moti­

viert viele Kommunen, Unternehmen gezielt an­

zusiedeln, selbst wenn diese auf den ersten Blick 

wenig attraktiv erscheinen.54 

Historisch wurde die Gewerbesteuer mehrfach re­

formiert, etwa durch die Abschaffung der Lohn­

summensteuer 1980 und der Gewerbekapitalsteuer 

1998. Beide Maßnahmen reduzierten die Bemes­

sungsgrundlage, was zu einem weniger stabilen 

Einnahmesystem führte.55 Angesichts aktueller He­

rausforderungen bietet sich nun die Gelegenheit, 

die Debatte um eine Reform neu zu beleben. 

Ein viel diskutierter Vorschlag zielt auf die Um­

wandlung der Gewerbesteuer in eine kommunale 

Wertschöpfungsteuer mit eigenem Hebesatzrecht 

ab. Diese würde nicht nur Gewinne, sondern auch 

Löhne, Zinsen und Mieten als Bemessungsgrund­

lage einbeziehen.56 Damit ließe sich die Steuerbasis 

verbreitern und ihre Konjunkturanfälligkeit redu­

zieren – da Lohnsummen stabiler sind als Unter­

nehmensgewinne. Zudem könnten durch eine Aus­

weitung des Kreises der Steuerpflichtigen – etwa 

auf freie Berufe, Land- und Forstwirtschaft oder 

den öffentlichen Sektor – zusätzliche Einnahmen 

generiert werden. Dies würde Spielraum schaffen, 

um die teils sehr hohen Hebesätze zu senken, die 

international als Standortnachteil gelten.57 Ein wei­

52	 Schwarting 2022.

53	 Brümmerhoff 2007.

54	 Schwarting 2022.

55	 A. a. O.

56	 Oberhauser 1983.

57	 BMF 2024d.
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4.4	� Anpassungen in den kommunalen 
Finanzausgleichssystemen

Die kommunalen Finanzausgleichssysteme (KFA)  

der Bundesländer sind ein zentraler Bestandteil der 

finanziellen Ausstattung der Kommunen – auch wenn 

ihre konkrete Ausgestaltung von Land zu Land vari­

iert. Eine Reform dieser Systeme hin zu mehr Ein­

heitlichkeit und Vergleichbarkeit über die Bundes­

länder hinweg sowie einer bedarfsgerechteren 

Ermittlung der Zuweisungen bietet daher einen wich­

tigen Hebel, die kommunale Finanzkraft zu stärken 

und strukturell zu verbessern. Gleichwohl muss aner­

kannt werden, dass KFA-Reformen zunächst Länder­

sache sind und eine übergeordnete Harmonisierung 

der Systeme vor der Herausforderung steht, dass sich 

alle Flächenländer auf dieses Ziel einigen müssen.

Grundsätzlich lassen sich jedoch trotz länderspezi­

fischer Unterschiede gemeinsame Grundstrukturen 

erkennen. Ein zukunftsfähiger und modernisierter 

KFA sollte sich weiterhin auf drei wesentliche Ele­

mente stützen: den horizontalen Finanzausgleich 

zwischen den Kommunen, den vertikalen Ausgleich 

zwischen Land und Kommunen sowie eine Finanz­

ausgleichsumlage. Um die Mittelverteilung fairer zu 

gestalten, ist es entscheidend, die finanziellen Be­

darfe der Kommunen möglichst objektiv und belast­

bar zu ermitteln – auch wenn dabei politische Ab­

wägungen nie ganz ausgeklammert werden können.

Ein bedarfsgerechteres System hätte den Vorteil,  

dass die Verteilung öffentlicher Mittel stärker die tat­

sächlichen Aufgabenbelastungen vor Ort berücksich­

tigt. Insbesondere im horizontalen Finanzausgleich 

bedarf es einer verbesserten finanziellen Ausstattung 

für zentrale Aufgabenbereiche wie Bildung, soziale 

Dienste oder Infrastruktur. Dafür bieten sich metho­

disch vor allem normative Bedarfsansätze und aufga­

benspezifische Regressionsanalysen an, gefolgt von 

Gesamtregressionsverfahren, modifizierten Korridor­

modellen oder auch der pauschalen Anerkennung be­

stimmter Ausgaben als Bedarf.67 

67	 Döring et al. 2021; Gerhards und Thöne 2023; Gerhards et 
al. 2021; 2019.

der Umsetzung staatlicher Aufgaben anerkennt und 

verspricht, sich für eine faire Aufgaben- und Fi­

nanzierungsverteilung zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen einzusetzen.63 Insbesondere soll si­

chergestellt werden, dass kommunale Aufgaben an­

gemessen ausgestattet werden. 

Eine deutliche Erhöhung des kommunalen Umsatz­

steueranteils wäre vor allem auch deshalb sinnvoll, 

weil es sich bei der Umsatzsteuer grundsätzlich um 

eine ergiebige Steuerquelle handelt, die zudem ste­

tig wächst und nur geringfügigen Schwankungen 

im Konjunkturverlauf unterliegt.64 Die Erhöhung 

des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer brächte 

den Kommunen eine sicherere und besser planbare 

Einnahmequelle als die Gewerbesteuer. Erreicht 

werden könnte dies entweder über die Anhebung 

der prozentualen Beteiligung oder aber über dauer­

haft höhere Festbeträge.65 Simulationsrechnungen 

zeigen, dass eine Erhöhung des kommunalen Um­

satzsteueranteils zu mehr Steuereinnahmen für die 

Kommunen in allen Bundesländern führen würde.

Ein weiterer Ansatzpunkt für die Stärkung der Ge­

meindefinanzen über das Werkzeug der Umsatz­

steuer liegt in ihrem Verteilungsschlüssel. Dieser 

orientiert sich gegenwärtig primär an der Wirt­

schaftskraft einer Kommune. Eingerechnet werden 

das Gewerbesteueraufkommen, die Zahl der sozi­

alversicherungspflichtig Beschäftigten sowie deren 

Entgelte.66 Eine Reform dieses Verteilungsschlüs­

sels hin zu einer stärkeren Orientierung an Finanz­

schwäche anstatt -stärke würde zwar insgesamt die 

Umsatzsteuereinnahmen der Kommunen nicht ver­

größern, könnte aber gerade bei finanzschwachen 

Gemeinden und Städten für Entlastung sorgen.

63	 CDU, CSU und SPD 2025.

64	 Schwarting 2022.

65	 Hesse et al. 2024a.

66	 A. a. O.; BMF 2024b; Deutscher Bundestag 2010.
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4.5	� Entlastung der Kommunen bei 
den Soziallasten 

Wenn der Koalitionsvertrag eine „umfassende Auf­

gaben- und Kostenkritik“ im Verhältnis von Bund, 

Ländern und Kommunen ankündigt, liegt eine Dis­

kussion der kommunalen Ausgaben im Sozialbereich  

nahe. Nicht nur werden hier regelmäßig neue Auf­

gaben von den Kommunen übernommen, wie ge­

genwärtig etwa durch den Rechtsanspruch auf 

Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter,  

der ab dem Jahr 2026 eingeführt wird. Darüber hi­

naus war in den vergangenen Jahrzehnten auch 

eine schleichende Ausweitung bestehender Auf­

gaben zu beobachten.68 Eine Entwicklung, die nur 

schwer mit der gesetzlich zugesicherten vollen 

Kostenübernahme durch die Länder (Konnexität)  

zu vereinbaren ist. 

Beides, die Zunahme der Zahl an Aufgaben, aber 

auch deren schleichende Ausweitung führt im Er­

gebnis dazu, dass insbesondere die Sozialausgaben 

der Kommunen seit Langem dynamisch ansteigen 

und die Kommunen vor zunehmende Herausfor­

derungen stellen. Insofern wäre eine direkte Ent­

lastung ein naheliegender Lösungsweg, um die 

Haushalte der Städte, Landkreise und Gemein­

den dauerhaft zu stabilisieren. Grundsätzlich bieten 

sich dafür zwei Optionen: Entweder übernimmt der 

Bund bestimmte kommunale Sozialausgaben gemäß 

Art. 104a GG oder die Aufgabenlast wird reduziert 

bzw. auf dem aktuellen Niveau eingefroren.69 

Bereits umgesetzte Maßnahmen wie die vollstän­

dige Kostenübernahme der Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung seit 2018 sowie die Auf­

stockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der 

Unterkunft und Heizung (KdU) im SGB II zeigen 

die Wirksamkeit solcher Ansätze.70 Grundsätzlich 

gilt es allerdings vorab zu prüfen, welche kommu­

nalen Leistungen unter die bundesrechtliche Re­

gelung von Geldleistungsgesetzen fallen und somit 

68	 Schwarting 2019: 15.

69	 Junkernheinrich und Micosatt 2024.

70	 BMF 2024d.

Darüber hinaus sollte die Vergleichbarkeit der KFA-

Systeme über Ländergrenzen hinweg verbessert 

werden. Ziel muss es sein, bestehende Unterschiede 

in der kommunalen Leistungsfähigkeit stärker aus­

zugleichen. Das setzt mehr Transparenz in der Sys­

temgestaltung voraus und verlangt zugleich die Ab­

sicherung einer verlässlichen Grundfinanzierung. 

Jede Kommune muss in die Lage versetzt wer­

den, ihre gesetzlichen Pflichtaufgaben zu erfüllen – 

ebenso wie zumindest einen Teil ihrer freiwilligen 

Leistungen, die für Lebensqualität und Entwicklung 

vor Ort oft entscheidend sind.

Viele bestehende Ausgleichssysteme beruhen auf 

historisch gewachsenen politischen Kompromis­

sen, deren Regelungen heute teilweise nicht mehr 

den aktuellen Anforderungen gerecht werden. Diese 

sollten daher kritisch auf ihre Wirksamkeit geprüft 

und bei Bedarf überarbeitet werden, um eine ge­

rechtere Verteilung der Finanzmittel sowohl zwi­

schen Land und Kommunen als auch zwischen den 

Kommunen selbst zu erreichen.

Neben einer stärkeren Bedarfsorientierung er­

scheint es zudem sinnvoll, das Prinzip der Ergeb­

nisorientierung stärker in den Finanzausgleich zu 

integrieren. Auf diese Weise könnte nicht nur die 

Verteilungsgerechtigkeit erhöht, sondern auch die 

Effizienz und Wirksamkeit der eingesetzten Mittel 

verbessert werden. Ein solches Zusammenspiel aus 

Bedarfsgerechtigkeit, Vergleichbarkeit und Ergeb­

nisverantwortung wäre ein entscheidender Schritt 

hin zu einem zukunftsfähigen kommunalen Fi­

nanzausgleich.

Klar sollte allerdings auch sein, dass die kommu­

nalen Finanzausgleiche gewachsene Systeme dar­

stellen und sich entsprechend von Bundesland zu 

Bundesland unterscheiden. Damit tragen sie zwar 

einerseits den länderspezifischen Gegebenheiten 

Rechnung, andererseits macht das eine länderüber­

greifende Harmonisierung zu einem aufwendigen 

Reformprojekt, das nicht von heute auf morgen zu 

bewerkstelligen sein wird.
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Langfristig könnte darum auch eher eine Begren­

zung neuer Aufgabenübertragungen an die Kom­

munen zur finanziellen Entlastung beitragen77 

(siehe Kapitel 4.1 zur Schärfung der Konnexität).  

Denkbar ist sogar eine Rückübertragung nicht 

kommunalspezifischer Aufgaben auf höhere Ebenen. 

Dass dafür grundsätzlich eine Offenheit besteht, 

zeigt die aktuelle Debatte um die Kfz-Zulassung, 

in der die Landkreise zuletzt selbst die Möglichkeit 

der Abgabe einer Aufgabe ins Spiel gebracht haben.78 

77	 DStGB 2024b; Junkernheinrich und Micosatt 2024.

78	 DStGB 2025b.

überhaupt übernahmefähig sind. Der Bund darf sich 

nämlich nur an Geldleistungen beteiligen, die ob­

jektivierbar sind.71 Viele Sozialleistungen sind aber 

aufgrund lokaler Unterschiede schwer zu normie­

ren und daher von einer Bundesbeteiligung ausge­

schlossen.72 

Aus heutiger Sicht besonders in der Diskussion für 

eine weitere Übernahme durch den Bund wären 

die Bereiche der Eingliederungs- und Jugendhilfe. 

Hier sind die kommunalen Deckungsgrade beson­

ders niedrig.73 Allein die Eingliederungshilfe verur­

sachte 2023 bundesweit Kosten von rund 25,4 Mil­

liarden Euro, die bislang vollständig von Ländern 

und Kommunen getragen werden.74 Ein Reform­

vorschlag zielt auf ein „dynamisches Dritteln“ die­

ser Kostenverantwortung zwischen Bund, Ländern 

und Kommunen.75 Die Wirkung wäre jedoch regi­

onal unterschiedlich, da die Trägerschaft der Ein­

gliederungshilfe nicht einheitlich geregelt ist – in 

manchen Ländern übernimmt das Land alle Kosten, 

in anderen sind es die Kommunen (z. B. Nordrhein-

Westfalen) oder es existieren Mischmodelle.76 

Zudem muss berücksichtigt werden, dass bei man­

chen sozialen Dienstleistungen eine volle Über­

nahme der Kosten durch den Bund auch gar nicht 

zwangsläufig wünschenswert wäre, da damit eine 

Einschränkung der kommunalen Ermessensspiel­

räume in der Ausgestaltung der Leistung einher­

ginge. Gerade bei Leistungen des SGB VIII der Kin­

der- und Jugendhilfe erscheint eine Erbringung 

als Auftragsangelegenheit – wie es die Kommunen 

etwa beim Meldewesen kennen – aber eher unpas­

send, denn die Sozialstruktur und damit auch die 

Bedarfe unterscheiden sich von Kommune zu Kom­

mune zum Teil erheblich. 

71	 Hansmann 2024; Hesse et al. 2024b.

72	 Geißler und Niemann 2015.

73	 Hansmann 2024.

74	 Jethon und Klieve 2023; Destatis 2024a.

75	 Jethon 2024.

76	 Regionalverband Saarbrücken 2023; Geißler und Niemann 
2015.
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Länder und Kommunen“84. Naturgemäß handelt es 

sich bei Koalitionsverträgen um Absichtserklärun­

gen zu gesetzgeberischen Umsetzungen von ge­

meinsamen Vorhaben. Insofern enthalten sie meist 

auch keine konkreten Finanzierungsvorschläge. 

Dies gilt auch für die genannten Vorhaben, die erst 

noch in politischen Verhandlungen mit Ländern 

und Kommunen sowie in entsprechenden Prozessen 

zur Ausführungsgesetzgebung konkretisiert werden 

müssen. Diese waren zu Redaktionsschluss noch 

nicht abgeschlossen. Insofern verstehen sich die 

folgenden Ausführungen auch als Sammlung mög­

licher Umsetzungsvarianten für diese Prozesse.

5.1	 Sondervermögen Infrastruktur

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

(Art. 109, 115 und 143h) haben Bundestag und Bun­

desrat noch vor Aufnahme der Amtsgeschäfte der 

neuen Bundesregierung im März 2025 die Mög­

lichkeit zur Errichtung eines unselbstständigen 

Sondervermögens Infrastruktur geschaffen. Die­

ses kann gemäß dem neuen Art. 143h GG mit Kre­

ditermächtigungen in einer Höhe bis 500 Milliar­

den Euro ausgestattet werden. Davon sind gemäß 

Art. 143h Abs. 2 GG 100 Milliarden Euro „auch für 

Investitionen der Länder in deren Infrastruktur“ 

vorgesehen. Der Koalitionsvertrag konkretisiert 

diese Maßgabe, da er Länder und Kommunen glei­

chermaßen als Empfänger dieses Anteils des Son­

84	 A. a. O.: 57.

Die seit Mai 2025 amtierende Bundesregierung aus 

CDU/CSU und SPD adressiert in ihrem Koalitions­

vertrag auch die finanziellen Herausforderungen 

der Kommunen. So finden sich in dem Regierungs­

programm sowohl Maßnahmen zur allgemeinen 

Stärkung der kommunalen Finanzkraft als auch 

Überlegungen zu Finanzierungsfragen der sozial­

ökologischen Transformation79 – selbst wenn diese 

Vereinbarung naturgemäß nicht alle anstehenden  

Herausforderungen vollumfänglich adressieren 

kann. Angesichts der Schätzungen zu den transfor­

mativen Investitionsbedarfen wird es zudem auch 

kaum möglich sein, innerhalb einer Legislaturperi­

ode entsprechende Finanzvolumina zu mobilisieren 

und zu verausgaben. 

Zu den prioritären Vorhaben des Koalitionsvertrags, 

mit denen sowohl die Grundfinanzierung als auch 

die Finanzierung von investiven Transformations­

vorhaben der Kommunen verbessert werden sollen, 

zählen u. a. das Sondervermögen Infrastruktur80, 

die Beteiligung des Bundes an einer kommunalen  

Altschuldenlösung in verschiedenen Ländern81, die 

geplante Mobilisierung und Verausgabung einer 

„Sportmilliarde“ zur Sanierung von (kommunalen) 

Sportstätten82, eine avisierte Neuordnung der föde­

ralen Beziehungen83 sowie ein „Zukunftspakt Bund, 

79	 CDU, CSU und SPD 2025: 115 ff.

80	 A. a. O.: 54.

81	 A. a. O.: 57.

82	 A. a. O.: 119.

83	 A. a. O.: 61.
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Sinn des Förderzwecks verwendet werden“90.

Die Ausführungen zum Verteilungsmechanismus 

der Investitionsmittel an die Kommunen greifen 

eine Diskussion auf, die seit Jahren nicht nur auf 

der kommunalen Ebene über die immer unüber­

sichtlicher werdende Förderprogrammkulisse von 

Bund, Ländern und der EU geführt wird. Folgerich­

tig sollte mit der Mittelverteilung aus dem Sonder­

vermögen vermieden werden, ohnehin bestehende 

Hürden der bestehenden Förderprogramme (Wind­

hundprinzip, uneinheitliche Antrags- und Nach­

weisverfahren, unzulässige Förderfähigkeit von 

Personal, Kofinanzierungspflichten etc.) einfach 

fortzuschreiben und ggf. noch zu potenzieren.  

Diese Gefahr bestünde, wenn der kommunale  

Anteil des Sondervermögens einfach durch eine 

Aufstockung bestehender Förderprogramme, wie 

beispielsweise der Städtebauförderung oder der 

Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse­

rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), 

abgewickelt würde. 

Vielmehr sollte das Fenster, das sich nun mit dem 

Sondervermögen Infrastruktur öffnet, genutzt wer­

den, um auch eine vereinfachte Mittelausreichung 

an Länder und insbesondere Kommunen zu ent­

wickeln. Denn auch wenn Förderprogramme bis­

her den gängigsten Transferkanal zur öffentlichen 

Investitionsförderung bilden, sollte jetzt nicht mit 

einer bloßen Fortschreibung dieser Praxis der Weg 

des geringsten Widerstands verfolgt werden – auch 

wenn der Zeitdruck groß ist. Die Länder haben sich 

mit Blick auf die horizontale Verteilung der 100 

Milliarden Euro auf ihrer Ebene zwischenzeitlich 

auf eine Verteilung nach dem Königsteiner Schlüs­

sel verständigt. Damit werden nominal einwoh­

ner- und steuerstarke Länder wie Nordrhein-West­

falen, Bayern und Baden-Württemberg begünstigt 

– selbst wenn sich in einem Pro-Kopf-Vergleich 

näherungsweise ähnliche Werte ergeben würden.91 

Für die Verteilung auf die Kommunen schlägt der 

Deutsche Städtetag „zweckgebundene Zuweisungen 

90	 Ebd.

91	 Helaba 2025.

dervermögens benennt. Weitere 100 Milliarden Euro 

sollen demnach „schrittweise dem Klima- und 

Transformationsfonds zugeführt“85 werden. Darü­

ber hinaus sollen „aus dem Bundesanteil des Son­

dervermögens (…) in den Jahren 2025 bis 2029 In­

vestitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rund 

150 Milliarden Euro finanziert“86 werden. Der An­

teil von 100 Milliarden Euro für Länder und Kom­

munen wird gemäß Königsteiner Schlüssel auf die 

Länder verteilt. Der zum Redaktionsschluss dieser  

Publikation vorliegende Referentenentwurf des 

Bundesgesetzes sieht zudem vor, dass jedes Land 

mindestens 60 Prozent der Gelder an die Kommu­

nen weitergeben soll. Der Auszahlungsmodus sieht 

Jahrestranchen über einen Zeitraum von zwölf Jah­

ren vor, die Festlegung des Verteilungsmodus ob­

liegt den Ländern.87 

Damit lässt sich feststellen, dass mit dem Sonder­

vermögen Infrastruktur mittels öffentlicher Kredit­

aufnahme erhebliches zusätzliches Kapital für die 

Transformation mobilisiert wird. Durch die Befris­

tung auf zwölf Jahre sowie die anteilige Verteilung 

auf die föderalen Ebenen relativiert sich das Ge­

samtvolumen. Durch die Kreditaufnahme wird der 

Haushalt des Bundes langfristig belastet, da er al­

leine Zins- und Tilgungszahlungen leisten muss.

Der Koalitionsvertrag benennt die Notwendigkeit 

einer schnellen Verausgabung der Mittel aus dem 

Sondervermögen Infrastruktur. Dazu wird neben 

einer „Beschleunigung von Planung und Genehmi­

gung, Beschaffung und Vergabe der Infrastruktur­

projekte aus dem Sondervermögen“88 auch auf eine 

Verschlankung des Förderwesens89 verwiesen. Dazu 

sollen „ausufernde Förderbestimmungen, Zweck­

verwendungsnachweise und weitere Formalitäten“ 

deutlich reduziert werden, um „mehr Fördermittel 

pauschal zuweisen“ zu können. Länder und Kom­

munen sollen dabei zusichern, „dass die Mittel im 

85	 CDU, CSU und SPD 2025: 52.

86	 Ebd.

87	 BMF 2025d.

88	 CDU, CSU und SPD 2025: 53.

89	 CDU, CSU und SPD 2025: 54.
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entsprechend würde die Aufstockung der diversen 

Förderprogramme des KTF geringer ausfallen. Die 

rechtliche Zulässigkeit einer solchen Subventionie­

rung durch Finanzmittel, die formal für investive 

Zwecke bestimmt sind, ist umstritten.93 

Mit Blick auf die rund 60 Förderprogramme, die aus 

dem KTF finanziert werden, widmet der Koalitions­

vertrag der neuen Bundesregierung diesem Sonder­

vermögen einen eigenen Abschnitt. Dieser ist mit 

der Überschrift „Sanierung des Klima- und Trans­

formationsfonds (KTF)“94 überschrieben. Konkret 

werden in diesem Zusammenhang eine Effizienz­

steigerung der Mittelvergabe sowie eine Ausrich­

tung „an den Kriterien der CO2-Vermeidung und 

des sozialen Ausgleichs“ angestrebt – also eine 

Form der wirkungsorientierten Steuerung dieser 

spezifischen Förderprogramme. Zudem sollen die 

„bestehenden sehr hohen pauschalen Kürzungsvor­

gaben“ aufgelöst werden und „Kleinstprogramme 

mit perspektivisch weniger als 50 Millionen Euro 

Fördervolumen“ nicht fortgeführt werden.95 In 

einem separaten Abschnitt wird außerdem eine ge­

nerelle „Verschlankung des Förderwesens“96 in 

Aussicht gestellt.

Damit lässt sich feststellen, dass mit der Zuführung 

von rund 100 Milliarden Euro über zehn Jahre an 

den KTF aus dem Sondervermögen zwar keine wei­

teren Finanzressourcen für die Transformation mo­

bilisiert werden. Allerdings erfahren die Mittel eine 

mehr oder weniger klare Zweckbindung zuguns­

ten der Transformation – auch wenn ein nicht un­

wesentlicher Anteil der jährlichen Fondszuweisung 

durch ein Subventionsvorhaben aufgezehrt werden 

könnte, deren transformative Wirkung eher frag­

würdig scheint.

93	 Verheyen 2025: 25–27.

94	 CDU, CSU und SPD 2025: 55.

95	 A. a. O.: 53.

96	 A. a. O.: 56.

als Transferweg“ sowie einen Verteilschlüssel vor, 

„der die Investitionsbedarfe berücksichtigt“ – also 

„Indikatoren wie beispielweise Einwohnerzahl und 

Arbeitslosenquote“.92

Die Herausforderung bei einem derart breit gefass­

ten Förderzweck wie „Infrastruktur“ besteht darin, 

dass es hierbei wohl keine Kommune geben wird, 

die keine Investitionsbedarfe hat. Dies macht eine 

(gedeckelte) pauschalierte Förderung insofern  

schwierig, als mit Blick auf die insgesamt rund 

11.000 Kommunen und das umzuverteilende Bud­

get jeder Kommune nur vergleichsweise geringe 

Förderpauschalen bzw. Festbeträge gewährt wer­

den könnten. Auch eine „wirkungsorientierte“ För­

derung wäre dann nur bedingt möglich, da für 

Bund und Länder kaum überprüfbar würde, ob In­

frastrukturdefizite der Kommunen durch den ent­

sprechenden Mitteleinsatz substanziell abgebaut 

wurden. Sollten hingegen gezielt spezifische Infra­

strukturdefizite adressiert werden, bräuchte es für 

die Verteilung wiederum geeignete Indikatoren,  

mit denen Ist- und Soll-Zustände abgebildet wer­

den könnten. Damit würde zugleich der Gedanke 

der Pauschalierung wieder in den Hintergrund  

treten, da defizitärere Kommunen vorrangig Mittel 

erhalten müssten. 

5.2	� Aufstockung des Klima- und 
Transformationsfonds (KTF)

In ihrem Koalitionsvertrag sieht die neue Bundes­

regierung zudem vor, dass 100 Milliarden Euro aus 

dem Sondervermögen Infrastruktur in den Klima- 

und Transformationsfonds (KTF) überführt werden 

sollen. Dies soll in Form einer jährlichen Zuwei­

sung in Höhe von rund 10 Milliarden Euro erfolgen.  

Aus dem KTF soll jedoch nach den Vorstellungen 

der neuen Bundesregierung auch die dauerhafte 

Senkung der Strompreise um mindestens 5 Cent pro 

Kilowattstunde für Unternehmen finanziert werden. 

Schätzungen gehen hier von einem Finanzbedarf im 

höheren einstelligen Milliardenbereich aus. Dem­

92	 Deutscher Städtetag 2025.
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nahmen der Länder, die ihre Kommunen durch eine 

landesseitige Übernahme übermäßiger Kassenkre­

dite entlasten, finanziell zur Hälfte beteiligen.“98 

Gleichzeitig wird der Bund „für den gleichen Zeit­

raum die Geberländer im bundesstaatlichen Finanz­

ausgleich um 400 Millionen Euro pro Jahr entlas­

ten. Diese Summe ist entsprechend dem Anteil des 

jeweiligen Landes an den Gesamtnettozahlungen  

in den Finanzausgleich aufzuteilen und an dieses 

direkt zu leisten.“99 Mit diesem Vorhaben wird der 

Bund zu einer indirekten Entlastung der Kommu­

nalhaushalte beitragen, sodass Städte, Landkreise 

und Gemeinden im Idealfall durch reduzierte Zins­

belastungen auch neue Gestaltungsmöglichkeiten 

für (transformative) Investitionsvorhaben zurück­

erlangen.

Schon in den vergangenen Jahren wurden spürbare 

Fortschritte beim Abbau kommunaler Altschulden 

erzielt. Insbesondere Länder mit stark betroffenen  

Kommunen haben entweder bereits Entschuldungs­

programme umgesetzt oder entsprechende Maß­

nahmen eingeleitet – zu nennen sind hier die Hes­

senkasse, der Saarlandpackt oder der sogenannten 

„PEK-RP“, der „Partnerschaft zur Entschuldung 

der Kommunen in Rheinland-Pfalz“100. Ein weite­

res aktuelles Beispiel ist Nordrhein-Westfalen, das 

nun ebenfalls ein eigenes Altschuldenprogramm 

aufgelegt hat. Dieses kommt zur richtigen Zeit, da 

sich die kommunalen Kassenkredite in Nordrhein-

Westfalen auf zuletzt rund 21 Milliarden Euro belie­

fen – was etwa zwei Drittel der kommunalen Alt­

schulden bundesweit ausmacht (siehe hierzu auch 

Teil A).101 Eine gezielte Altschuldenlösung stärkt vor 

allem die Eigenfinanzierungskraft finanzschwacher 

Kommunen und trägt damit zur Stärkung der In­

vestitionskraft insbesondere der Kommunen bei, in 

denen der Bedarf besonders hoch ist. 

Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, 

wenn die aktuelle Bundesregierung an die Zusage 

98	 Ebd.

99	 Ebd.

100	 Drammeh 2018; Boddenberg 2020; Landesregierung 
Rheinland-Pfalz 2024.

101	 Destatis 2024c.

5.3	� Zukunftspakt Bund, Länder und 
Kommunen

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung 

sieht auch einen „Zukunftspakt von Bund, Län­

dern und Kommunen“ vor. Mit diesem soll „die fi­

nanzielle Handlungsfähigkeit“ aller drei Ebe­

nen gestärkt „und eine umfassende Aufgaben- und 

Kostenkritik“97 vorgenommen werden. In diesem 

Kontext wird auf „die zentrale Rolle der Kommunen 

in der Umsetzung staatlicher Aufgaben“ verwie­

sen und eine „faire Aufgaben- und Finanzierungs­

verteilung zwischen Bund, Ländern und Kommu­

nen“ angestrebt. Dabei soll sichergestellt werden, 

dass kommunale Aufgaben angemessen ausge­

stattet werden und neue Verpflichtungen mit einer 

entsprechenden finanziellen Unterstützung ein­

hergehen. Bei Gesetzen, die die Kommunen betref­

fen, sollte „ab sofort“ die Kommunalverträglich­

keit mit Blick auf finanzielle und organisatorische 

Auswirkungen unter Beteiligung der kommunalen 

Spitzenverbände geprüft werden. Mit dem letzten 

Punkt wird die Konnexitätsproblematik angespro­

chen, die seit Jahren Gegenstand von Diskussionen 

zur Reform der föderalen Finanzbeziehungen zwi­

schen den Ebenen ist.

Insofern impliziert das Vorhaben zur Begründung 

eines Zukunftspaktes zunächst einmal keine kon­

kreten Finanzierungsfolgen, da hiermit in erster 

Linie verfassungsrechtliche und -praktische Fragen 

adressiert werden, die bereits früher im Rahmen 

von Föderalismusreformen problematisiert wurden. 

5.4	� Kommunale Altschulden und 
bundesstaatlicher Finanzausgleich

Seit einigen Jahren ist die kommunale Altschulden­

problematik Gegenstand von Kontroversen zwi­

schen Bund und Ländern. Der Koalitionsvertrag 

enthält nun auch einen Passus zur Lösung dieser 

Frage. Demnach „wird sich der Bund in dieser Le­

gislatur mit 250 Millionen Euro pro Jahr an Maß­

97	 CDU, CSU und SPD 2025: 55.
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Planungen der Bundesregierung zur Verbesserung der kommunalen Investitionsfähigkeit

dig, muss jedoch gut durchdacht sein, um zukünf­

tige Fehlanreize zu vermeiden. Gleichzeitig braucht 

es umfassendere Reformen in der kommunalen Fi­

nanzstruktur, um langfristige Stabilität zu gewähr­

leisten.

der Vorgängerregierung anknüpft, sich an der Alt­

schuldenlösung in Nordrhein-Westfalen zu be­

teiligen. Darüber hinaus sollte sie den Dialog mit 

weiteren Bundesländern suchen, die bisher keine 

eigenen Entschuldungsstrategien entwickelt haben. 

Gleichwohl sind die Kassenkreditbestände in den 

meisten Ländern – mit Ausnahme von Nordrhein-

Westfalen – vergleichsweise gering, was es ver­

tretbar erscheinen lässt, dass diese Länder eigene 

Entschuldungsprogramme aus Landesmitteln fi­

nanzieren. Unabhängig davon, in welchem Bun­

desland eine Altschuldenlösung umgesetzt wird, ist 

deren Ausgestaltung entscheidend. Ein Tilgungs­

fonds sollte so konzipiert sein, dass die Investiti­

onsfähigkeit der betroffenen Kommunen vom ers­

ten Tag an wiederhergestellt ist – also unabhängig 

davon, ob die Entschuldung formal bereits abge­

schlossen ist. Andernfalls droht eine Phase, in der 

die Kommune trotz der Schuldenentlastung weiter­

hin keine Investitionskredite aufnehmen kann, was 

wichtige Infrastrukturprojekte verzögern würde.

Entschuldungsprogramme dürfen allerdings immer 

nur als letzte Maßnahme – eine „ultima ratio“ – 

im Rahmen der Kommunalfinanzierung gelten. 

Sie sollten zudem mit klaren Regeln zur zukünf­

tigen Kreditaufnahme verknüpft werden. Andern­

falls könnten solche Programme unerwünschte An­

reize setzen. Wie Rodden (2002) analysiert, besteht 

die Gefahr, dass Kommunen nach einem Schul­

denschnitt auf künftige staatliche Hilfen spekulie­

ren und dadurch ein riskanteres Ausgabeverhal­

ten entwickeln. Zudem ist die eigentliche Ursache 

der hohen kommunalen Verschuldung nicht pri­

mär in einem kurzfristigen Fehlverhalten, sondern 

in der strukturellen Unterfinanzierung der Kom­

munen zu sehen. Diese stehen vor immer komple­

xeren und kostenintensiveren Aufgaben, ohne dass 

ihnen dafür dauerhaft ausreichende Mittel zur Ver­

fügung gestellt werden. Solange die grundsätzli­

che Aufgaben- und Finanzierungsverteilung zwi­

schen Bund, Ländern und Kommunen nicht neu 

justiert wird, bleibt die Gefahr bestehen, dass sich 

Kassenkreditbestände erneut aufbauen – auch nach 

einer Schuldenübernahme. Insgesamt zeigt sich: 

Eine Altschuldenlösung ist sinnvoll und notwen­
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ler angegangen werden sollten als andere. Um die 

Investitionsfähigkeit der Kommunen unmittel­

bar zu stärken, ist es im Rahmen des Sonderver­

mögens Infrastruktur beispielsweise notwendig, 

dass die Bundesländer die Mittel möglichst umfas­

send und unbürokratisch an die Kommunen wei­

terreichen. Darüber hinaus erscheint ein öffentlich-

privater Investitionsfonds ein adäquates und vor 

allem rechtlich auch relativ einfach umzusetzendes 

Werkzeug zur Mobilisierung von privatem Kapi­

tal zu sein. Weiterhin sollte der kommunale Anteil 

der Umsatzsteuer angepasst werden, um die struk­

turelle Unterfinanzierung der Kommunen dauerhaft 

zu entschärfen. In dieselbe Richtung zielt die Emp­

fehlung, auf die striktere Einhaltung des Konnexi­

tätsprinzips hinzuwirken. Die weiteren diskutierten 

Ansätze, wie beispielsweise die Übernahme zusätz­

licher Soziallasten durch den Bund, die Reform der 

Gewerbesteuer oder auch die Bundesbeteiligung an 

der Übernahme von Altschulden der Kommunen, 

sind zwar ebenfalls wichtige Werkzeuge. Angesichts 

begrenzter Entlastungsspielräume, heterogener In­

teressenlagen und auch des Finanzierungsvorbe­

halts des Koalitionsvertrags sollten sie jedoch eher 

als langfristige Lösungen im Blick behalten werden.

Zentraler Maßstab für alle Reformbemühungen 

sollte in jedem Fall eine langfristige Verstetigung 

der öffentlichen Investitionstätigkeit auf einem ad­

äquaten Niveau sein. Nur so können „Schweine­

zyklen“ vermieden werden, die auch für die Bau­

wirtschaft eine Herausforderung darstellen. Eine 

verlässliche Finanzierung der Transformation kann 

dann auch die Gefahr von Mitnahmeeffekten und 

Inflationsgefahren zumindest ein stückweit ban­

nen. 

Die Finanzierung der sozialökologischen Transfor­

mation ist zwar eine gesamtgesellschaftliche Mam­

mutaufgabe, muss jedoch in einem Föderalstaat wie 

der Bundesrepublik von allen drei Ebenen anteilig 

getragen werden. Da rund 60 Prozent der öffentli­

chen Bauinvestitionen schon heute von den Kom­

munen geschultert werden, wird ihnen auch eine 

besondere Rolle in der Transformation zufallen, die 

in den kommenden Jahren noch deutlich an Fahrt 

gewinnen wird. Nicht nur gilt es, einen in der Ver­

gangenheit aufgelaufenen Investitionsrückstand in 

Höhe von 216 Milliarden Euro abzubauen. Darüber 

hinaus sind auf Basis bestehender Studien bis zum 

Ende des Jahrzehnts Investitionen in Klimaschutz 

und -anpassung in Höhe von 44,5 bis 123 Milliar­

den Euro zu stemmen. Angesichts dieser groben fi­

nanziellen Bedarfsschätzungen zu den investiven 

Transformationsvolumina, die für die unterschied­

lichen „Wende-Vorhaben“ (Energiewende, Ver­

kehrswende, Klimawende etc.) im Raum stehen, 

wird ein Finanzierungsmix aus unterschiedlichen 

Instrumenten sowie aus öffentlichen Haushaltsmit­

teln und privatem Kapital unumgänglich sein. Des­

halb wurden in den vorangegangenen Kapiteln Lö­

sungsansätze diskutiert, die geeignet erscheinen, 

um die notwendigen finanziellen Mittel zu mobili­

sieren. Neben dem Sondervermögen Infrastruktur 

sind hier insbesondere die Schaffung eines Bund-

Länder-Sondervermögens und die Einrichtung 

eines öffentlich-privaten Transformationsfonds zu 

nennen.

Unter dem Gesichtspunkt der Realisierbarkeit, aber 

auch der erzielbaren Entlastungs- und Unterstüt­

zungswirkung lassen sich die diskutierten Finan­

zierungsansätze unterteilen in jene, die schnel­

6	 |	� Fazit und Ausblick 
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Jahr 2019 nennen Bardt et al. notwendige Inves­

titionen in die öffentliche Infrastruktur zur Errei­

chung der Klimaziele bis zum Jahr 2030 in Höhe 

von 75 Milliarden Euro. In der Nachfolgestudie 

dazu, die fünf Jahre später veröffentlicht wurde und 

die sich wiederum auf einen Zeitraum von zehn 

Jahren bezog, beziffern Dullien et al. (2024) die Be­

darfe bereits mit 213,2 Milliarden Euro. Burret et 

al. (2021) sprechen für den deutlich längeren Zeit­

Während im Abschnitt 2 lediglich rein kommunale 

Investitionsbedarfe berücksichtigt wurden, exis­

tiert darüber hinaus noch eine ganze Reihe weite­

rer Studien, die über Investitionsbedarfe weiterer 

staatlicher Ebenen Auskunft geben. Elf Gutach­

ten geben ausschließlich oder darüber hinaus Be­

wertungen über transformationsrelevante Investi­

tionsbedarfe in die gesamte staatliche Infrastruktur 

ab (siehe Tabelle 17). In ihrem Gutachten aus dem 

Annex

Tabelle 17 | �Studien mit Bewertungen der öffentlichen transformativen Investitionsbedarfe, transformative 

Investitionsbedarfe (über zwei oder mehr Ebenen verteilte öffentliche Investitionsbedarfe, inkl. 

öffentliche Unternehmen)

Studie Sektor Zeitraum/Region Investitionsbedarfe

Bardt et al. 2019
Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

2020 bis 2030/bundesweit 75 Mrd. Euro

Dullien et al. 2024
Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

10 Jahre/bundesweit 213,2 Mrd. Euro

Burret et al. 2021
Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

Bis 2045/bundesweit 500 Mrd. Euro für die öfftl. Hand

Heilmann et al. 2024
Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

2025 bis 2030/bundesweit 340 Mrd. Euro

Krebs und Steitz 2021
Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

2021 bis 2030/bundesweit 460 Mrd. Euro

Boston Consulting Group  
(BCG) 2021

Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

2021 bis 2030/bundesweit 230 bis 280 Mrd. Euro

Augurzky, Luecke und  
Reuter 2025

Klimaneutrale Krankenhäuser –/bundesweit 33,8 Mrd. Euro

Windels 2024
Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

2023 bis 2032/NRW 51,6 Mrd. Euro

Windels, Bielinski und  
Brandt 2022

Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

2022 bis 2030/Schleswig-Holstein 5,95 Mrd. Euro

Bielinski, Brandt und  
Windels 2024a

Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

2024 bis 2033/BaWü 55,5 Mrd. Euro

Bielinski, Brandt und  
Windels 2024b

Verschiedene Bereiche öfftl. 
Infrastruktur

2024 bis 2033/Sachsen 19,62 Mrd. Euro

Quelle: Eigene Tabelle.
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Annex

das Erreichen der Klimaneutralität gehen Burret et 

al. (2021) beispielsweise von gesamtwirtschaftli­

chen Kosten für den Klimaschutz in Höhe von 4,5 

Billionen Euro und weiteren 500 Milliarden Euro 

zum Schließen einer verbleibenden Lücke hin zu 

Netto-Nullemissionen aus. Insgesamt kommen die 

Autor:innen damit auf eine Summe von fünf Billi­

onen Euro bis zum Jahr 2045. Davon entfallen, wie 

oben gesehen, zehn Prozent auf den öffentlichen 

Sektor. Sterchele et al. (2021) beziffern die Trans­

formationskosten des Energiesystems bis zum Jahr 

2050 in einem zugrunde gelegten Referenzszenario 

auf 1,58 Billionen Euro und Bauermann, Kaczmar­

czyk und Krebs (2024) nennen allein für den Netz­

ausbau bis zum Jahr bis 2045 Investitionsbedarfe in 

Höhe von 651 Milliarden Euro. Auffällig an dieser 

Literatur ist, dass je nach angenommenem Szenario 

die Kosten zum Teil deutlich differieren.

raum bis zum Jahr 2045 von öffentlichen Investiti­

onsbedarfen zur Erreichung von Klimaneutralität in 

Höhe von 500 Milliarden Euro. Die bereits oben er­

wähnten Gutachten von Heilmann et al. (2024) und 

Krebs und Steitz (2021) benennen neben kommu­

nalen Bedarfen auch gesamtstaatliche Investitions­

bedarfe in Höhe von 340 Milliarden Euro (2025 bis 

2030) bzw. 270 Milliarden Euro an direkten öffent­

lichen Investitionsbedarfen (2021 bis 2030), wobei 

Krebs und Steitz noch weitere 200 Milliarden Euro 

an notwendiger Förderung für private Investitio­

nen angeben. Ebenfalls für den Zeitraum von 2021 

bis 2030 kommt das Gutachten der Boston Consul­

ting Group (BCG) (2021) auf eine ähnliche Summe 

von 230 bis 280 Milliarden Euro. Allein für den kli­

maneutralen Umbau von Krankenhäusern rechnen 

Augurzky, Luecke und Reuter (2025) mit Investitio­

nen in Höhe von 33,8 Milliarden Euro.

In verschiedenen Publikationen brechen z. B. Win­

dels (2024) oder Bielinski, Brandt und Windels 

(2024a, b) die notwendigen transformationsrele­

vanten Investitionen in verschiedene Bereiche der 

öffentlichen Infrastrukturen auf Landes- und Kom­

munalebene für einzelne Bundesländer herunter. 

Demnach wäre in Nordrhein-Westfalen für einen 

Zeitraum von 2023 bis 2032 mit Investitionen in 

Höhe von 51,6 Milliarden Euro zu rechnen, wohin­

gegen für Schleswig-Holstein in einem ähnlichen 

Zeitraum von lediglich 5,95 Milliarden Euro ausge­

gangen wird. Für die Jahre 2024 bis 2033 gehen die 

Autor:innen für Baden-Württemberg von 55,5 Mil­

liarden Euro und für Sachsen von 19,62 Milliarden 

Euro aus.

Schließlich gibt es noch eine ganze Reihe von Pu­

blikationen, die sich mit den gesamtwirtschaftli­

chen Kosten zum Erreichen der Klimaneutralität 

auseinandersetzen (siehe Tabelle 18). Einige Ar­

beiten beziehen sich hingegen auf den Teilbereich 

der Energiesysteme, zu denen Anlagen zur Ener­

gieerzeugung sowie zu Verteil- und Übertragungs­

netzen gehören, oder aber fokussieren lediglich 

auf den Netzausbau. Diese Kosten fallen allerdings 

nicht nur im öffentlichen, sondern auch im priva­

ten Sektor – etwa bei den Netzbetreibern – an. Für 
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Ausblick und Empfehlungen

Tabelle 18 | �Studien mit Bewertungen privater und ggf. öffentlicher transformativer Investitionsbedarfe, die 

sich auf verschiedene Ebenen verteilen

Studie Sektor Zeitraum/Region Investitionsbedarfe

Burret et al. 2021
Gesamtwirtschaft, Reduktion der 
THG-Em. ggü. 1990: 87  Prozent

2020 bis 2050/
bundesweit

5 Bio. Euro

Prognos et al. 2021 zitiert nach 
Burret et al. 2021: 65

Gesamtwirtschaftliche Transformation, 
Reduktionsziel ggü. 1990: 87  Prozent

2020 bis 2050/
bundesweit

Mehrinvestitionen p. a. im 
Schnitt ggü. Referenz: 45 Mrd. 
Euro

Fraunhofer ISE 2020, zitiert 
nach Burret et al. 2021: 65

Gesamtwirtschaft, Reduktionsziel  
ggü. 1990: 88  Prozent

2020 bis 2050/
bundesweit

Mehrinvestitionen p. a. im 
Schnitt ggü. Referenz: 58 Mrd. 
Euro

Prognos/BCG 2018, zitiert nach 
Burret et al. 2021: 65

Gesamtwirtschaft, Reduktionsziel  
ggü. 1990: 95  Prozent

2015 bis 2050/
bundesweit

Mehrinvestitionen p. a. im 
Schnitt ggü. Referenz: 51 Mrd. 
Euro

Dena 2018, zitiert nach Burret 
et al. 2021: 65

Gesamtwirtschaft, Reduktionsziel  
ggü. 1990: 95  Prozent

2018 bis 2050/
bundesweit

Mehrinvestitionen p. a. im 
Schnitt ggü. Referenz: 43 Mrd. 
Euro

Acatech 2017, zitiert nach 
Burret et al. 2021: 65

Gesamtwirtschaft, Reduktionsziel  
ggü. 1990: 80  Prozent

2017 bis 2050/
bundesweit

Mehrinvestitionen p. a. im 
Schnitt ggü. Referenz: 82 Mrd. 
Euro

Sterchele et al. 2021 Energiesystem Bis 2050/bundesweit Referenzszenario: 1,58 Bio. Euro

Utescher-Dabitz et al. 2024 Energiesystem
Bis 2030 bzw. 2035/
bundesweit

Bis 2030: 721 Mrd. Euro 
Bis 2035: 1,2 Bio. Euro

Thelen et al. 2024 Energiesystem
2025 bis 2045/
bundesweit

Referenzszenario „Technologie
offenheit“: Investitionen von  
4,2 Bio. Euro bis 5,4 Bio. Euro

Otto et al. 2024 Energiesystem Bis 2035/bundesweit 700 bis 850 Mrd. Euro

Bauermann, Kaczmarczyk und 
Krebs 2024

Netzausbau Bis 2045/bundesweit 651 Mrd. Euro

Netzentwicklungsplanung 2023, 
zitiert nach Otto et al. 2024

Netzausbau
Bis 2035 bzw. 2027/
bundesweit

250 Mrd. Euro bis 2035;  
310 Mrd. Euro bis 2037

Quelle: Eigene Tabelle.
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